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Zweite Plenar-Commissionssitzung
im Ständehausezu Düsseldorf, am Freitag, den 12. November 1886.

Landtags-Marschall: Wir sehen wohl von einer Generaldiskussionab und treten
sofort in die Besprechung der einzelnenParagraphen der Gesetzentwürfeein. Sind Sie damit
einverstanden? (Zustimmung.)

Ich bitte den Herrn Landes-Direktor, das Referat des I. Ausschusses zu erstatten.
Landes-Direktor Klein: Meine Herren! Der I. Ausschußhat die vorgelegten Entwürfe

einer neuen Kreis- und Provinzialordnung in vier Sitzungen vorberathen. Der Berathung
wohnten feitens der Königlichen Staatsregierung Se. Excellenz der Herr Oberprüsident, der
Geheime Negierungs- und vortragende Rath im Ministerium des Innern Herr Dr. von Bitter
und Herr Negierungsassessor von Philipsborn bei. Es wurde ohne vorhergehende Generaldiskussion
sofort in die Verathnng der einzelnen Paragraphen eingetreten und hierbei beschlossen,dem hohen
Landtage an der Regierungsvorlage verschiedene Aenderungenvorzuschlagen,welche sich gedruckt
in Ihren Händen befinden.

Meine Herren! Da die Verhandlungen erst gestern Abend um '/2II Uhr ihren Abschluß
gefundenhaben, fo ist es in der kurzen Zwischenzeit nicht möglich gewesen,ein Protokoll über die
Verhandlungen des I. Ausschusses aufzunehmen. Ich werde mich deshalb heute darauf beschranken,
die Aenderungen,die in der gedruckten Vorlage sich finden, näher zu erläutern, ohne die übrigen
Anträge, die zu anderen Paragraphen gestellt worden sind, aber keine Zustimmung gefunden
haben, zu berühren. Sie werden das Nähere darüber feiner Zeit in dem Protokollefinden, welches
über die Verhandlungen des I. Ausschussesaufgenommenund später offen gelegt werden wird.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich würde Ihnen vorschlagen, daß diejenigen
Mitglieder, welche Anträge stellen wollen, sie heute einbringen, denn wir werden bei dieser Be¬
rathung der Plenar-Eommissionssitzungauch zu vorläufigen Abstimmungenschreitenmüssen; die
definitiven erfolgen dann in der Plenarsitzung.

Ich frage zunächst, ob zu der Ueberschriftdes Entwurfes einer neuen Kreisordnung etwas
zu bemerken ist. — Es ist nicht der Fall. Zu H. 1? — Da sich Niemand meldet, erkläre ich ihn
für angenommen. Zu §. 2? — Zu §. 3? — Zu §. 4 hat der Herr Landes-Direktor das Wort.

Landes-DirektorKlein: Hier habe ich Namens des AusschussesFolgendes zu sagen:
Nei der Diskussiondes §. 4, welcher folgendermaßenlautet:

„Städte, welche mit Ausfchluß der aktiven Militärpersonen eine Einwohnerzahlvon
mindestens40 000 Seelen haben und gegenwärtig einem Landkreiseangehören, sind
befugt, für sich einen Kreisverband, Stadtkreis (§. 89), zu bilden und zu diesem
Behufe aus dem bisherigen Kreisverbande auszuscheiden.

Auf den Antrag der Stadt wird diefelbe durch den Minister des Innern für
ausgeschieden erklärt.



60

Durch KöniglicheVerordnung kann nach Anhörung des Provinzial-Landtags
auch Städten von geringerer Einwohnerzahl auf Grund besondererVerhältnissedas
Ausscheidenaus dem bisherigen und die Bildung eines eigenen Kreisverbandes ge¬
stattet werden. Es ist jedoch zuvor in allen Fällen eine Auseinandersetzungdarüber
zu treffen, welchen Antheil die ausscheidende Stadt an dem gemeinsamenAktiv- und
Passivvermögen des bisherigen Kreises, sowie etwa an fortdauernden Leistungenzu
gemeinsamen Zwecken der beiden neuen Kreise zu übernehmen hat.

Ueber die Auseinandersetzungbeschließtder Bezirksausschuß,vorbehaltlich der
den Netheiligten gegeneinander innerhalb zwei Wochen zustehendenKlage bei dem
Bezirksausschusse (ß. 2 des Gesetzes vom 1. August 1883)"

wurde allseitig anerkannt, daß in der Rheinprovinz gewisse Kautelcn gegen das Ausscheiden von
Städten aus dem Kreisverbande erforderlichseien. Man wies darauf hin, daß bei der industriellen
Entwickeluugvieler Städte diese rasch eine große Bevölkerungszifferangenommenhätten, ohne
aber im Uebrigen die Garantie dafür zu gewähren, daß sie dauernd die Verpflichtungen eines
Stadtkreises zu übernehmen in der Lage feien. Ferner wurde darauf hingewiesen, daß das
städtische Element an und für sich schon in der Rheinprovinz, insbesondere aber im Regierungs¬
bezirk Düsseldorf, eine zu weit gehende Ausdehnung in der Verwaltungsorganisation erlangt habe;
es befinden sich nämlich unter 21 Kreisen gegenwärtig schon 6 Stadtkreise, hierzu werden nach
dem Inslebentreten der Kreis- und Provinzialoidnung wenigstensnoch 2 Städte hinzutreten, so
daß dann 8 Stadtkreise sich unter 21 Kreisen befinden werden, ein Verhältniß, welches sich analog
in keiner anderen Provinz, oder in keinen: anderen Regierungsbezirkedes Staates mehr findet,
und es läge wohl keine Veranlassung vor, dieses relative Uebergewicht der Städte in der Nhein-
vrovinz noch zu verstärken. Man glaubte aber, daß die Vorlage der Staatsregierung, welche die
Ziffer für das Ausscheiden,welche in den alten Provinzen 25 000 beträgt, in Westfalen auf
30 000, für die Rheinprovinz auf 40 000 erhöht hat, an und für sich diese Garantie nicht bieten
könne. Dieser Ansicht kann nur beigepflichtet werden, denn, meine Herren, wenn eine Stadt in
einer raschenindustriellenEntwickelungbegriffen ist, wie wir dies ja bei einzelnen Industriestädten
gesehen haben, so wird sie sehr bald, wenn sie einmal 30 000 überschrittenhat, auch 40 000
Einwohner erreichen, ohne damit consolidirtereVerhältnissezu erlangen oder bessere Garantie für
die Zukunft zu gewähren. Die Städte, welche hier in Betracht kommen,bewegensich gegenwärtig
um die Zahl von 30 000 herum. Es wurde nun an der Hand der Zunahme der Bevölkerung
in diesen Städten nachgewiesen,daß sie binnen 5—6 Jahren längstens die Ziffer von 40 000
erreichthaben werden. Wenn heute aber ernstliche Gründe dagegen sprechen, diese Städte aus
dem Kreise ausscheiden zu lassen, so werden dieselben Gründe auch nach 5—6 Jahren, ebenso
wie heute, vorhanden sein. Von diesen Erwägungen ausgehend hielt man andere Kauteleu für
geboten,und es wurde im Ausschußvorgeschlagen, man solle erstens für das Ausscheidender
Städte die Zustimmung des Provinzial-Landtags erfordern, zweitens eine Königliche Verordnung,
fodah es lllfo im §. 4 lauten müßte: „die Städte können nur ausscheiden mit Zustimmung des
Provinzial-Landtags und auf Grund einer Königlichen Verordnung." Der Vorschlag, diese beiden
Kautelen zu verbinden, fand indessen nicht die Zustimmung der Majorität des Ausschusses, sondern
der Ausschuhentschied sich mit Stimmenmehrheit dafür, daß es genügen würde, wenn die Zu¬
stimmung des Provinzial-Landtags für das Ausscheidenaus dem Kreisverbande adoptirt würde.
Die zweite Frage bezog sich auf die Einwohnerzahl, welche hierzu erforderlichfein soll. Von einer
Seite wurde gesagt, die Verhältnisseseien zwischen Rheinland und Westfalen nicht so verschieden,
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daß man eine anderweitigeZahl greifen müsse; man werde es in der Nheinprovinz unangenehm
empfinden,wenn hier eine andere Zahl angenommen würde, wie in Westfalen, Man werde sagen-
Wenn die westfälische Stadt, die nur ein paar Meilen von uns enfernt liegt, bereits nnt 30 000
Seelen ausscheiden kann, weshalb soll dann für die rheinische Stadt eine grötzereEinwohnerzahl
«erlangt werden? Wenn man die Kautel angenommenhat, daß das Ausscheidennur mit Zu-
stimmung des Provinzial-Landtags stattfinden kann, so liegt gewiß keinerleiVeranlassung vor,
den Prouinzial-Landtag hinsichtlich der Ziffer zwischen 30 000 und 40 000 zu beschränken, sondern
man kann es kühn dem Provinzial-Landtage überlassen,die Gründe, welche gegen das Ausscheiden
einer Stadt aus dem Kreise sprechen, ebensogut bei 30 000 wie bei 40 000 Seelen zu prüfen.
Die Majorität des Ausschusses glaubte aber, es liege immerhin doch eme größere Kautel dann,
daß mindestens40 000 Seelen erreichtsein mühten, und wurde deshalb daran festgehalten, daß
die Zahl 40 000 erforderlich sein solle, auch wenn das Auscheidennur nut Zustunmung des
Provinzial-Landtags erfolgen könne, und f° wurde der Beschluß gefaßt, den §. 4 mit der Aenderung
anzunehmen,daß in Zeile 3 hinter den Worten: „sind befugt" eingeschaltet wird „imt Zustimmung
des Provinzial-Landtags" Es würde dann das alinea 1 lauten: „Städte, welche nut Ausschluß
der aktiven Militärpersonen eine Einwohnerzahlvon 40 000 Seelen haben und gegenwärtig einem
Landkreiseangehören, sind befugt, mit Zustimmung des Provinzial-Landtags für stch enien Krns-
vcrband, Stadtkreis (§. 89), zu bilden und zu diesem Behufe aus dem bisherigen Krnsverbande
auszuscheiden." Weitere Aenderungenan §. 4 wurden nicht beliebt.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Es ist ein Antrag von dem Herrn Abgeordneten
von Ennern eingegangen, in dem Absatz 1 statt 40 000 die Zahl 30 000 zu setzen und den Antrag
des I. Ausschussesauf Einsetzung der Worte „mit Zustimmung des Provinzial-Landtags abzu¬
lehnen. Sodann ist, falls der erste Antrag zu §. 4 abgelehnt wird, der Eventualantrag gestellt,
als zweiten Abfatz zu fetzen:

„Städte von mindestens30 000 Seelen sind zum Ausscheren aus dem lnshengen
Kreisverban.demit Zustimmung des Provinzial-Landtags befugt."

Der Herr Abgeordnetevon Evnern hat das Wort zu feinen Anträgen.
Abgeordnetervon Ennern: Meine Herren! Der Herr Referent hat Ihnen in ausführ¬

licher Weife den Gang der Verhandlungen geschildert, wie er im Anschluß über diesen Paragraphen
stattgefundenhat Im Wesentlichen ist die Sache so dargestellt,wie sie richtig ist. Es war aber
natürlicher Weise dem Herrn Referenten nicht möglich, die Gründe anzuführen, die zu der Stellung
des Antrags geführt haben, hinter dem Worte „befugt" beizusetzeu „mit Zustimmung des Pro¬
vinzial-Landtags" Meine Herren! Die Kreisordnung der alten Provinzen bestimmt zum Aus¬
scheiden der größeren Städte aus dem Verbände des Kreises 25 000 Seelen. Als die westfälische
Kreisordnung berathen wurde, wurde diese Seelenzisservon 25 000 auf 30 000 erhöht weil man
sich sagte- bei dein Heranwachsen der Bevölkerungin einzelnen Industriegemeinden Westfalens lst
es nothwendig, gewisse Kautelen zu schaffen,damit eine zu ungesunde Entwickelungder Städte
nicht geschehen kann. Die Zahl wurde auf 30 000 festgesetzt, und es war meiner Ansicht nach
keine Nothwendigkeitdazu vorhanden, diese Zahl für die Rheinprovinznun auf 40 000 zu erhohen
und uns dadurch in der städtischen Entwickelungunseres Gemeindewesensungünstiger zu stellen,
als Westfalen. „ „ . ^ . ^ . . ,, ,

Ich habe mir erlaubt, im Ausschußden Antrag zu stellen, den lch letzt imeder hier rm
Plenum stelle die Zahl von 40 000 auf 30 000 zu ermäßigen. Im Ausfchuß war aber mcht
die geringste Aussichtvorhanden, daß dieser Antrag angenommen wurde, und m Folge dessen
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habe ich gesagt: „Wenn Ihr denn 40 000 absolut wollt, dann gebt aber auch den Gemeinden
mit 30 000 Einwohnern Gelegenheit, auszutreten, und wenn Ihr da bestimmteKautelen haben
wollt, dann kann man ja bei 30 000 sagen, daß die Zustimmung des Prouinzial-Landtags
erforderlich ist, daß der Provinzial-Landtag vorher prüfen soll, ob die Vorbedingungen zur
Bildung eines städtischen Gemeindewcscnsin diesen Gemeinden mit 30 000 Seelen vorhanden
sind". Der Vorschlagwurde aber lebhaft bekämpft und nach der Art der Abstimmung kam nun
folgendes zu Tage: es wurde zuerst über diesen Zusatz abgestimmtund dann erst über die Zahl;
der Zusatz wurde angenommen,dann wurde die Zahl 30 000 verworfen, zu welcher Zahl ich den
Zufatz gestellt hatte, und die Zahl 40 000 wurde angenommen, sodaß jetzt nach dem Vorschlag
des Ausschusses auch bei 40 000 die Zustimmung des Provmzial-Landtages erforderlichist, sobald
ein Ausscheidender Städte stattfinden soll. Meine Herren! Mit diesen: Zusatz zu 40 000 hat
eigentlich der ganze Paragraph keinen Sinn mehr, denn nunmehr ist überhaupt das Ausscheiden
eines jeden Gemeindewesensaus dem Kreisverbande an die Zustimmung des Prouinzial-Landtags
gebunden, einerlei, ob die Einwohnerzahl40 000, 50 000 oder 60 000 ist. Die Zahl steht mit
mindestens40 000 fest. Hat nun eine solche Gemeinde 50 000, so hat sie auch 40 000 Ein¬
wohner und muh an den Provinzial-Landtag ebensowohl kommen. Wenn Sie den Antrag des
Ausschussesannehmen, so müssen Sie ihn doch wenigstens dahin ergänzen, daß Sie eine Zahl
festsetzen, wo das Ausscheidengeschehenkann, ohne daß der Provinzial-Landtag irgend etwas
dabei zu sagen hat. Ich habe mir nun zunächst erlaubt, den Antrag auf Herstellungvon 30 000
statt 40 000 zu stellen und schlage Ihuen vor, den Ausschuhantrag abzulehnen. Sollte aber mein
Antrag nicht angenommenwerden, so stelle ich den Eventualantrag, daß Städte mit mindestens
30 000 Seelen befngt sind, aus dem bisherigen Krcisverbande auszuscheiden,wenn der Provin¬
zial-Landtag seine Zustimmung dazu giebt. Dann bleibt bestehen, daß Gemeinden mit 40 000
Seelen auch ohne Zustimmung des Provinzial-Landtags, also im Sinne der Vorlage, ausscheide!:
können. Ich möchte Sie bitten, in diesem Sinne Ihre Abstimmung vorzunehmen, damit der
Paragraph, wie er jetzt nach der Fassuug des Ausschusses besteht und der so gar nicht in den
Nahmen des Gesetzes hineinpaßt, abgelehnt wird.

Lllndtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Los hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felix von Lotz: Meine Herren! Ich habe im Ausschuß für den

Zufatz gestimmt,daß die Zustimmung des Prouinzial-Landtagcs nothwendig sei, ich habe auch für
den Antrag des Herrn von Eunern gestimmt, daß die Zahl von 40 000 auf 30 000 herabgesetzt
werde. Ich habe dies namentlichgethan, weil die Städte, die dies wünschen,am meisten betheiligt
sind, und ich ihnen entgegenkommen will. Wenn nun aber Herr von Eynern sagt, daß deshalb, weil
dieser Antrag im Ausschuhnicht angenommensei und die Zahl mit 40 000 mit der Beschränkung
der Zustimmung des Provinzial-Landtags festgehaltenworden sei, der ganze Paragraph keinen Sinn
mehr habe, so bestreite ich das ganz entschieden. Wir waren im Ausschuß überwiegendder Ansicht,
daß die größere Vedeutuug in der Zustimmung des Provinzial-Landtags liege; wir sagten uns,
der Provinzial-Landtag wisse am besten zu beurtheilen, welche Städte die Verfassung und Ver¬
hältnisse besitze, um aus dem Kreisverbandeausscheiden und einen eigenen Kreisverband bilden zu
können. Meine Herren! Wir haben im Ausschusse die Verhältnisse der Provinz reiflich geprüft
und haben die Nothwendigkeiterkannt, daß Beschränkuugendagegen eingeführt werden, daß diese
rasch emporwachsendenStädte in der Industriegegend, die vielleichtin 10 Jahren, wenn die
Verhältnisse andere geworden sind, wieder heruntergehen, mit zu großer Leichtigkeitaus dem
Kreisverbande ausscheide» und einen eigenen Kreisuerband bilden können, eben weil diese Städte
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weder die Verhältnisse besitzen, die dazu nothwendigsind, noch die Garantie einer Dauer geben.
Wie sehr wir davon ausgegangen sind, daß wir jeden Fall berücksichtigen wollen, beweist der
Umstand, daß wir uns im Ausschuß einstimmig dafür ausgesprochenhaben, daß die Stadt
Nemscheidvon vornherein, ebenso wie Bonn und Coblenz, aus dem bisherigen Kreisverbande
ausscheiden und einen eigenen Kreis bilden solle, eben weil Nemscheid als alte Stadt die Garantie
bietet, in Zukunft ein städtisches Leben zu führen und die nöthigen Grundlagen dafür zu behalten,
Alfo, meine Herren, der Hauptschwerpunktlag für uns darin, daß der Provinzial-Landtag seine
Zustimmung geben solle, da er am besten im Stande sei, die Verhältnissezu beurtheilen, und
daß es ein geringeres Uebel sei, wenn er einmal seine Zustimmung zum Ausscheidenaus dem
Kreisverbande nicht gebe, daß er aber die Vefuguih haben solle, bei diesen rasch emporwuchernden
Gemcindebildungen,wie wir sie heute haben, sein Veto einzulegen.

Da Herr von Euncrn seinen Antrag erneuert, die Zahl von 30 000 zu greifen, so werde
ich dafür stimmen; nur giebt llber die Ziffer allein keine Garantie. Städte, die so rasch empor¬
wachsen,wie es in dem Kreise Essen der Fall ist, Altenessen, Altendorf, Vordeck und wie sie alle
heißen, können, wenn sie heute 30 000 Seelen haben, in fünf Jahren 40 000 Seelen haben; die
Ziffer giebt absolut leine Garantie, diese liegt allein in der Zustimmung des Landtages. Ich
werde für den Antrag des Herrn Abgeordnetenvon (innern stimmen; wenn er aber wieder ver¬
worfen werden sollte, so bitte ich auch recht dringend, auch bei 40 000 den Zusatz „unter Zu¬
stimmung des Provinzial-Landtages" festzuhalten.

Landtags-Mar schall: Der Herr Vice-Landtags-Marschallhat das Wort.
Vice-Landtags-MarschallFreiherr von Solemacher-Antwciler: Herr von Ennern hat

hier zwei Dinge behauptet, erstens, daß der Ausschußautrag,wie er jetzt zu Stande gekommen ist,
keinen Sinn hätte, und zweitens, daß sein Antrag durch die Art der Abstimmung zu Fall gekommen
ist. Er hat es dahingestelltsein lassen, ob dies eine Folge der Ungeschicklichkeitder Abstimmung,
oder einer übergroßen Geschicklichkeit ist. Dies will ich nicht naher untersuchen; ich muß beides
zurückweisen. Daß der Beschlußdes Ausschusses einen Sinn hat, das hat Herr Freiherr von Lo«
in überzeugenderWeise nachgewiesen, denn für uns liegt eben in der Zustimmung des Landtages
die Hauptkautelr, daß nicht ungesund herauwachsende Gemeinwesensofort zu Städten werden und
aus dem Kreisverband ausscheiden können. Aber, meine Herren, ich habe trotzdemauch für die
Zahl 40 000 gestimmt, indem mir die Kautel doch noch nicht ausreichend erschien, und ich die
zukünftigen Mitglieder des Landtages davor fchützenwollte, daß zu oft und zu leicht eine
derartige Frage an sie herantritt. Meine Herren! Wir Alle wissen, wie das geht, wenn so ein
Gemeinwesenwirklich die Zahl erreichthat, bei der das Ausscheide» verlangt werden kann, so ist
dies keine einmalige, vorübergehende Forderung, sondern es wird auf jedem Landtage dieses
Postulat erneuert, es wird immer wieder darauf hingedrängt werden. Ich habe dies in den
letzten Jahren mehrfachmit durchgemacht, daß Sachen, die von den, Landtage mehrfachabgelehnt
worden sind wenn sie nur mit Consequenz wiederholtwurden, beim zweiten oder dritten Male
doch durchgedrungcn sind; ich erinnere nur an St. Johann u. s. w. Die Sacheu sind bekannt
genug. Um uicht wieder mit derselbenSache so rasch behelligt zu werden, darum haben wir
gedacht in der Zahl 40 000 eine noch gründlichereKautel zu finden. Ich bitte also, den sinn¬
losen Antrag des I. Ausschusses anzunehmen, nämlich die Zahl 40 000 mit der Kautel der Zu¬
stimmung des Provinzilll-Laudtags.

Landtllgs-Marschall: Der Herr AbgeordneteHoffsümmerhat das Wort.
AbgeordneterHoffsümmer: Dem Herrn Vorredner möchte ich bemerken, wenn er Sorge

trägt, daß zu viel Antrage hier an den Provinzial-Landtag gelangen sollten, um ein Aus-
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scheiden der Städte zu befürworten, so kann ich diese Sorge von ihm eigentlich nicht verstehen.
Der Provinzial-Landtllg ist doch dazu berufen, die Wünsche, die in der Provinz kund werden,
hier zu prüfen, und da kann es doch schließlich nichts verschlagen,wenn das auch in jedem
Prouinzial-Landtage von der einen oder der anderen Stadt aus geschehen sollte. Ich befürchte
auch nicht, daß dies in jedem Landtage geschehen kann, denn die Städte weiden über Nacht nicht
so rapid an Einwohnerzahl zunehmen, daß dies jeden Augenblickeintreten kann. Dem Herrn
von Loö möchte ich bemerken: wenn er einzelne Städte jetzt schon vor Erlaß der Provinzial-
ordnung ausgeschieden sehen wünscht resp, diese ausgeschieden werden, so folgt daraus noch nicht,
daß Städte, welche in ruhiger, normaler Entwickelungbegriffen sind, erst nach längerer Zeit bei
einer Einwohnerzahlvon 40 000 Einwohnern sollten befähigt fein, einen eigenen Kreis zu bilden.
Es mag ja hin und wieder mit Recht die Befürchtung geltend gemacht werden, daß einige Ort¬
schaften wohl nicht in der Lage sind, einen Kreis für sich zu bilden, es giebt aber auch Städte,
welches jetzt uoch weit unter der Normalzahl, unter der Zahl von 30 000 Einwohnern stehen, die
aber in 10 oder 12 oder 15 Jahren in der Lage sind, eigene Kreise zu bilden, und auch die
Elemente haben, die der Verwaltung in der geeignetenWeise vorstehen könnten; diesen Städten
würde erst mit 40 000 Einwohnern die Möglichkeit gegeben sein, auszuscheiden resp, einen eigenen
Kreis zu bilden. Wenn der Regierungsentwurf sich auf 40 000 Einwohner befchränkt,man aber
beliebt hat, die Kautel hinzuzufügen, „nur mit Zustimmung des Provinzial-Landtages", so meine
ich, wäre doch das Geringste, was man wohl zugestehenkönnte, daß man 30 000 Einwohner
annimmt mit der Kautel „nach Anhörung des Provinzial-Landtages". Ich bitte Sie, die Zahl
von 30 000 anzunehmen.

Landtags-Marschall: Beantragen Sie, statt „unter Zustimmung des Provinzial-
Landtags" zu sagen „nach Anhörung des Provinzial-Landtags", so bitte ich Sie, den Antrag
einzubringen.

AbgeordneterHo ff summ er: Das ist dasselbe.
Landtags-Marschall: Ihr Antrag stimmt also mit dem Eventual-Antrag des Herrn

Abgeordneten von Eunern überein. Ich constatire dies. — Der Herr AbgeordneteFriederichs
hat das Wort.

AbgeordneterFriederichs: Ich schließe mich dem Herrn von Lo6 in seiner Auffassung
der Frage insofern an, als es ganz richtig ist, daß wir das Ausscheidender Städte aus dem
Kreise nicht von dem Willen der Städte allein abhängig sein lassen. Die Motive sind in der
Vorlage hinreichend ausgeführt, und fchließe ich mich denselben durchaus an. Es kommt in
Betracht das rapide und ungesundeAnwachsen,das Fehlen der nöthigen Elemente für die Selbst¬
verwaltung und für mich vornehmlich auch das Uebrigbleiben von Theilen des Kreifcs, die in
sich nicht die Kraft haben, einen Kreis zu bilden. Das Sichtrennen des stärkerenTheiles von
dein schwächeren will ich ganz besonders nicht leicht sein lassen. Es ist für die Nheinprovinz in
dem Entwurf eine Ausnahme gemacht,fowohl Westfalen wie auch den anderen Provinzen gegen¬
über, eben weil wir hier andere Verhältnisse zu berücksichtigen haben. Im Ausschuß hat diese
Berücksichtigung wiederholt Anerkennunggefunden. Meine Herren! Diese eigenartigen Verhältnisse
nur der Rheinprovinz treffen Sie nicht durch das Festsetzen einer Zahl, (Sehr richtig!) Sie treffen
sie nicht durch die Festsetzung der Grenzziffervon 40 000 z. B. in den Vergwerksbezirken,wo in
ein oder zwei Jahren mehrere Tausend Arbeiter die Einwohnerzahl vermehren können, uud eben
so wenig für alle Bezirke der Großindustrie. Treffen können Sie diefelben ausschließlichdurch
Prüfung von Fall zu Fall hier im Landtage. In dieser Prüfung liegt für mich der Hauptpunkt
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Und nicht in der Zahl. Bei 40 000 Einwohnern können Sie Ausscheidungenin den nächsten
Jahren haben so ungesund wie möglich, und bei 30 000 können Sie Städte ausscheidenlassen,
die durch ihr innerstes Wesen und mit Rücksicht auf die Lage der übrigen Theile, die den Kreis
ausmachen, dazu durchaus berechtigtsind. Ich bitte Sie deshalb, legen Sie den Hauptwerth auf
die Prüfung hier im Landtage und belassen Sie die Grenzzifferauf 30 000. Es mag ja sein,
meine Herren, daß ein gewandterVertreter einer Stadt, welche ausscheiden will ohne die entsprechende
Berechtigung, hier durch seinen persönlichen Einfluß die Nichtberechtigungzur Berechtigung zu
gestalten sucht; den Erfolg bezweifeleich aber sehr; in solchem Falle werden die Vertreter der
Landgemeinden und der kleineren Städte schon wachsam zusammenhalten für Wahrung ihrer
Interessen. Wir bedürfender Vorsicht; ich bin nicht für das leichte Austreten, aber ich wiederhole:
wir treffen das Wesen der Sache mehr, wenn wir das Hauptgewicht auf die Prüfung von Fall
zu Fall legen. Meine Herren! Wenn Sie sich dieser meiner Ansichtanfchließen, dann verletzen
Sie viele unserer Städte nicht durch Festsetzung einer höheren Grenzziffer, als in allen anderen
Provinzen. Ich schließemich nicht der Auffassung für die Zukunft an, wie der Herr Vice-
Landtags-Marschllllsie zum Ausdruckgebracht hat; ich glaube, wir können denjenigen, die später
hier sitzen, die Gewissenhaftigkeit und die unabhängige Prüfung zutrauen, welche erforderlichsind,
daß der perfünlicheEinfluß nicht entfcheidendwerden kann. Ich empfehleIhnen, meine Herren,
der Grenzzahl von 30 000 mit der Prüfung hier im Landtage zuzustimmen. (Bravo!)

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.
Abgeordnetervon Eynern: Soweit ich Herrn Friederichs verstanden habe, ist er auch

bereit, für meinen Eventualantrag zu stimmen. Ich möchte noch einiges in Bezug auf den Antrag
des Ausschussesbemerken. Der Herr Vice-Landtags-Marschallhat einige Aeußerungen, die ich
gemachthabe, zurückgewiesen; ich weih aber nicht, was er eigentlich zurückgewiesen hat. Ich habe
einfach den Gang der Abstimmungim Ausschußgeschildert,ich habe gesagt, die Abstimmungsei
so gewesen, daß der Sinn des Antragstellers nicht zum Ausdruck gekommensei. Ich habe den
Zusatz „unter Zustimmung des Provinzial-Landtags" nur bei Festsetzung einer Einwohnerzahlvon
30 000 gewollt, und durch die Art der Abstimmung, welche ich einfach historisch erzählte, ist es
gekommen, daß dieser Zusatz zu der Zahl von 40 000 hinzugekommen ist, und das ist nicht meine
Absicht gewesen. Wenn der Herr Vice-Landtags-Marschallsich so sehr dagegen ausspricht, daß ich
diesen Paragraphen, wenn einfach der Zufatz des Ausschusses hinzugesetzt wird, als einen sinnlosen
bezeichnet habe, so möchte ich den Herrn Vice-Landtags-Marschallbitten — er ist ja ein sehr
gescheidterHerr — daß er sich noch einmal die Sache vorstellt, wie es mit Städten von
50 000 Einwohnern sein soll. Darüber ist eben nichts gesagt. Die Städte von 50 000 Ein¬
wohnern unterliegen demzufolge ebensogut der Zustimmungdes Provinzial-Landtages wie die Städte
von 40 000 Einwohnern, so daß es gar keinen Sinn hat, die Zahl von 40 000 hier hinein zu
setzen. Insofern habe ich die Fassung sinnlos genannt, denn man könnte einfach fagen: Städte,
die aus dem Kreisverbande ausscheidenwollen, bedürfen dazu der Zustimmung des Provinzial-
Landtages. Dann braucht keine Zahl angegeben zu werden, und infofern ist der Zusatz zu der
Fassung des Negierungsparagraphen unverständlich und überflüssig. Dies, meine Herren, wollte
ich nur sagen. Wenn der Antrag auf 30 000 nackt und blos nicht angenommenwird, so bitte
ich meinen Eventualantrag anzuuehmen. Es steht dann der Sinn des Paragraphen ganz fest:
eine Stadt die zwischen 30 000 und 40 000 Einwohner hat, bedarf zum Ausscheiden aus dem
Kreisverband der Zustimmung des Provinzial-Landtages, eine Stadt, die 40 000 Einwohner oder
darüber hat, bedarf dieser Zustimmung nicht.
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Landtags-Marschall: Herr Geheimrath von Bitter hat das Wort.
Geheimer Negierungsrath Oi-. von Bitter: Meine Herren! Diese Frage, die zur

Erörterung steht, ist eine von denjenigen,die meines Erachtens lediglich nach den Zuständen und
Bedürfnissen in der hiesigenProvinz beurtheilt werden können, ich bin daher der Ansicht, das;
die Exemplifikationauf Westfalen in dem vorliegendenFalle nicht für maßgebend erachtet werden
kann. In Westfalen liegen allerdings in einem Regierungsbezirkedie Verhältnisse ähnlich, wie in
dem RegierungsbezirkeDüsseldorf. Indessen ergiebt sich doch, wenn die Statistik zur Hand
genommen wird, in Bezug auf die Kreiseintheilung ein erheblicher Unterschied, welcher die
Negierung zu demjenigenVorschlage,der Ihnen unterbreitet worden ist, hat führen müssen. In
dem RegierungsbezirkeArnsberg, der in Folge feiner industriellenEntwickelungdemjenigenTheile
der Rheinprovinz, welcher bei der Frage des Ausscheidens der größeren Städte hauptsächlich
betheiligt ist, dem RegierungsbezirkeDüsseldorfam Nächsten steht, sind augenblicklich 16 Landkreise
und nur 2 Stadtkreise vorhanden; es liegt in der Absicht, noch 2 neue Landkreise und einen
neuen Stadtkreis zu schaffen, so daß sich die Zahl der Landkreiseauf 18 und die der Stadtkreise
auf 3 erhöhen wird. Ein Vergleichmit dem RegierungsbezirkeDüsseldorfzeigt dagegen, daß in
dem letzteren schon jetzt 15 Landkreise und 6 Stadtkreise vorhanden sind. Einer der Landkreise,
MUlheim an der Ruhr, soll nach der besonderenVorlage, die den: hohen Landtage gemacht
worden ist, demnächstebenfalls zur Theilung gestellt werden. Es wird sich demnachdie Zahl der
Landkreiseauf 16 vermehren, wahrend andererseits nach dein Ihnen vorgelegten Entwürfe auch
die Stadt München-Gladbach in die Lage kommen wird, bei einer Einwohnerzahl von 44 000
Seelen sofort aus dem Kreisverbande ausscheiden zu können. Das Bild gestaltet sich somit
dahin, daß 16 Landkreisen7 Stadtkreise gegenüber stehen. Während also in dem Arnsberger
Bezirke 18 Landkreiseund 3 Stadtkreise vorhanden sein werden, muß in dem Regierungsbezirke
Düsseldorf mit 16 Landkreisen und 7 Stadtkreisen gerechnet werden. Die Staatsregierung
erkennt nun an, daß eine Anzahl von Stadtgemeinden in der Rheinprovinz vorhandelt ist, welche
nach ihrer historischenEntwickelung, ihrer Leistungsfähigkeit,ihren kommunalen Einrichtungen,
dem Vildungsstande ihrer Einwohner und Aehnlichem sehr wohl befähigt sind, trotz einer
geringeren Einwohnerzahl aus dem Kreisverbande auszuscheiden,und es ist in Folge dessen in
den Motiven angedeutet, daß noch vor Einführung der Kreisordnung zwei derartige Städte,
Bonn und Eoblenz, zu selbständigenStadtkreisen erhoben werden sollen. Diese Thatsache ist bei
der Diskussion, wie sie bisher geführt worden ist, außer Acht gelassen worden, und ebensowenig
ist berücksichtigt worden, wie nach den Bestimmungender Vorlage die Möglichkeitgegebenist, in
der Folge auch andere Städte, sofern sie die nothwendigenVoraussetzungen zur Bildung eines
Stadtkreises in sich vereinigen, trotz ihrer hinter dem Normalsatz zurückbleibendenZiffer aus
dem Kreisverbande ausscheiden zu lassen.

Es ist dies ausdrücklich in Absatz 3 des H. 4 vorgesehen,nach welchem durch Königliche
Verordnung Städten dieser Art nach Anhörung des Provinzial-Landtages das Ausscheidenaus
dem Kreisverbande gestattet werden kann, und ich bezweifle nicht, daß, wenn ein dahingehender
Antrag die Unterstützung des Provinzial-Landtages findet, die Staatsregierung in der größeren
Anzahl der Fälle diesem Antrag zu entsprechenbereit sein wird. Durch diese Bestimmung wird
den Interessen der Städte in vollem Maße Rechnung getragen, und es bleibt daher die weitere
Frage zu erörtern, wie diejenigenInteressen, die außerhalb der städtischen Sphäre liegen und die
mindestensdenselbenAnspruch auf Berücksichtigunghaben, d. h. die Interessen der allgemeinen
Staatsverwaltung, die Interessen der Landkreiseund die Interessen der Provinz am besten gesichert
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und gewahrt werden können. Und da, meine Zerren, muh ich Sie bitten, trotz der entgegen¬
stehenden Ausführungen einzelnerder Herren Vorredner doch an der Zahl von 40 UUU festzuhalten.
Der Grund hierfür ist ein doppelter. Einerseits ist es mir nach den übereinstimmendenAeußerungen
aller Zerren Vorredner unzweifelhaft,daß unter den Verhältnissendes RegierungsbezirksDüsseldorf
an sich das Bedürfniß vorliegt, die Normalzahl, die in den östlichenProvinzen bezw. in Westfalen
gilt, heraufzusetzen;andererseits glaube ich aber auch, darauf aufmerksam machenzu follen, daß,
so dankenswerthder in Aussicht genommene Zusatz ist, das Ausscheidender größeren Städte au
die Zustimmung des Provinzial-Landtags zu binden, doch noch keine Gewähr dafür vorhanden ist,
daß dasselbe verwirklicht werde, da es dem bisherigen System nicht entsprichtund es mit
Rücksichthierauf mindestens zweifelhaft erfcheint, ob sich die beiden Häuser des Landtages mit
einer solchen Bestimmungeinverstanden erklären werden. Sollte daher der Antrag, die Normalziffer
auf 30 000 festzusetzen, im Uebrigen aber den in Rede stehenden Zusatz beizufügen, hier ange¬
nommen werden, fo würde möglicher Weife das fchließliche Ergebniß darauf hinauskommen,daß
zwar die Ziffer von 30 000 beibehalten,der Zusatz aber, um keine Ungleichheiten mit den anderen
Provinzen herbeizuführen,abgelehnt wird. Ein solches Ergebniß würde aber - und damit komme
ich auf die allgemeinenGesichtspunkte,die ich mir vorhin anzudeuten erlaubte - entschiedene
Nachtheilesowohl für die Staatsverwaltung, wie auch für die betheiligten Landkreiseund endlich
auch für die Provinz im Gefolge haben. Was zunächst die Staatsverwaltung betrifft, so bedarf
es keiner näheren Ausführung, daß unter den eigenartigen und schwierigenVerhältnissen des
RegierungsbezirksDüsseldorf die Aufgaben, die der allgemeinen Verwaltung zufallen, überaus
verantwortlicheund ernste sind. Ebensowenigkann es aber auch einem Zweifel unterliegen, daß
wenn das Ausscheidender Städte aus dem Kreisverbande gerade in diesem Bezirke begünstigt
wird diese Aufgaben sich erheblich complicirter und schwierigergestalten. Ich mache dabei auf
einen Punkt besondersaufmerksam,der bisher in den Verhandlungen noch nicht erwähnt worden
ist. Es handelt sich keineswegsallein um dns Ausscheiden von Städten, fondern es handelt sich
auch um diese Eventualität bei einer Anzahl vongröheren Landgemeinden,namentlichim Landkreise
Essen die jetzt bereits eine derartige Ziffer in ihrer Bevölkerung erreicht haben, daß auf die
Dauer wenigstens die Verwaltung derselben innerhalb des Nahmens der Landgemeindeordnung
kaum noch möglich sein wird. Wie in den Motiven angegeben, kommen hierbei zur Zeit haupt¬
sächlich die Orte Borbeck, Altendorf und Altenessen in Betracht, von denen die beiden ersteren jetzt
schon 25 000, die letztere 16 000 Einwohner haben.

Meine Herren! Wenn diese Ortschaften die Stadtverfassung annehmen, die ihnen bei
fernerem Heranwachsennicht verfügt werden kann, fo würden dieselben, falls die Normalziffer auf
30 000 festgestellt werden sollte, fehr bald in die Lage kommen, aus dem Kreisverbandc auszu¬
scheiden trotzdem diese Gemeindenkeinerleiinnere Berechtigung haben, einen eigenen Stadtkreis
zu bilden und trotzdem in der Bildung solcher Stadtkreise nicht nur ein bloßer Nachtheil, sondern
bei den Zuständen des Regierungsbezirksgeradezu eine Gefahr erblickt werden muh. Ich komme
auf das Verhältniß zu den Kreifen. Meine Herren! Die Kreisordnung hat die Tendenz, eme
Harmonie zwischen Stadt und Land herbeizuführen und die wirthfchaftlichenKräfte, wie sie sich
in Stadt und Land zusammenfinden,zu vereinigen, um dieselben demnächst im Kreisverbandezur
gemeinsamenGeltung zu bringen und dadurch die Lösung der hervortretenden größeren Aufgaben
zu ermöglichen Es würde für die Entwickelungdieses Verhältnisses nicht wohlgethan sein, das
Ausscheiden der Städte übermäßig zu begünstigen, und wenn in den östlichen Provinzen die
Ziffer für das Ausscheiden niedriger gegriffenworden ist, so beruht dies eben dann, daß dort die
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Entwickelungder Städte eine im ganzen ruhige, constante, naturgemäße gewesen ist. In dem
nördlichenTheile der Rheinprovinz, wo das Anwachsen der größeren Städte sprungweisevor sich
geht, würde dagegen die Existenzeinzelner Landkreisevöllig in Frage gestellt werden können, wenn
die Ziffer für das Ausscheiden der Städte nicht entsprechend erhöht und damit die Bedingungen
erschwert würden, unter denen sich dieselben von dem bisherigen Verbände loslösen können. Ich
wende mich endlich zur Provinz. So sehr ich es für berechtigterachte, daß den Städten in der
Provinzial-Vertretung der entsprechende Einfluß gesichert bleibe, so meine ich doch auf der anderen
Seite, daß es nicht richtig sein würde, diesen Einfluß über das gebührende Maß zu steigern. Ich
fürchte, daß dies geschehen würde, wenn das Ausscheidender Städte aus dem Kreisverbande zu
sehr erleichtertwird, da hierdurch eine nicht gerade günstige Rückwirkung auf die Zusammensetzung
des Provinzial-Landtages eintreten könnte. Auch von diesem Gesichtspunkteaus dürfte daher
ein zu frühes Ausscheiden der Städte nicht zu befürworten fein.

Ich refümire mich dahin, daß ich sage: für diejenigen Städte, welche ein Anrecht auf
das Ausfcheidenaus dem Kreisverbande haben, trotzdemsie nicht die Normalziffer erreicht haben,
bietet die Bestimmung in §. 4 die nothwendigeHandhabe; für die übrigen Städte sind dagegen
die Bedingungen betreffs des Ausscheidensaus dem Kreisverbande höher zu stellen. Ich acceptire
den Zusatz, der von Seiten des Ausschusses in dieser Beziehung in Vorschlag gebrachtworden ist,
muh aber trotzdembitten, an der Ziffer von 40 000 festzuhalten, damit, falls in der weiteren
gesetzgeberischenBehandlung der Zusatz nicht angenommen werden sollte, wenigstens die höhere
Zahl bestehen bleibt und nicht auf eine Ziffer herunter gegangen wird, welche für den Regierungs¬
bezirk Düsseldorfund auch für den RegierungsbezirkKöln keinesfalls als zutreffend erachtet werden
kann. (Bravo!)

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFischer hat das Wort.
AbgeordneterFischer: Meine Herren! Ich möchte mich doch auch dafür aussprechen,daß

die Nheinprovinz bezüglich der hier normirten Ziffer gegen die Provinz Westfalen nicht zurück¬
gestellt wird. Nachdemnämlich den Städten Bonn, Coblenzund Nemfcheid bereits die Vefugniß
zuerkannt worden ist, aus dem bisherigen Kreisverbande auszuscheiden,haben wir es eigentlich
nur noch mit Städten zu thun, die alte Namen tragen, die sich in ganz gleicher Weise normal
entwickeltund ihre Verhältnisse ebenso consolidirt haben, wie dies in den gleichartigenStädten
der Provinz Westfalender Fall ist. Auch die Provinz Westfalen hat größere Industriebczirke,und
sie liegen gerade fehr nahe an unferer Grenze; der Bergbau und die Eisenindustrie sind in der
Provinz Westfalen ebenso und noch mehr entwickelt, als in der Rheinprovinz. Die Gefahr, daß
Städte mit ungesunderEntwickelungdazu kommen,aus dem bisherigenKreisverbandeauszuscheiden,
liegt in Westfalen gerade fo nahe, wie hier in der Nheinprovinz. Ich glaube, daß es einen fehl
unangenehmen Eindrucknicht blos auf die zunächst betheiligten Städte, sondern auch in weiteren
Kreisen der Provinz machen wird, wenn die Vorlage in einer ungünstigeren Fassung aus dem
Hause hervorgeht,als sie dem Hause zugekommen ist. Nach meinem Dafürhalten ist es nicht eine
Verbesserungder Vorlage, daß auch bei einer Bevölkeruugsziffervon 40 000 noch die Zustimmung
des Provinzial-Landtages erforderlich fein foll, fondern eher eine Verschlechterung. Möge auch
hier der Grundsatz walten: „Was dem Einen recht ist, ist dem Anderen billig". Ich bin übrigens
auch ganz der Ansicht, daß es richtig sei, wenn diejenigen Gemeinden und Städte, welche jetzt
noch in rascher Entwickelungbegriffen sind, wie das ja in manchenIndustriebezirkender Fall ist,
nicht so leichthin ausscheidensollen. Es ist auf die Ortschaften Altendorf, Altenefsen und Borbeck
exemplificirtworden; ich habe mir aber sagen lassen, daß Altendorf noch nicht einmal das Bild
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Gemeindenzusammenhängt,und der, wenn er einmal die Stäbteordnung verliehen bekommen will,
sich erst mit den zu ihm gehörigen Gemeinden auseinandersetzenmich. Es wird für diesen Ort
Altendorf gar nicht leicht sein, die Städteordnung zu erlangen; aber gesetzt den Fall, diese Gemeinde
entwickelte sich in kurzer Zeit so rasch, daß sie wirklich eine, Bevölkerungvon 30 000 oder selbst
40 000 Einwohnern erreichte, so würde es richtig sein, zu sagen: die Verhältnisse sind zu rasch
entwickelt, und sind deshalb nicht consolidirtgenug, um der Stadt das Ausscheidenzu gestatteu.
Ich würde es ganz gerechtfertigtfinden, wenn man bestimmte, daß diejenigen Städte, die nach
dem Inkrafttreten des gegenwärtigenGesetzes zu einer Seelenzahlvon 30 000 Einwohnern kommen,
nicht ohne Zustimmung des Provinzial-Landtages ausscheiden sollen. Ich möchte sogar weitergehen
und mich dafür aussprechen, daß diese Städte nur unter Zustimmung des Provinzial-Landtages
und durch Königliche Verordnung in die Lage kommen sollen, aus dem bisherigen Kreisuerbande
auszuscheiden. Das würde ich zur völligen Wahrung der in Betracht kommenden Interessen für
durchaus angemessen erachten und würde meinerseits dagegen nicht sein. Ich bitte Sie, meine
Herren, ersparen Sie den Vertretern der Städte die Klagen, die sie, wenn sie nach Hause kommen,
hören werden, daß die Vorlage hier verschlechtert, anstatt verbessert worden ist.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Grand-Ny hat das Wort.
Abgeordneter von Grand-Ny: Meine Herren! Ich finde es vollkommenbegreiflich,

daß der Herr Negierungs-Commissardankendacceptirt, wenn in die Vorlage die Zahl 40 000
hineingesetzt ist und außerdem die Zustimmung des Provinzial-Landtages. Es scheint mir aber
doch, daß der Herr Negierungs-Commissarzu viel Gewicht auf die Zahl gelegt hat und anderer¬
seits zu wenig Gewicht auf die Zustimmung des Provinzial-Landtages. Er deducirt aus der Zahl
heraus, die Zahl 30 000 der Zahl 40 000 gegenüberstellend,eine eminente Gefahr für die
Staatsverwaltung, für die Kreife, selbst für den Provinzial-Landtag, Der Herr Abgeordnete
Fischer hat schon ausgeführt, daß die Gefahr bezüglichder allgemeinenStaatsverwaltung nicht
größer sein kann, als in Westfalen, wo in den Industriebezirken, die unmittelbar an die Nhein-
provinz grenzen, die Verhältnissein ganz ähnlicher Weise liegen, und wenn also dort die Zahl
von 30 000 Einwohnern allein genügt hat, meine Herren, um die Gefahr zu beschwören, so meine
ich, daß die Zahl von 30 000 hier unter der Kautel der Zustimmuug des Provinzial-Landtages
auch ausreichenmüßte. Nun hat man das Interesse der Kreise hervorgehoben,die Harmonie die
dort zwischen den Städten uud dem Lande angestrebtwerden soll, aber ich möchte Ihnen doch
andererseits das Bild einer Stadt vor Augen führen, welche gegen ihren Willen im Kreife bleibt,
mit den Kreisangclegenheitensich nicht befassen will, eine Ungerechtigkeitdarin findet, daß man
sie trotz der Entwickelung ihres städtischen Wesens im Kreise läßt, dies ist eine andere Seite, die,
wie mir scheint, noch gar nicht hervorgehobenworden ist, und das Gegentheil von Harmonie
herbeiführenwird. Ich glaube aber auch, daß eine Ungerechtigkeitdem Gemeindelebenin der
Nheinvrovinz gegenüber statuirt wird, wenn man die Grenze zu hoch stellt, für die Erlangung
des selbständigen städtischen Gemeinwesens. Meine Herren! Sie sind genöthigt, jetzt schon im
Widerspruch mit den in diesemParagraphen vorgeschlagenen Bestimmungen, Gemeinwesenwie
Bonn mit 35 000, Remscheid mit 33 000 und Coblenz mit 31 000 Einwohnern aus dem Verbände
der Kreise scheiden zu lassen. Damit ist der lebendigste Beweis erbracht, daß es Städte giebt die
weit unter der Zahl von 40 000 bleiben und doch völlig reif sind zur Führung eines selbständigen
Lebens, ja viele Städte in der Rheinprovinz mit weit kleinererBevölkerungals 30 000 sind so
lebhaft entwickelt,fo reich an gemeinnützigen Instituten, daß eine Zahl von 40 000 viel zu hoch



70

gegriffen scheint. Meine Herren! Man hat nun darauf hingewiesen, es sei der Weg der
KöniglichenVerordnung gegeben. Ganz gewiß, aber es ist doch etwas anderes, den Weg der
Gnade zu geben, statt den Weg des Rechtes. Hier handelt es sich, wenn eine Zahl festgestellt
wird, gewissermaßen um ein Recht, daß die Städte wissen, wenn sie die Zahl erreicht haben, sie das
Recht zur Selbständigkeiterlangen, und nur dem Provinzial-Landtage anheimgegeben ist, zu prüfeil,
ob besondere Verhältnisse die Ausführung hintenan halten. Das ist ganz etwas anderes.
Nun hat der Herr Commissaruns vor uns selbst gewarnt, er hat gemeint, es würde die städtische
Vertretung zu start werden, wenn Stadtkreise ausscheiden.Ja, meine Herren, Sie haben es ja
auch in der Hand, diese Zustimmungzu versagen, wenn Sie wollen, und sollte einmal der Gedanke
kommen, daß die Vertretung der Provinz nicht richtig wäre, so würde die Zustimmungabzuweisen
sein. Meine Herren! Diese Gefahr sehe ich nicht als so bedeutendan. Meine Herren! Ferner
sagte der Herr Regierungs-Commissar, es entsprechenicht dem System. Nun, meine Herren,
wir machen hier eine Kreis- und Provinzialordnung für die Nheinprovinz, und es sollen hier die
Eigenthümlichkeitender Nheinprovinz berücksichtigt werden und nicht weniger berücksichtigt werden,
als sie in Westfalen berücksichtigt worden sind. Ich bin der Meinung, das System hat sich den
provinziellenVerhältnissen zu beugen, nicht umgekehrt. Wenn auf den Landtag der Monarchie
hingewiesenworden ist, so hat der Herr Regierungs-Commissares nicht in der Hand, daß nicht
der Landtag Alles streicht und die Vorlage wiederherstellt,das heißt die Zahl von 40 000 Seelen,
und Niemand, weder in der Commission noch hier, hat in der Zahl von 40 000 eine wirksame
Kaute! gesehen, gegen die Gefahren, die heraufbefchworen werden, wenn einmal eine solche Stadt
nicht die Garantien bieten sollte, die für ein ordnungsmäßig städtisches Leben nothwendig sind.
Ich lege wenig Werth auf die Zahl, ich fehe daher keinen Grund, von der einmal für Westfalen
festgesetzten und für dieses ausreichend gehaltenen Zahl abzuweichen, und lege das Hauptgewicht
auf die Zustimmung des Provinzial-Landtags und möchte diese aufrecht erhalten. Dem Eventual-
antrag des Herrn Abgeordneten von Eynern kann ich nicht zustimmen, deun er würde das
Verhältniß wiederherstellen,das ich nicht als richtig erkennen kann.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Es ist mir ein Antrag vom Herrn Abgeord-
Fischer eingereicht worden:

Der Provinzial-Lendtag wolle beschließen,dem §. 4 der Kreisordnungs-Vorlage folgende
Fassung zu geben:

„Städte, welche mit Ausschluß der aktiven Militärpersonen eine Einwohnerzahlvon
mindestens 30 000 Seelen haben und gegenwärtig einem Landkreiseangehören, sind
befugt, für sich einen Kreisverband «. wie in der Vorlage.

Für den Fall der Nichtannahmestelle ich folgendenUnterantrag:
Die obige Fassung des §. 4 dahin erweitern zu wollen, daß diejenigen Städte der
Rheinprovinz, welcheerst, nachdem die neue Kreisordnung Gesetzeskraft erlangt hat,
mit der Städteordnung beliehenwerden, auch bei einer Seelenzahl von 30 000 nur
nach Vorheriger Gutheißung des Provinzial-Landtages zur Bildung eines eigenen
Kreisverbandes, Stadtkreifes, befugt sind."

Der Prinzipale Antrag des Herrn AbgeordnetenFischer stimmt mit demjenigen des Herrn
von Eynern vollständig überein, der Eventualantrag ist dagegen gegenüber dem Antrag des Herrn
von Eynern etwas abgeändert. Der Eventualantrag von Eynern lautet:
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„Städte von mindestens 30 000 Seelen sind zum Ausscheidenaus dem bisherigen
Kreisverbande mit Zustimmung des Provinzial-Landtages befugt,"

und hier heißt es:
Die Fassung des §. 4 dahin erweitern zu wollen, daß diejenigen Städte der Rhein¬
provinz, welche erst, nachdem die neue Kreisordnung Gesetzeskraft erlangt hat, mit der
Städteordnung beliehen werden, auch bei einer Seelenzahl von 30 000 nur nach
vorheriger Gutheißung des Prooinzial-Landtages zur Bildung eines eigenen Kreis¬
verbandes, Stadtkreises, befugt sind.

Es haben sich noch gemeldet, die Herren Adams und von Eynern; zunächst hat der
Herr AbgeordneteAdams das Wort.

AbgeordneterAdams: Meine Herren! Ich möchte mich dafür ausfprechen,daß wir die
Zahl 40 000 wieder in 30 000 verändern und dabei bestimmen,daß die Zustimmung des Pro-
uinzial-Landtages stets erforderlichist. Ich wünsche, daß bei der demnächstigen Beschlußfassung
die Abstimmungzuerst auf die Zahl und dann auf den Zusatz der Zustimmung des Provinzial-
Landtages gerichtet wird. Ich habe dem Vortrage des Herrn Ncgierungs- Commissars sehr
aufmerksam zugehört, namentlich deshalb, um zu hören, ob wohl ein beschwerendes Hinderniß
angeführt werden könne, welches nicht fein vollständigesGegengewichtin der Erforderniß der
Zustimmung des Landtages findet, und ich muh gestehen, ich habe keinen einzigen Grund gehört,
der nicht durch den Niegel, daß die Zustimmung des Landtages für erforderlich erklärt wird,
vollständig beseitigt wird. Meine Herren! Es ist darauf hingewiesenworden, daß die Städte ein
zu großes Uebergewichthier erhielten. Da ich zu dem Stande der Städte gehöre, so ist es,
obwohl ich zu den glücklichen ausgenommenenStädten gehöre, von meinem Standpunkt aus
erforderlich, zuerst, ehe ich darauf rechnen kann, unbefangen angehört zu werden, die Frage zu
prüfen, ob dieses Uebergewichtwirklich drohend ist und ob in dieser Beziehung der Negierungs-
entwurf besser ist, als das vorgeschlagene Hinderniß der vorherigen Zustimmung des Landtages.
Da muß ich nun aber doch sagen, meine Herren, daß es für die Frage, ob ein Uebergewicht der
Städte eintreten könnte, es doch eigentlich kein sichereres Mittel giebt, dem entgegen zu wirken, als
daß derjenigen Körperschaft,in der das Uebergewicht besorgt wird, die Entscheidung über die
Zulassung übertragen wird. Das ist meines Erachtens ein viel sichererer Niegel, als die Bestim¬
mung des Entwurfs, wo nur die Anhörung des Provinzial-Landtages vorgefchrieben und durch
Königliche Verordnung, auch eventuell gegen den Willen des Provinzial-Landtages, die betreffende
Stadt ausscheiden kann. Ich glaube, das könnte nicht zweifelhaft sein. Stellen Sie sich den
Fall vor wie es in Zukunft nach der Regierungsvorlage sein wird: es hat der Provinzial-Landtag
keine entscheidendeStimme darüber, sondern er wird nur angehört. Stellen Sie sich dagegen
vor, wie es von dem Ausschußbeantragt ist: da die Zustimmung des Landtages erforderlichist,
so hat der Landtag das Mittel in der Hand, einem derartigen Uebergewichtder Städte stets
entgegen zu wirken. Deshalb glaube ich mit vollem Rechte und mit Ihrer Aller Zustimmung
sagen zu dürfen, daß dieses Moment, daß bei den neuen Vorschlägenein Uebergewicht der Städte
eintreten könnte/ einer der unglücklichsten Gründe genannt werden muß. Nun frage ich, meine
Herren, warm,/wir eigentlich von dem, was für Westfalenbeschlossenist, abweichen sollen. Ich
erlaube mir zunächst historisch daran zu erinnern, daß der erste Entwurf der Königlichen Staats-
regierung, der einer Vertwuenscommissionin Coblenz vorgelegt wurde, die Ziffer 30 000 enthielt,
dieselbe kann also so sehr gefährlich nicht fein, und daß nur durch die Bedenken,welche in Bezug auf
den RegierungsbezirkDüsseldorf von einer Seite erhoben worden sind, dieser veränderteEntwurf,
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in welchem die Zahl 40 000 steht, entstanden ist. Die große Besorgniß, welche seitens der
Königlichen Staatsregierung ausgesprochenwird, ist also damals seitens der KöniglichenStaats¬
regierung nicht getheilt worden, man hat die Zahl 30 000 vorgeschlagen,und zwar ohne dieselbe
an die Zustimmung des Provinzial-Landtages zu binden. Wir wollen also jetzt nichts anderes,
als die ursprünglich von der KöniglichenStaatsregierung gedachte und vorgeschlagene Zahl von
30 000 nur mit der Maßgabe eintreten lassen, daß der Provinzial-Landtag mit der Ausscheidung
einverstandensein müsse. Nun möchte ich aber auch daran erinnern, daß, wenn man die Sache
genau betrachtet, zwischenden industriellen Kreisen Westfalens und zwischenden industriellen
Kreisen der Nheinprovinz ein so großer Unterschied nicht besteht, daß man diese Zahl verändern
mühte, und daß gegen die Bedenken, welche durch die rasche Entwickelungeinzelnerdieser Städte
entstehen,durch das Erforderniß der Zustimmung des Landtages vollständiggeholfenwerden kann.
Nun möchte ich noch auf einen anderen Gesichtspunkthinweisen. Bei der ganzen Berathung, die
wir heute haben, stehen wir vielfach auf dein Standpunkte, daß wir sagen: wir leben in unmittel¬
barer Nähe von Westfalen, bei uns sind in vielen Beziehungen diefelbenVerhältnisse wie in
Westfalen, wir wünschen nicht anders behandelt zu werden, wie Westfalen. Wenden wir dies,
doch vor Allem auf diesen ersten Punkt an und verlangen wir hier, wo wesentliche Unterschiede
nicht bestehen, daß die Congruenz mit Westfalen angenommen wird. Es sprechen daher viele
Gründe dafür, einerseits die Ziffer 30 000 zu behalten, andererseits die Zustimmung des Pro¬
vinzial-Landtages unter allen Umständen nothwendig zu erklären. Meine Herren! Ich stimme
für die Ziffer 30 000 und stimme ebenfo für die Nothwendigkeitder Zustimmung des Provinzial-
Landtages.

Landtags-Marschllll: Der Herr Geheime Negierungsrath Dr. von Bitter hat das Wort.
Geheimer Negierungsrath Dr. von Bitter: Meine Herren! Ich bitte entschuldigen zu

wollen, daß ich noch einmal das Wort ergreife; ich würde es nicht gethan haben, wenn mich
nicht eine Aeußerung des Herrn Vorredners dazu nöthigte. Der Herr Vorredner ist auf ver¬
trauliche Verhandlungen zurückgegangen, welche über den Entwurf der neuen Kreisordnung für die
Nheinprovinz mit einzelnenHerren geführt worden sind, und hat angeführt, dllh der damalige
Vorschlag der Staatsregierung auf 30 000 gelautet hätte. Ich möchte zunächstbemerken, daß
diese Vorschlägeunmaßgeblichewaren, wie von Seiten des Herrn Ministers des Innern bei den
betreffendenAnfragen ausdrücklicherklärt worden ist, und daß irgend eine Stellungnahme der
Staatsregierung in denselben nicht zu finden war. Thatsächlich hat aber damals bereits die
Staatsregierung diese Frage in ernstliche Erwägung gezogen und für die beiden Regierungsbezirke
Düsseldorfund Köln eine Erhöhung der Ziffer von 30 000 in Aussicht genommen. Ich gestatte
nur, aus den gedruckten Motiven zu den erwähnten Grundzügeuden nachstehenden Passus vorzulesen:

„Keinesfallsdürfte unter diese Ziffer — von 30 000 —, welche den Städten München-
Gladbach und Nemscheid im RegierungsbezirkeDüsseldorf, sowie Bonn im Regierungs¬
bezirke Köln die Bildung eines eigenen Stadtkreises ermöglichenwürde, herunter zu
gehen und eher in Erwägung zu ziehen sein, ob dieselbe nicht mit Rücksicht auf das
rapide Anwachsen der Bevölkerungin den industriellenTheilen des Regierungsbezirkes
Düsseldorf und zum Theil auch im RegierungsbezirkeKöln für diefe beiden Bezirke
zu erhöhen sein möchte."

Meine Herren! Jene Conferenzhatte den Zweck, der Staatsregierung über die besonderen
Verhältnisseund Eigenthümlichkeitender Rheinprovinz sichere Informationen zu verschaffen. Es
konnte daher damals ein fester Vorschlagnoch nicht gemachtwerden. Trotzdem werden Sie aus
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meiner Mittheilung ersehen,daß schon bei den ersten einleitenden Schritten für die Einführung der
neuen Kreis- und Provinzialordnung in Aussicht genommen war, die für Westfalen bestimmte
Ziffer von 30 000 in den beiden Regierungsbezirken Düsseldorfund Köln zu erhöhen, Sie werden
ferner aus den Motiven entnommen haben, weshalb schließlich die höhere Ziffer für die ganze
Provinz Vorgeschlagen worden ist; es ist dies geschehen, um nicht einen Unterschiedzwischen den
Regierungsbezirkeneintreten zu lassen, und es war dies auch deshalb unbedenklich, weil die beiden
Stadtgemeinden Bonn und Coblenz noch vor Einführung des Kreisorduung aus dem Kreisverband
ausgeschieden werden sollen. Meine Herren! Sie werden verzeihen, daß ich diese Richtigstellung
den Aeußerungen des Herrn Vorredners gegenüber nicht unterlassen durfte.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.
Abgeordnetervon Eynern: Meine Herren! Interessant sind diese Mittheilungen aus

der vertraulichen Versammlung immerhin, denn sie beweisendoch, daß die Regierung zuerst an
die Zahl von 30 000 Einwohnerngedacht hat. Da verstehe ich diesen unglaublich warmen Appell
nicht, den der Herr Rcgierungs-Commissaran uns gerichtethat, als ob die Einstellung der Ziffer
von 30 000 ein ganz besonderesUnglückfür die Nheinprouinz fein würde. Ich möchte gegenüber
der Darstellung des Herrn Regierungs-Commissarsüber unsere Zustände nach meinen Erfahrungen
sagen, daß ich keinen Kreis der Rheinprovinz kenne, in dem die Verhältnisse ungünstiger liegen,
als in einzelnenKreisen Westfalens, im Gegentheil, möchte ich fagen, daß, wenn man von einer
ungesunden Entwickelungder Städte sprechen will, diese ungesundeEntwickelungin der Bochumer
Gegend in Westfalen bei weitem stärker gewesen ist, als in der Essener Gegend, und daß deshalb
gar keine Veranlassung vorliegt, die Nheinvrovinz irgendwie anders zu behandeln, als Westfalen.
Der Herr Negierungs-Commissarhat es so dargestellt,als wenn in der Nheinprouinzdas ungesunde
Anwachsen in den Gemeinden gewissermaßendie Regel wäre; er hat es nicht ausgesprochen,aber
man kann nach seiner Art der Darstellung glauben, daß es die Regel wäre. Meine Herren! er
hat nur immer Borbeck und Altendorf im Auge — allein gegen das Anwachsendieser Gemeinden
schützt auch diese Bestimmung nicht; diese Orte haben jetzt schon 25 000 Einwohner und wachsen
jährlich um 20 Procent, in drei bis vier Jahren werden sie auf die Ziffer von 30 000 gekommen
sein. Weil es nun in der ganzen Nheinprouinz zwei Gemeinden giebt, die in diefer Weise
ungesund anwachsen,deshalb allen Städten eine Grenze von 40 000 Einwohnern zu ziehen, das
halte ich nicht für geboten. Die städtischen Gemeinwesenin der Nheinprouinzsind jedenfalls ebenso
gesund oder noch gesunder, als in vielen anderen Theilen der Monarchie. Es ist keine unter den
kleinen Städten selbst von 10 000—15 000 Seelen, die nicht eine gefunde städtische Entwickelung
genommenund Einrichtungen in Bezug auf Wasserleitung, Krankenhäuseru. s. w. geschaffen hat,
welche den Städten im Osten noch vielfach fehlen. Ich sehe nicht ein, warum alte Städte, wie
Mülheim an der Ruhr, Mülheim am Rhein, Werfen, Solingen u. A. in ihrer Entwickelung
dadurch gehemmt werden fallen, daß man eine folch hohe Grenze für das Ausscheiden aus dem
Kreisverban.dezieht, blos deshalb, weil zwei unglückliche Gebilde in dem Kreise Essen sind,
Altendorf und Borbeck. Man treffe für dieselbe Ausnahmebestimmungen,aber man hemme nicht
durch die Ansetzung einer höheren Ziffer die Entwickelung aller kleineren Städte in der Nheinprouinz.
Ich möchte wirklich hoffen, daß gerade die Ausführungen des Herrn Regierungs-Commissarsmehr dazu
beigetragenhaben, uns Alle für die Ziffer von 30 000 zu stimmen, als für diejenigevon 40 000.

Landtags-Marfchall: Der Herr AbgeordneteDietze hat das Wort.
AbgeordneterDietze: Meine Herren! Was den letzten Herrn Vorredner angeht, fo bin

^ in der glücklichen Lage, fagen zu können, daß auf mich die Rede des Herrn Negierungs-
10
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Eommissars den Eindruckgemachthat, daß ich fester als je an der Zahl 40 000 festhalte. Was
die Sache felbst angeht, meine Herren, so ist es für mich eine ganz eigenthümlicheErscheinung,
daß über Nacht plötzlich die Zahl von 40 000 für fo viele von den Herren College«abschreckend
gewordenist; sowohl im Provinzial-Verwaltungsrath, wie gestern im Ausschuß, wo leider der
Herr College Adams bei der Abstimmung fehlte, sonst würde er gegenüber den Gründen, die
gestern im Ausschußentwickelt worden sind, vielleicht heute eine andere Stellung zu der Sache
eingenommenhaben, war die Ansicht eine ganz andere. Ich muh mich außerordentlichwundern,
daß heute den Herren das Gefühl noch einmal kommt, in das erste Mnos, von §. 4 die Zahl
30000 zu setzen, wahrend doch alle Städte, auch diejenigen unter 30 000 Einwohnern, die aus¬
scheiden mochten, nach alinsg. 3 ausscheidenkönnen, wenn ein Antrag darauf gestelltwird und
der Prouinzial-Landtag zustimmt. Meine Herren! Ich kann Ihnen die Versicherunggeben, daß
wir, wenn wir heute 30 000 annehmen, einen großen Theil von Bürgermeistern in der Rhein-
Provinz nicht zufrieden machen. Gestern Nachmittag noch bin ich von einem Herrn Bürgermeister
aus der Nachbarschaft beehrt worden, der ganz entrüstet darüber war, daß seine Stadt mit
22 000—23 000 Einwohnern an das Votum des Provinzial-Landtages gebunden sein sollte,
als ob bei ihm die Intelligenz nicht gerade so groß wäre, wie in einer Stadt von 40 000 Ein¬
wohnern. Damit werden wir nie fertig weiden, mögen wir die Zahl von 40 000 auf 30 000
und von 30 000 auf 20 000 heruntersetzen. Was die ewige Exemplifikation auf Westfalen
anlangt, ja, meine Herren, die gestrigen Verhanglungen haben uns bewiesen: was in der west¬
fälischen Kreisordnung für uns paßt, wird angenommen, und was nicht paßt, wird nicht
angenommen; wir können nicht prinzipiell immer sagen: wir sind ebensogut wie Westfalen und
wollen dasselbe haben. Ich empfehleIhnen, nachdemheute gar keine neuen Gründe vorgebracht
worden sind, an dem Majoritätsvotum des I. Ausschusses festzuhalten und für 40 000 zu
stimmen. (Bravo!)

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteLimbourg hat das Wort.
AbgeordneterLimbourg: Meine Herren! Auch ich stehe auf dem Boden des Votums

der Majorität des Ausschusses,und ich muh gestehen, daß der Herr Negierungs-Commissarmir
aus dem Herzen gesprochen hat, als er Ihnen mittheilte, daß durch das Ausscheiden von Städten
die Prästationsfähigkeit mancher Kreife in Frage gestellt würde; für mehrere unferer Kreife,
welche größere Städte aufzuweisen haben, möchte ich dies ganz entschieden behaupten. In den
Städten ist die Intelligenz und das Vermögen angesammelt; nehmen Sie die besten Kräfte aus
dem Kreisverbande heraus, was bleibt übrig? Die Kreise haben das größte Interesse daran,
daß sie die prästationsfähigen Leute erhalten, während die Städte ein einseitiges Interesse daran
haben mögen, ihre Angelegenheitenallein zu besorgen uud sich den Kreissteuern zu entziehen. Ich
bitte Sie also, stimmen Sie für die Zahl von 40 000 Seelen und für die Ausfcheidung der
Städte aus dem Kreisverbande nur nach Genehmigung durch den Provinzial-Landtag. Je mehr
Kautelen gegebensind, desto besser für die Kreise. (Bravo!)

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteLucas hat das Wort.
AbgeordneterLucas: Meine Herren! Die Furcht, die der Herr Vorredner ausgesprochen

hat, ist wahrlich nicht begründet, denn es werden wahrscheinlich in einem Menschenalterhöchstens
4 bis 5 Städte sein, die auf diefe Zahl von 30 000 Seelen kommen, und er hat immer von
kleinen Städten gesprochen; die kleinen Städte bleiben im Kreisverbande. Es handelt sich hier
um die großen Städte, diese haben eine große Zahl anderer Aufgaben zu erfüllen wie die kleinen.
Wenn sie getrennt sind, wird der Interessenkampfdurchaus nicht so schwer und so stark werden,
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wie es der Fall sein muß, wenn sie nicht getrennt werden, denn die Interessen sind vielfach ungleich¬
artig Die Städte, welche eine Bevölkerungszahlvon 30 000 Einwohnern besitzen, haben in der
heutigen Zeit auch höhere Anforderungen zu erfüllen, sie werden ebensogut die Kreismittel ver¬
langen, wie die Landgemeinden, und dann wird nach meiner Meinung der Interessenkampfweit
stärker werden, als es der Fall ist, wenn solche Städte ausgeschiedensind; die Interessen sind
nicht immer homogen. Ich stimme vollständig dem bei, was Herr von Los, Herr Fischer, Herr
von Grand-Ny und Herr Hoffsümmergesagt haben, daß nämlich eine Kautel m der Befugnih des
Landtages liegt. Meine Herren! Ich bin Vertreter einer Stadt, die gesund gewachsen ist, jetzt
26 000 Seelen hat und eine althistorische Stadt ist, die ihre Stadtrechte von den Bergischen
Fürsten schon im Jahre 1415 erhalten hat. Diese Stadt liegt am Rhein, hat große Bauten
gemacht sehen Sie was dieselbe für eine Entwickelunggenommenund welche Aufgaben sie gelost
hat; sollen derartige Städte deshalb darunter leiden, weil es ungesundeGebilde giebt? Wenn Sie
die Selbstverwaltung als ein so großes Gut ansehen und wenn Sie sie solchen Kreisen geben nne
Waldbroel von blos 22 000 Seelen, wie wollen Sie gegenüberder Verleihungder Selbstverwaltung
und der Selbstständigkeit an einen solchen Kreis dieselbe einer solchen Stadt, wie ich sie eben
genannt habe, abstreiten? Ich bitte Sie, treten Sie den Ansichten bei, die hier so gut von den
Herren von unserer Seite begründet worden sind. ^ „ ^, . « «« ,

Landtaas-Marschall: Der Herr Vice-LandtagsMarschall hat das Wort.
Vice-Landtags-MarschllllFreiherr von Solemacher-Antweiler: Meine Herren! Ich

befinde mich zu meinem Leidwesenso oft in der mir schmerzlichen Lage, mit dem von nur so
hoch verehrten Herrn Abgeordnetenvon Evnern nicht einverstandenzu sem, daß es nnr zu ganz
besondererGenugthuung gereicht, diesmal einem Satze, den er ausgesprochenhat voll und ganz
zustimmenzu können Herr von Evnern hat nämlich bei Gelegenheitder Erwähnung der Orte
Altendorf und Borbeck wörtlich Folgendes gefagt: „Gegen das Anwachsen duser Städte schlitzt sie
auch die hier festgesetzte Ziffer nicht". Meine Herren! Ich glaube gegen du Wahrheit dieses Satzes
wird sich nichts einwendenlassen. (Heiterkeit.) ,. ^ m c- c >

Sodann möchte ich Herrn Lucas erwidern, daß, wenn er von dem festen Gefuge seiner
Stadt vom 14. Jahrhundert her gesprochen hat, für solche Städte hier ja schon das Expediens
gegeben ist, daß diefen durch irgend eine Zahl gar nicht präkludirt wird, denn d^em Ausscheiden
«°n Bonn, Coblenz,Nemscheid und anderer solcher Städte die theüwei e noch nicht die Zahl von
30 000 Einwohnern erreicht haben, wird keine Schwierigkeitbereite. Also dieser Hinweis war
nicht glücklich,jedenfalls giebt es Rechte, die über das 14 Jahrhundert hinausgehen und über
die zur Tagesordnung gegangen wird. Im übrigen empfeh e ich Ihnen ebenso, wie die Herren
Dietze und Limbourg, die mir aus der Seele gesprochen haben, die Annahme der Antrage des

^"^Landtaas-Marschall: Meine Herren! Es hat sich Niemand mehr zum Worte gemeldet,
deshalb schließe ich die Diskussionund gebe dem Herrn Landes-Direttor das Schlußwort

Landes-Direktor Klein: Meine Herren! Der Ausschuh hatte zwei Kautelen für das
Ausscheiden aus'dem Kreisverbande aufgestellt, erstens die Zahl von 40 00« Seelen und zweitens

ds Provinzial-Landtages. Es ist gegen diesen Beschluß erstens geltend gemacht
worden daß keinerlei Veranlassungvorliege, von der für Westfalen erlassenenBestimmung wonach
nur 30 000 Seelen verlangt werden und die Zustimmung des Provinzial-Landtages mch einzu¬
treten braucht, abzuweichen; die Verhältnissein Westfalenund der ^emprovinz seien m der
fraglichen Hinsicht in keiner Weise verschieden,ja man könne sogar behaupten, daß m Westfalen

10»
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ein weit ungesunderesAnwachsender Städte stattfinde, als hier in der Rheinprovinz, es kämen
hier höchstens zwei oder drei Orte in Betracht, und wenn man darin eine Gefahr erblicke,daß
diese zu rasch in Stadtkreise sich umwandelten, so möge man für diese Orte eine Ausnahme¬
bestimmungtreffen, aber nicht für die ganze Provinz, Von dieser Erwägung ausgehend, ist von
dem Landtags-AbgeordnetenFischer ein Antrag gestelltworden, welcherdahin geht:

„Städte, welche mit Ausschluß der aktiven Militärpersonen eine Einwohnerzahl von
mindestens 30 000 Seelen haben und gegenwcirtg einem Landkreiseangehören, sind
befugt, für sich einen Kreisverband" :c.;

es ist genau dieselbe Fassung, welche sich in der für Westfalen erlassenen Kreisordnung findet.
Der erste Antrag des Herrn von Eimern, welcher dahin lautet, die Worte „unter Zustimmung
des Provinzial-Landtllgs" in dem Beschlusse des Ausschusseszu streichen und die Zahl 40 000
auf 30 000 herunter zu fetzen, deckt sich mit dem Antrage Fischer. Dann, meine Herren, sind
noch zwei Eventualanträge gestellt worden, zunächst von dem Herrn Abgeordnetenvon Eunern,
dahin lautend:

„Städte von mindestens 30 000 Seelen sind zum Ausscheidenaus dem bisherigen
Kreisverband mit Zustimmung des Provinzial-Landtags befugt."

Zur Begründung dieses Eventualantrages ist angeführt worden, daß ursprünglich ein
Antrag nur iu dem Sinne gestellt worden sei, daß man bei der Zahl von 30 000 Seelen die
Kautel der Zustimmung des Provinzial-Lanotages gewünschthabe, nicht aber bei der Zahl von
40 000. Die letztere Kautel würde auch für alle höheren Zahlen Platz greifen, und da wäre es
viel confequentergewesen, wenn man gesagt hätte: Städte, welche ausscheidenwollen, bedürfen
dazu der Zustimmung des Provinzial-Lanotages. Von Seiten des Herrn Landtags-Abgeordneten
Fischer ist sodann zweitens ein fernerer Eventualantrag eingegangen, welcher den Eventualantrag
von Evnern wieder einschränkt; er lautet dahin:

„Für den Fall der Nichtannahmemeines Hauptantrages stelle ich folgenden Unterantrag:
Die obige Fassung des §. 4 dahin erweitern zu wollen, daß diejenigen Städte

der Nheinprovinz, welche erst, nachdemdie neue Kreisordnung Gesetzeskrafterlangt
hat, mit der Städteordnung belieheu werden, auch bei einer Seelenzahl von 30 000
nur nach vorheriger Gutheißung des Provinzial-Lanotages zur Bildung eines eigenen
Kreisverbandes, Stadtkreises, befugt sind."

Herr Fifcher will also den Eventualantrag des Herrn Abgeordnetenvon Eynern nur auf
diejenigen Städte angewendetwissen, welche in tuwro die Städteordnung bekommen,aber nicht
auf die gegenwärtigenStädte; es follen damit die in dem Stand der Landgemeindebefindlichen
Orte Borbeck, Altendorf und Altencssen getroffen werden, die hier vielfach genannt worden sind,
während die Orte, welche bereits gegenwärtig die Städteordnung haben, bei dem Erreichen einer
Einwohnerzahl von 30 000 Seelen frei aus dem Kreisverbande follen ausscheiden können, und
zwar ohne hierzu der Zustimmung des Provinzial-Lanotages zu bedürfen. Für den Beschluß des
Ausschusses ist dagegen mit Recht geltend gemachtworden, daß allerdings in der hier fraglichen
Beziehung wesentliche Unterschiede zwischenWestfalen und der Nheinprovinz vorhanden feien, diese
zeigten sich schon dadurch, daß iu dem Regierungsbezirk Arnsberg, welcher allein in Betracht
kommen kann, 2 Stadt- und 16 Landkreise sind, in Folge der Einführung der Kreisordnung
werden die Stadtkreise sich nur auf die Zahl von 3 und die Landkreiseauf die Zahl von 18
erhöhen, fo daß auf 6 Landkreise1 Stadtkreis kommen wird, wogegen in dem Regierungsbezirk
Düsseldorfschon gegenwärtig 15 Landkreiseund 6 Stadtkreise sind, und später, wenn die Kreis-
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ordnung nach der Vorlage eingeführt wird, wird es dort 16 Landkreise und 7 Stadtkreise geben,
so daß beinahe die Halste der Kreise Stadtkreisesind. Sodann kommt hier doch auch in Betracht,
daß in der Vorlage vorgesehen, daß Städte auch mit einer geringeren Einwohnerzahlaus dem
Kreise ausscheidenkönnen, indem es dort heißt, daß nach Anhörung des Provinzial-Landtages das
Ausscheidendurch Königliche Verordnung auch Städten mit geringerer Einwohnerzahl gestattet
werden könne. Wenn hiergegen geltend gemacht wird, daß doch ein wesentlicherUnterschied
darin bestehe, ob man auf Grund eines Rechtes ausscheidenkönne, oder ob man auf den Weg
der Gnade verwiesen werde, so glaube ich nicht, daß auf diesen Unterschied bei der hier vor¬
liegenden Frage ein besonderes Gewicht gelegt werden darf. Dagegen wurde ferner auf ein
Moment hingewiefen, welchesBeachtungverdient. Wenn nämlich feststände, daß die Kautel der
Zustimmungdes Provinzial-Landtages von den gefetzgebendenFaktoren der Monarchieangenommen
würde, fo dürfte allerdings die Ziffer von 30 000 viel weniger bedenklich erscheinen,allein diese
Voraussetzungist in keiner Weise gesichert,und man müsse eventuell ins Auge fassen, daß tue
Ziffer von 30 000 ohne die vorberührte Kautel angenommenwird, und dann wurde zu bedenken
fein, daß für den Bezirk Düsseldorf, wo ein dringendes Bedürfniß vorliegt, die Ausscheidungs-
ziffer zu erhöhen, die Annahme einer Ziffer von 30 000 ohne die mehrgedachte Beschränkungdoch
gewisse Gefahren für die Staatsverwaltung, für die Kreife und für die Provinz uut sich bringen
würde. Ich wollte noch hinzufügen, meine Herren, daß für den Fall der Annahme fernes Vor¬
schlagesder Ausschußbeschlossenhat, an die Königliche Staatsregierung das Ersuchenzu richten,
die Stadt Remscheid in gleicher Weise, wie dies in den Motiven zu dem Gesetzentwurf für die
Städte Bonn und Coblenzals Absicht der Staatsregierung ausgesprochen worden ist, zu behandeln
und schon vor Einführung der neuen Kreisordnung auch diefe Stadt zum Stadtkreise zu erheben.

Landtags-Marschllll: Meine Herren! Wir kommen nunmehr zur Abstimmung. Hin¬
sichtlich der Reihenfolgederselben habe ich Ihnen folgendes vorzuschlagen. Wir sind bei unseren
Abstimmungen immer von dem Antrage des Ausschusses ausgegangen, ich würde daher den Antrag
des Ausschusses zunächst zur Abstimmungstellen Wenn dieser fällt, kommt als der weggehende
der gleichlautendeAntrag der Herren von Einern und Fifcher auf Herabsttzung der Zahl von
40 000 auf 30000 und auf Streichung der Worte „unter Zustimmung des Provinzial-Landtages
zur Abstimmung Dann würde der Eventualantrag Fischer kommen und dann der Eveutualantrag
von Eimern - Der Herr AbgeordneteFreiherr von Loö hat das Wort zur Fragestellung.

AbaeordneterFreiherr Felix von Los: Würde es sich nicht empfehlen,daß wir ähnlich
wie im Ausschußverführen? Ich stimme dem Herrn Marfchall vollständig bei, daß dem Antrage
des Ausschusses die Priorität gebührt, allein könnten wir nicht die beiden Punkte getrennt zur
Abstimmung bringen, zuerst, wie im Ausschuh die Kautel „unter Zustimmung des Provmzml-
Landtages" und dann die Ziffer? .„,.,„ „ ^ ^

Landtaqs-Marschall: Ich glaube uicht, daß dies zweckmäßigist, es wurde gerade
wieder dieselbe Unklarheit hervorrufen, die vorhin zwifchendem Herrn von Eynern und dem
Vorsitzenden des I Ausfchusses auseinandergesetztworden ist. Ich wurde Ihnen vorschlagen,daß
wir zunächst über den Antrag des Ausschusses und, wenn dieser fällt, über die anderenabstimmen.
Der Zerr AbaeordneteCourth hat das Wort zur Fragestellung.

AbgeordneterCourth: Ich glaube, daß Klarheit iu die Sache zu bringen wäre, wenn
zuerst über die Ziffer und dann über den Zusatz abgestimmtwürde.
zuerst «»er dre^ n ^ ^ ^^, ^ ^.^ ^. ,^ ^^ ^ ^ also
diejenigen,welche gegen den Antrag des Ausschusses auf 40 000 mit Zustimmung des Provinzial-
Landtages sind, sich zu erheben. (Geschieht.)
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Es sind 29 Abgeordnete. (Stimmen: Gegenprobe!)
Ich bitte um die Gegenprobe; diejenigen, die für den Ausfchußantrag sind, wollen sich

erheben. (Geschieht.)
Es ist weitaus die Majorität, der Antrag des Ausschusses ist angenommen,die anderen

Anträge sind gefallen.
Meine Herren! Der weitere Antrag des I. Ausschussesgeht dahin, den Antrag an die

Staatsregierung zu stellen, daß die Stadt Nemscheid ebenso wie Bonn und Coblenz behandelt
werde. Ich frage, ob hiergegen Widersprucherfolgt, bitte diejenigen, die gegen den Antrag sind,
sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Meine Herren! Ich glaube, wir thun am besten, jetzt die Sitzung zu unterbrechennnd

um 4 Uhr hier wieder zusammenzukommen.
(Pause von 1^ bis 4 Uhr.)

Vice-Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich eröffne wieder die Sitzung.
Wir sind heute Morgen mit Z. 4 fertig geworden. §. 5. — Es meldet sich Niemand

zum Wort, §. 5 ist angenommen. Ich werde in dieser Weife mit dem Aufrufen der Para¬
graphen fortfahren. §. 6, ?, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20. Zweiter
Titel. Von der Gliederung und den Aemtern des Kreises. Erster Abschnitt. Gliederung des
Kreises. Z. 21. Der Herr Landes-Direktor hat das Wort.

Landes-Direktor Klein: Zu Z. 21 macht der Ausschuß folgendenVorschlag. Es wird
im §. 21 bestimmt, daß durch Königliche Verordnung die Städteordnung auch anderen als den
bisher auf dem Provinzial-Landtage im Stande der Städte vertretenen Gemeinden auf ihren
Antrag verliehen werden kann. Der Ausschuß glaubte nun, daß es im Hinblick darauf, daß
durch die Verleihung der Städteordnung an eine Landgemeindedie Verhältnisse des Kreises im
Uebrigen mit tangirt werden — es wird z. B. der Wahlverband dadurch geändert — zweck¬
mäßig fei, wenn der Provinzial-Landtag vor Verleihung der Städteordnung gehört würde, und
wurde deshalb beschlossen, es solle eingeschaltet werden in «linea, 2 Zeile 1 nach den Worten
„Königliche Verordnung" der Passus: „nach Anhörung des Provinzial-Landtags". Das
aUnLa 2 würde dann lauten:

„Durch Königliche Verordnung kann nach Anhörung des Provinzial-Landtags die
Städteordnung auch andern, als den bisher auf dem Provinzial-Landtage im Stande
der Städte vertretenen Gemeinden auf ihren Antrag verliehen werden".

Vice-Landtags-Marfchall: Es meldet sich Niemand zum Wort, eine Abstimmung
ist dann wohl nicht nothig, ich nehme den Antrag des Ausschussesals angenommen an. --
tz. 22. — Zweiter Abschnitt. Von dem Gemeindevorsteherund dem Bürgermeister in den
Landbürgermeistercien,sowie von den Beamten der Gemeinden und Landbürgermcistereien.—
ß. 23. Wahl der Gemeindevorsteherund deren Stellvertreter. — Es meldet sich hier gleichfalls
Niemand zum Wort, ich nehme die Paragraphen als angenommen an. — §. 24. Ernennung
der Bürgermeister der Landbürgermeistereien, Der Herr Landes-Direktor hat das Wort.

Landes-Direktor Klein: Meine Herren! Der §. 24 gehört zu den wichtigsten Bestim¬
mungen der ganzen Vorlage. Er regelt die Berufung des Bürgermeisters. Auf die richtige
Auswahl der Bürgermeister in den Landgemeinden kommt meines Trachtens alles an. In den
Landgemeinden, meine Herren, wo ein tüchtiger Bürgermeister wirkt, finden Sie Zufriedenheit
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und Ordnung in allen Verwaltungsdingen. Wir müssen anerkennen, daß wir in der Provinz
eine große Zahl tüchtiger Landbürgermeisterhaben, welche zum Besten ihrer Gemeinde wirken
und die sehr viel dazu beitrage,,, daß unsere Landgemeinde-Verfassungin ihrer jetzigen, den
Bedürfnissen der Zeit in keiner Weise Rechnung tragenden Bestimmungen noch ausreicht. Auf
der anderen Seite sind aber auch Klagen laut geworden über Bürgermeister, welche nicht für
jenes wichtige Amt passen und in ihrer Stellung weder den Gemeindennoch der Staatsregierung
zum Vortheil gereichen. Insbesondere wird vielfach geklagt, daß der von der Regierung
eingesetzteBürgermeister mit den Verhältnissen der Gemeinde, welche er verwalten soll, zu
wenig vertraut sei und deshalb schon nicht segensreichwirken könne. Die Borlage trifft nun
in dieser Hinsicht weitgehendeAenderungen an dem bestehendem Zustande. In der Commission
war man allseitig darüber einverstanden, daß für die Berufung der Bürgermeister folgende
Prinzipien Platz greifen müßten. Erstens feien die Bürgermeister, soweit nur irgend möglich,
aus den angesehenen Einwohnern der Bürgermeisterei, welche das Vertrauen der Insassen
besitzen, zu entnehmen; es sei ein Mann zu wühlen, welcher Land und Leute kennt; zweitens
sei dahin zu wirken, daß überall da, wo der Umfang der Geschäftedies zuläßt, das Bürger¬
meisteramt im Ehrenamt verwaltet werde — dies entsprecheallein den richtigen Grundsätzen
einer Selbstverwaltung — Ausnahmen seien nur da zulässig, wo der Umfang der Geschäfte
ein fo großer fei, daß die Thätigkeit Niemandem im Neben- oder Ehrenamte zugemuthet werden
könne. — In größeren Gemeinden, meine Herren, wird es weniger empfunden, wenn ein
befoldeter Bürgermeister die Geschäfteversieht, weil dort die Kosten der Besoldung von einer
großen Zahl von Personen getragen weiden und prozentual bedeutend geringer sind, wie in kleineren
Gemeinden, wo gerade die relativ hohen Kosten der Verwaltung durch besoldeteBeamte sehr
viel dazu beigetragen, dieses Amt überhaupt unpopulär zu machen. Über diese beiden Grund¬
sätze, daß die Bürgermeister vorzugsweiseaus eingesessenen Personen, welche das Vertrauen der
Gemeinde genießen, zu entnehmen, sowie daß überall da, wo der Umfang der Geschäftedies
gestattet, Ehrenbürgermeisterzu ernennen feien, herrschte im Ausschußkeiue Mcinungsverschiedeu-
heit. Diese Grundsätze finden sich auch in der Regierungsvorlage ausgesprochen. Die Letztere
bot dem Ausschusse aber in folgenden Bestimmungen Anlaß zu auseinandergehendcn Ansichten.
Es war dies in erster Linie die Bestimmung über die Zeitdauer der Ernennung des Bürger¬
meisters. Die Vorlage bestimmt nämlich, daß der Bürgermeister stets auf Lebenszeit ernannt
werden soll Man fand dies nicht für zweckmäßig für die Ehrenbürgermeister. weil es eines¬
teils schwierigsei. Leute zu finden, die sich für ihr ganzes Leben gewissermaßen zu einem
Amte verpflichteten, und weil es andererseits auch für bedenklich erachtet werden müsse, eine
Gemeinde für die 'ganze Lebensdauer eines Bürgermeisters an einen im Ehrenamte wirtenden
Beamten zu fesseln. Es wurde deshalb für die Ehrenbürgermeister ohne Widerspruch die
Bestimmung adoptirt. daß dessen Ernennung auf die Zeitdauer von 12 Jahren zu erfolgen
habe. Dieselbe Bestimmung wurde im Ausschuß von einer Seite auch für den besoldeten
Bürgermeister beantragt. Man machte hierfür geltend, daß es nicht zweckmäßig fei und auch
dem Vorgange der Stüdteorduung nicht entspreche, den besoldeten Bürgermeister sofort auf
Lebenszeit zu ernennen. Wenn der Ehrenbürgermeister auf Zeit ernannt werde, und wenn
hiernach die kleine Bürgermeisterei in Zukunft ihren Ehrenbürgermeister auf 12 Jahre erhalte,
was bei den Städten, welche nach der Städteordnuug das Recht haben, ihren Bürgermeister
auf 12 Jahre zu wählen, gleichfalls zutrifft, so befinden sich die größeren Landbürgermeistereien
mit ihren lebenslänglich ernannten Bürgermeistern sowohl den kleineren Land' wie den größeren



80

Stadtgcmcindcn gegenüber in einer ganz anormalen Lage, welche durchaus nicht durch die
Verhältnisse gerechtfertigt erscheine. Die Majorität des Ausschusses war indessen anderer
Ansicht, weil die Ernennung auf Zeit den Bürgermeister zu abhängig nach unten und oben
machen würde, dies sei um so mißlicher, als gerade auf dem Lande die Verwaltung der
Polizei, insbesondere in unseren industriellen Gegenden, von dem Bürgermeister ein großes
Maß von Energie verlange, welches nicht erwartet werden könne, wenn der Bürgermeister zu
gewärtigen habe, daß er nach Ablauf seiner Ernennnngsperiode von 12 Jahren wieder aufs
Neue vorgeschlagenwerden müßte. Sodann würde die Ernennung auf 12 Jahre auch eigentlich
nur ein Umweg sür die Wahl sein, welch letztere die KöniglicheStaatsregierung aus Gründen,
die von dem Commissar des Ministeriums des Innern ausgeführt wurden feien, niemals glaube
zugeben zu dürfen, und die sie deshalb anch für Westfalen abgelehnt habe. In Westfalen
werde der Amtmann gleichfalls definitiv ernannt. Das einzige, was die Königliche Staats-
rcgierung in dicfer Hinficht nach Ansicht des Herrn Negicrungscommifsars concedircn werde,
bestände darin, daß ähnlich wie in Westfalen, stets zunächst, eine commissarischeVerwaltung
stattfinden müsse und dann erst zur defiuitiven Ernennung übergegangen werden dürfe. Von
diefeu Grüuden ausgehend, wurde der Antrag gestellt, man möge von der Wahl auf Zeit, auf
zwölf Jahre, bei den bcfoldeten Bürgermeistern absehen, dagegen eine Zusatzbestimmungdahin
treffen, daß die definitive Ernennung des Bürgermeisters stets nur erfolgen könne, nachdem der
Kandidat ein Jahr lang in der betreffendenBürgermeisterei commissarischthätig gewesen sei.
Dieser Antrag fand die Majorität im Ausschusse. Sodann wurde folgende weitere Aenderung
beliebt. In der Vorlage heißt es:

„Die Ernennung erfolgt auf Grund von Vorschlägen des Kreisausschusses, welche
dieser nach Anhörung der Bürgermeisterei-Versammlung zn machen hat. Falls der
Obcrpräsidcnt den fämmtlichcn Vorschlägen des Krcisausschusses keine Folge geben
will, so bedarf es hierzu der Zustimmungdes Provinzialrathes. Lehnt der Provinzial-
rath die Zustimmung ab, so taun dieselbeauf den Autrag des Oberpräsideutcn durch
den Minister des Innern ergänzt werden."

Es wurde hierbei darauf hingewiesen, daß nach dieser Bestimmung der Obcrpräsidcnt,
sobald er den Norfchlag des Kreisausschussesabgelehnt hat, wozu er allerdings der Zustimmung
des Provinzialraths bedarf, welche aber durch den Minister ergänzt werden kann, absolut freie
Hand in der Wahl und Ernennung des Bürgermeisters habe, indem alsdann die Gemeinde nach
der Vorlage nicht mehr zu hürcu sei. Hierin liege eine gewisse Härte; es könne ja der Fall
sein, daß Gemeinde- und Krcisausschnß doch noch einen Vorschlag zu machen Hütten, welcher
die Zustimmung des Oberpräsidenten finden könne; man habe vielleicht geglaubt, zunächst das
nach Ansicht der Betheiligten Bessere vorschlagen zn müssen, und würde — im Falle dieser
Vorschlag keine Billigung finde — sowohl in der Lage, wie bereit sein, andcrweitc annehmbare
Vorschläge zu machen. Für einen solchen Fall würde es sich gewiß empfehlen, zunächstdie
Bethciligtcn darüber zu hören, welche anderweitige Vorschlägesie etwa noch zu machen haben,
bevor ihnen von auswärts ein Bürgermeister auf Lebenszeit gestellt wird. Dieser Ansicht trat
die Majorität des Ausschuffesbei und wurde daher der Autrag gestellt uud angenommen, den
Paragraphen dahin abzuändern, daß, wenn der Herr Obcrpräsident die Vorschläge abgelehnt
hat, er nicht sofort zur Ernennung eines neuen Bürgermeisters übergehen dürfe, fondern daß
er zunächstnoch einmal den Kreisausschuß hören solle, sowie die Bürgermeisterei-Versammlung,
damit den Betheiligtcn Gelegenheit gegebensei, ihre Wünschefür diesen eventuellenFall noch
einmal zur Geltung zu bringen.
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Endlich, meine Herren, wurde bei der Berathung darauf hingewiesen,daß die Bürger-
Meister nach 8- 8? des Disziplinargesetzes vom Juli 1852 dem Prinzip nach versetzbarseien.
In der Rheinprovinz ist bis jetzt allerdings dieses Prinzip niemals zur Ausführung gelangt,
weil die Bürgermeister mir in der Bürgermeisterei, wo sie amtirten, pensionsberechtigtwaren;
wenn die Königliche Staatsrcgierung einen Bürgermeister versetzenwollte, so scheitertedies
jedesmal an der Frage, daß der Bürgermeister auf bestimmte Pension Ansprüchehatte, welche
auf eine andere Gemeinde nicht transferirt werden konnten und ist es deshalb in der Praxis,
wie eonstatirt wurde, niemals vorgekommen,daß ein Bürgermeister von Amtswegen gegen seine
Zustimmung in eine andere Bürgcrmeistcrstelle versetzt worden ist. Nachdem im §, 2? der
Regierungsvorlage aber eine besonderePensionskafsefür die ganze Provinz geschaffen werden
soll, nnd hierbei bestimmt ist. daß die Anrechnung der Dienstzeit aus einer Gemeinde auf die
andere stattfinden soll, so würde damit das in der seitherigenBestimmung wurzelnde Hinderniß
einer Versetzungfortfallen. Aus letzteremGrunde wurde im Ausschüsse für bedenklichgefunden,
der Königlichen Staatsregicrung die Befugniß zu belassen, einen Bürgermeister im Interesfe
des Dienstes aus einer Bürgermeisterei in die andere versetzen zu können. Die Majorität des
Ausschusses war der Ansicht, daß die Versetzbarkeiteines Bürgermeisters, welcherauf Grund von
Vorschlägen des Kreisausschusscsnach Anhörung der Bürgermeisterei-Versammlungfür eiuen
bestimmten Ort ernannt fei, der also für eine bestimmte Gemeindewirken soll, gegen den Willen der
Gemeinde und gegen den Willen des Bürgermeisters, eigentlich einen Widerspruch in sich selbst darstelle
und daß es unbedingt nothwendig erscheine, im Gesetze auszusprechen,daß die Versetzbarkeitdes
Bürgermeisters für die Folge nicht gestattet sein soll, mit anderen Worten also: Die Bestim¬
mung des Disziplinargesetzes, wonach die Versetzbarkeit eintreten kann, soll für die Bürger¬
meister ausgeschlossen sein. Es war hierzn noch das Amcndement gestellt worden, die Versetz¬
barkeit nur für die anfäfsigen Bürgermeister auszufchließen. allein die Schwierigkeit, richtige
Norme» für die Ansässigkeithier zu fiuden, bewog die Majorität zu sagen: wir wollen generell
die Bestimmung der Versetzbarkeitaufheben, die vorgefchlagene,in der Praxis zu manchen
Schwierigkeiten führende. Befchräntuug aber nicht einführen. Der Ausfchuß beschloß demuach
den §. 24 wie folgt zu fassen:

Für jede Bürgermeistereiwird von dem Oberpräsidenten ein Bürgermeister ernannt.
Zu dem Amte des Bürgermeisters sollen an erster Stelle angesehenePersonen in
dem Bürgcrmcistereibczirke.insbesonderegrößere Grundbesitzer,berufeu werdeu.

Das Anit soll zunächstdenjenigen übertragen werden, welche dasselbe als ein
unentgeltlich zu verwaltendes Ehrenamt zu übernehmen bereit sind. Ein Bürger¬
meister mit Besoldung soll nur angestellt werden, wenn ein geeigneterEhrenbürger-
mcister nicht zu gewinnen ist.

Der unbesoldcteBürgermeister (Ehrenbürgermeister)wnd auf die Dauer vou
zwölf Jahren, und der besoldeteBürgermeister auf Lebeuszeit ernannt anf Grund
von Vorschlägen des Krcisausschnsses.welche dieser nach Anhörung der Bürgermeisterei-
Versammlung zu machenhat.

Falls der Oberpräfident den gemachten Vorschlägen keine Folge geben will,
so hat er zunächst den Kreisansschuß zur Einreichungneuer Vorschlüge aufzufordern.
Erscheinenauch diefe zur Berücksichtigungnicht geeignet, fo erfolgt die Ernennung
des Bürgermeisters nach dem Ermessen des Oberpräsidenten, derselbe bedarf jedoch
hierzu der vorgäugigen Zustimmnug des Provinzialraths, welche im Falle der
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Versagung auf Antrag des Oberpräsidentcn durch den Minister des Innern ergänzt
werden kann.

Der definitivenErnennung des besoldeten Bürgermeisters soll eine commissarische
Beschäftigung während der Dauer eines Jahres vorangehen. Auch im Ncbrigen
wird die commissarische Verwaltung einer erledigten Bürgermeisterstelle durch den
Obcrpräsidcnten angeordnet; derselbe hat hierbei, insofern er die commissarische
Verwaltung einem benachbartenBürgermeister übertragen, oder für mehrere Bürger¬
meistereien gemeinschaftlicheine commissarische Verwaltung einsetzenwill, zunächst
die beteiligten Bürgermeisterei-Versammlungen sowie den Kreisausschuß zu hören.

Die Bestimmungen im 8- 87. Nr. 1 des Gesetzes, betreffeuddie Dienstvergehen
der nicht richterlichenBeamten u. s. w. vom 21. Juli 1852 (G.-S. S. 465) finden
auf Bürgermeister keine Anwendung."

Im Uebrigen schließt sich die Fassung der Regierungsvorlage an, in der bestimmt
wird, daß über die Festsetzung der Besoldung, bezw. der Dicnstuukusten-Entschädigungder
Kreisausschuß zu bestimmen hat; und in dem vorletzten Mnea, daß die Befugniß zur Ver¬
hängung von Ordnungsstrafen gegen die Bürgermeister bezüglich der Ehrenbürgcrmeister dem
Kreisausschuß zukommensoll. In Betreff der Beigeordneten sollen die gleichen Bestimmungen
Platz greifen.

Vicc-Landtags°Marschall: Der Herr Abgeordnete von Eynern hat das Wort.
Abgeordneter von Eynern: Ich möchte beantragen, in Absatz 2 des Z. 24 die Worte

„insbesondere größere Grundbesitzer" zu streichen, so daß der Satz lautet: „Zu dem Amte eines
Bürgermeisters sollen an erster Stelle angesehene Personen in dem Vürgermcistereibczirkeberufen
werden." Der Begriff von größeren oder nicht größeren Grundbesitzernist jedenfalls kein fest¬
stehender, der Ausdruck könnte zu Mißbräuchen führen, indem man nach der Grüße des Gutes
ginge und die größeren Grundbesitzer in erster Linie für berechtigt erklärte. Dann möchte ich
hinsichtlich des Satzes 5 glauben, daß hier irgend ein redaktioneller Fehler vorgekommenist.
Hier steht: eine Zustimmung soll ergänzt werden, es heißt hier: „derselbe bedarf jedoch hierzu
der vorgängigcn Zustimmung des Provinzialrathes, welche" — also die Zustimmuug — „im
Falle der Versagung auf den Antrag des Obervräsidcnten durch den Minister des Innern
ergänzt werden kann". Was das ist, eine Zustimmung ergänzen, das begreife ich nicht; daß
eine Liste ergänzt wird, das verstehe ich, aber, daß eine Zustimmung ergänzt wird, ist jedenfalls
ein Lapsns. Dann heißt es: „Der definitiven Ernennung des besoldetenBürgermeisters soll eine
commissarische Beschäftigung während der Dauer eines Jahres vorangehen." Hier möchte ich
beantragen, das Wort „besoldeten" zu streichen und zu sagcu: „Der definitiven Ernennung des
Bürgermeisters soll eine commissarische Beschäftigung während der Dauer eines Jahres voran¬
gehen". Ich glaube, auch bei den unbesuldeten Bürgermeistern ist es nothwendig und richtig,
daß ein Jahr der Prüfung vorhergeht, damit die Bürgermeisterei doch auch überzeugt ist, ob
der uubesoldete, im Ehrenamt befindlicheBürgermeister durch ein Jahr Prüsuug sich als tüchtig
für den Posten als Bürgermeister erweist. Dann möchte ich im vorletzten Absatz hinter den
Worten „finden auf" das Wort „angefeffene" wiederhergestellthaben, so daß es heißt: „Die
Bestimmungen im 8. 87 Nr. 1 des Gesetzes, betreffend die Dienstvergehender nicht richterlichen
Beamten u. s. w. vom 21. Juli 1852 (G.-S. S. 465) finden auf angesessene Bürgermeister
keine Anwendung." Dadurch würde jedenfalls die Versetzung der nicht angesessenenBürger¬
meister von Seiten der Regierung ermöglicht werden.
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Vice-Landtllgs-Marfchall: Ich bitte den Herrn Abgeordneten von Eynern um
Einreichung seiner Anträge. — Das Wort hat der Herr Abgeordnete Freiherr von Loö.

Abgeordneter Freiherr Felix von Loe: Die Bemerkung zu alinoa 1 des Herru
von Eynern würde ja dann ganz richtig sein, wenn es in dieser Fassnng hieße:

„Zu dem Amt des Bürgermeisters sollen an erster Stelle angesehenePersonen in
dem Vürgermeistcreibeziike,insbesondereder größte Grundbesitzer,berufen werden."

Es heißt aber ..größere". Dadurch ist ein Spielraum gelassen worden, wie Herr
von Eynern selbst ihn will. Ich glaube, sein Antrag ist nach dieser Fassung vollständig gegen¬
standslos. Was sein Bedenken gegen die Redaktion des Absatzes 4 anbelangt, so glaube ich. daß
sie gut ist. Das Wort „ergänzt" findet sich auch im Regierungscutwurf, man kann auch sagen
„ersetzt"; das ist eine Liebhaberei. Ich würde auf das eiue oder andere Wort nicht viel geben.
Das sind die Bemerkungen, die ich machen wollte.

Vicc-Landtags-Marfchall: Der Herr AbgeordneteFreiherr von Geyr hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Geyr-Schweppenburg: Meine Herren! Ich wollte

den Antrag stellen statt der Worte «der unbesoldete Bürgermeister (Ehreubürgermcistcr) wird
auf die Daner von 12 Jahren, und der besoldeteBürgermeister auf Lebenszeit ernannt" zn
setzen- der unbesoldete Bürgermeister (Ehrenbürgcrmeister), wie der besoldeteBürgermeister
werden "auf Lebenszeit ernannt". Ich sehe keinen Grund ein. warum der unbesoldeteBürger-
Meister blos auf 12 Jahr ernannt werden foll. Wenn man die Ehren-Bürgermerstcr irgendwie
zur Geltung bringen will, so glaube ich. daß es gewiß uöthig ist. sie mit demselben Vertrauen
anzustellen'wie die besoldeten Bürgermeister, und sie diesen besoldeten Bürgermeistern gegenüber
nicht zurückzustellenes ist aber entschieden eine Zurückstellung,wenn man den besoldeten Bürger¬
meister auf Lebenszeit anstellt und den unbesoldeten auf 12 Jahre; das heißt mit andern
Worten- Ihr Ehren-Bürgermeister, feid nicht zuverlässig genug um auf Lebenszeit ernannt zu
werden Ihr ' befoldete Bürgermeister, besitzet diese Zuverlässigkeit ein für alle Malen. Und
doch würde das umgekehrte Verhältniß den Intentionen, welche die Ehrenbürgermeistergefchaffen.
viel mehr entsprechen Ich sehe also für diesen Unterschiedkeinen Grund em und stelle deshalb
den Antrag den unbesoldeten Bürgermeister ebenso wie den besoldeten auf Lebenszeit zu
ernennen. Dann habe ich ferner in Betreff des daranf folgenden Satzes eine Erklärung zu
erbitten, es steht hier: ,^ ,. ^., >- .„ r ^ .

Falls der Oberpräsident den gemachtenVorschlägenkeme Folge geben wlll. so hat
er zunächstden Kreisausschuß zur Einreichung neuer Vorschlägeaufzuforderu. Erscheinen auch
diese zur Berücksichtigungnicht geeignet, so erfolgt die Ernennung des Bürgermeisters nach dem
Ermessen des Oberpräsidenten, derselbe bedarf jedoch hierzu der vorgäugigen Zustimmung des
Provinzialrathes. welche im Falle der Versagung auf Antrag des Oberpräsidenten durch den
Minister des Innern ergänzt werden kann". ,..«-< <,. -n ^

Es ist also hier doch wohl mit ausgedrückt, daß auch die Ghrenburgermeisterdurch
die Vüraermeisterei-Versammlungund den Kreisausschuß in Vorschlag zu bringen sind. Ich
mochte hier fraaen- wie ist es, wenn der Kreisausschuß es nun einmal nicht thut? Ich meme,
es wäre ein Passus nöthig, welcherausspricht, daß der Kreisausschuß wenn einer zur Auuahme
einer Stelle als Ehrenbürgermeister sich bereit erklärt, diesen auch au erster Stelle vorzu¬
wagen hat. Sonst konnte die ganze Sache illusorischwerden.

Vice Landtags - Marschall: Ich bitte Herru Frechern, von Geyr semen Antrag
gefälligst einreichenzu wollen. Der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Loe hat das Wort.

11»
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Abgeordneter Freiherr Felix von Loö: Meine Herren! Ich habe zwei Punkte in
den Ausführungen des Herrn von Eynern übersehen. Herr von Eynern will auch ein Probejahr
für die unbcsoldetcn Bürgermeister, Wir Harmoniren darin, daß wir eigentlichdem Ehren-
bürgcrmeister keine große Zukunft prognostiziren — mit den Sympathien für die Person des
Ehrenbürgermeistcrs sind wir freilich nicht ganz einerlei Ansicht — aber ich glaube, daß wir,
wenn wir überhaupt den Ghrenbürgermeistcraufnehmen, dann dem Manne, der feine Dienste
unentgeltlich dem öffentlichen Interesse oder der Gemeindewidmet, nicht eine Probezeit zumuthen
können. Ich glaube, daß das ein Widerspruch ist, der in dem Gesetze keinen Ausdruck finden
sollte. Was dann die Abänderungsvorschlägezu dein vorletzteu alinea. anbelangt, so würde
mir die Fassung, wie sie jetzt beliebt ist, die liebste sein. Ich konnte mir aber denken, — Herr
von Eynern ist ja nicht Rcgierungscominissar, — aber ich konnte mir denken, daß vielleicht
seine Anschauung anch der Staatsrcgiernng die angenehmere wäre, und dann würde ich ja auch
ganz gern bereit sein, eine Verständigung herbeizuführen. Dann möchte ich aber glauben, daß
es sinnentsprcchendcr,richtiger wäre, wenn wir den Unterschied machten zwischen denjenigen
Personen, welche durch das Verträum der Kreiscingesessenenresp, des Kreisansschussesernannt
werden, und Denjenigen, welche, ich möchte nicht sagen, das Vertrauen entbehren, aber doch
ohne dasselbe von der Staatsregicrung ernannt weiden. Die letzteren würden ja diejenigen
Bürgermeister sein, welche ernannt werden, wenn der Obcrprüsidentmit Ergänzung des Ministers
des Innern einen Bürgermeister fchickt. Da möchte ich lieber wünschen,daß in diesem alinell
gesagt würde: die Bestimmungen ?c. finden auf diejenigen Bürgermeister, welche auf den Vor¬
schlag des Kreisansschusses ernannt worden sind, keine Anwendung. Ich glaube, daß dadurch
unser Aller Wunsch besser ausgedrückt würde.

Vice-Landtags-Marschall: Ich bitte, auch diesen Antrag gefälligst schriftlich
einreichenzn wollen. — Herr Geheimer Regiernngsrath Dr. von Bitter hat das Wort.

Geheimer Regicruugsrath Dr. von Bitter: Ichmüchte zunächstdie Anfrage des Herrn
Frcihcrrn von Geyr beantworten. Ich bin der Anficht, daß, wenn der Kreisausschuß eiue zum
Ehrcnbürgermeister qnalificirte Person nicht vorschlägt, der einzige Weg, um demfclben zur
Anstellung zu verhelfen, darin gegeben ist, daß der Oberpräsidcnt sich die Znstimmuug zur
Ablehnung der vom Kreisansschnß gemachten Vorschläge erbittet, um den Betreffenden demnächst
zum Ehrenbürgcrmeister ernennen zu können. Ein anderer Weg würde meines Trachtens nach
den Vorschlägen des Entwurfes nicht möglich fein. Ob der Weg befchrittcn wird, hängt von
dem Ermessen des Oberpräsidcnten, beziehungsweisedes Provinzialraths ab. Was im Übrigen
die zu dem vorliegendenParagraphen gestellten Abänderungsanträge betrifft, fo möchte ich zunächst
darauf aufmerksam macheu, daß, so wohlwollend auch, wie ich annehme, die Staatsregicrung,
dem hauptsächlichstenGedanken, die Vereinigung mehrerer Bürgermeistereien in einer Hand zu
vermeiden, gegenübersteht, doch diesem Desiderate praktische Schwierigkeiten in sehr großem
Umfange entgegenstehen,und daß ich, so lange ich noch nicht in der Lage bin, diese praktischen
Schwierigkeitenvollständig zn übersehen, auch mein Urtheil darüber zurückbehaltenmuß, ob die
von dem Ausschusse beschlossene Fassung in das Gesetz wird übergehen können. Es sind in der
Zwischenzeit für den Regierungsbezirk Düsseldorf Ermittelungen über die Zahl der in einer
Hand vereinigten Bürgermeistereien angestellt worden, und es hat sich dabei herausgestellt, daß
in diesem Bezirke, trotzdem derselbe meines Wissens verhältnißmäßig noch am Wenigstenvereinigte
Bürgermeistereienhat, — namentlichdnrfte in den RegierungsbezirkenCoblenzund Trier ihre Zahl
bedeutendgrößer fein — allein 53 zusammengelegteBürgermeistereien existiren. (Hört! Hört!)
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Darunter befinden sich 18 Bürgermeistereien, die städtischen Bürgermeistern attachirt
sind. Es würde mit Rücksichtauf letzteren Umstand jedenfalls nothwendig sein, daß in
alinoa 1 Seite 2 der Commissions-Vorschlägcdie Worte „einem benachbarten" ergänzt werden
dnrch „städtischenoder ländlichen", da es sich in einzelnen Fällen nicht vermeiden lassen wird,
anch künftig einem städtischen Bürgermeister die Verwaltung ländlicher Bürgermeistereien zu
übertragen. So mochte ich z. B. darauf hinweisen, daß in Duisbnrg der Bürgermeister auch
die BürgermeistereiDuisburg Land verwaltet, ebenso in Mülheim a, d. Ruhr. Das Einkommen
aus diesen Laudbürgcrmeistercicnbetragt 300 M. Sollte sich für diefe Stellen ein Ghren-
bürgermeister nicht finden, so würde es unmöglichsein, einen eigenen Bürgermeister anzustellen,
und es bleibt daher, zumal auch mit Rücksicht auf die örtliche Lage nur übrig, die bestehende
Verbindung aufrecht zu erhalte». Ich möchte ans diesen Gründen, ohne dem Hanptvorschlaqe
gegenüber eine bestimmte Stellung einzunehmen, wozu ich nicht ermächtigt bin, anheimgeben,
demselben wenigstens den vorher angegebenenZusatz beizufügen.

Es ist ferner von dem Ausschüsseein Antrag gestellt worden, der meines Erachtens
nicht geuügeud motivirt ist, und der dahin geht, daß Bürgermeister nicht »ersetzbarsein sollen.
Ich habe durchgreifendeGründe für diesen Vorschlag nicht gehört. Die Bürgermeister sind
mittelbare Staatsbeamte, die dem Disziplinargcsctzwie alle übrigeu Staatsbeamten unterliegen.
Bisher war die Versetzbarkeitder Bürgermeister gegen ihren Willen nicht möglich und zwar
aus dem praktischenGrunde nicht, weil eine Anrechnung der Pensionszeit nicht stattfinden
konnte. Jetzt wird dadurch, daß nach ß. 2? des Entwurfs ciue Penfionskaffe errichtet werden
soll, allerdings eine Verfetznngermöglicht. Thatsächlich wird dieselbe indessenin der weitaus
größten Anzahl der Fälle dadurch auf kaum zu überwiudcnde Schwierigkeiten stoßen, daß
zunächstein Amt gefuuden werden muß, iu welches der betreffendehinein verfetztwerdeu kaun.
Hierzu gehört aber vor alleu Dingen, daß der Kreisansfchußnicht andcrweiteVorschlügegemacht
hat, welche berücksichtigtwerden müssen. Außerdem ist gesetzlich vorgeschrieben,daß den im
Interesse des Dienstes zn versetzenden Beamten Umzugskostenbewilligt werden müssen, nnd es
ist ein Fonds, aus welchen solche Kosten bewilligt werden könnten, nicht vorhanden. Auch in
der Zukunft werden daher Versetzungen von Bürgermeistern im Interesse des Dienstes und
gegen ihren Willen nur in äußerst feltenen Fällen vorkommen können. Die Erwägnngen, welche
zu dem Antrage des Ausschusses geführt haben, sind daher praktischvon keiner besonderen
Bedeutung. Sollte gleichwohl für nothwendig erachtet werden, die Bürgermeister gegen eine
unfreiwillige Versetzung zu fchützen, so müßte ich mich jedenfalls für diejenige Abänderung
erklären, welche Herr von Gynern mit feinem Antrage bezweckt. Eine wirklich begründete Ver¬
anlassung, eiuen Schutz gegen Versetzungzu gewähren, ist doch nur dann anzuerkennen, wcuu
ein Bürgermeister in dem betreffendenBezirke angefeffen ist, dadurch mit den Verhältnissen
seines Bezirkes eng verwachsen ist und aus diesem Grunde zu seiner Stellung berufen worden
ist. In einem solchen Falle würde es unter Umständen als eine Strafe erscheinen können, wenn ein
Bürgermeister aus diesen Verhältnissen wider seinen Willen entfernt werden sollte. Der Vor¬
schlag des Herrn Freiherrn von Los geht aber hierüber hinaus. Nach demselben sollen alle Bür¬
germeister, welche von dem Kreisansfchuffevorgefchlagenund von dem Oberpräfidentcn auf Grund
dieser Vorschlageernannt worden find, von der Vcrfetzbarkeitausgenommen werden. Daß auch
in diesem Antrage ein in gewissem Sinne als berechtigt zn erachtender prinzipieller Gedanke
liegt, soll nicht verkannt werden. Thatsächlichwird derselbe indessenznr Folge haben, daß die
Möglichkeit, einen Bürgermeister wider seinen Willen zu versetzen, fast vollständig a,lsgeschlossen



86

wird. Denn cs ist nicht daran zu zweifeln, daß künftighin von den Kreisausschüsscn für die
Besetzung einer erledigtenBürgermeisterstcllcfast ausnahmslos und auch dann Vorschlägewerden
gemachtwerden, wenn in den Bezirken selbst keine geeignete Personen vorhanden sind, und auf
Meldungen von außerhalb zurückgegriffenwerden muß. Vermöge der von Herrn von Loe
vorgeschlagenen Bestimmung würden daher mehr oder minder alle Bürgermeister mit Ausnahme
der wenigen, die gegen die Vorschlage des Kreisausschusses ernannt werden, das Privilegium
der Unversetzbarkeiterhalten. Die Unversetzbarkeitso weit auszudehnen und dieselben auch auf
die von außerhalb gekommenenBürgermeister zu erstrecken,dürfte indessenkeinesfalls rathsam
sein. Das Interesse der Staatsrcgicrung steht hierbei insofern weniger in Frage, als derselben
in den Bestimmungen des Disziplinarisches genügende Handhaben verbleiben, um, soweit dies
nothwendig ist, auch ohne VersctzuugNemcdur eintreten lassen zu können. Wohl aber liegt cs
im Interesse der Gemeinden, daß Bürgermeister, welche in den Bezirk fremd hineingekommen
sind, und den in sie gehegten Erwartungen nicht entsprechen, an einer andern Stelle verwendet
werden können. Namentlich wird es vorkommen,daß ein solcher Bürgermeister bei fast vorwurfs¬
freier Dienstführung sich mit seinen Amtseingesessencnnicht 'zu stellen vermag, und iu Folge
dessen sowohl auf Seiten der letzteren, wie auch auf Seiten der Negicruug der Wunfch besteht,
ihm einen andern Wirkungskreis zuzuweisen, in welchem solche Mißhelligkeitcn nicht zu besorgen
sind. Weshalb für solche Falle die Möglichkeit ausgeschlossen werden soll, einen Bürgermeister
erforderlichenfalls auch gegen seinen Willen versetzen zu können, sofern sich die Gelegenheithierzu
bietet, ist uicht einleuchtend. Der Vorschlag des Herrn von Loe, der dies verhindern würde,
scheint mir daher zum Nachtheil der Gemeinden über das Bedürfniß weit hinauszugehen, und
ich kaun in Folge dessen für den Fall, daß die hohe Versammluug überhaupt an dem Antrage
des Ausschusses festhalten sollte, den ich priilliriÄlitLi- abzulehnen bitte, nur wiederholt befür¬
worten, daß wenigstens das Amendement des Herrn von Eynern zur Annahme gelangt.

Das Bedenken, welches von dem Herrn Lcindes-Direktorgegen dasselbe geltend gemacht
worden ist, und das dahin geht, daß die Bürgermeister durch den Ankauf eines kleinen Stück
Landes sich in die Lage setzen könnten, von der vorgeschlagenen Bestimmung Gebrauchzu machen,
ist meiues Erachtens nicht zutreffend. Wird die Vorschrift, daß angesessene Bürgermeister nicht
versetzt werden dürfen, angenommen, fo kann diefelbe auch nur ihrer Absicht entsprechendauf
diejenigen Bürgermeister Anwendung finden, welche hierzu ernannt worden sind, weil sie in
dem betreffenden Bezirke angesessen waren. Wird dagegen erst nachträglich ein Grundbesitz
erworben, so kann ein „Angefesscnsein"im Sinne der betreffendenBestimmung nicht in Frage
kommen. Das sind im Wesentlichen die Bemerkungen, die ich zu diesem Paragraphen zu
machen hatte. Ich habe nur noch hinzuzufügen, daß die redaktionelle Fassung des aliuos, 4
zu gewissen Bedenken Anlaß gibt. Ich möchte indeß anheimgeben,hierüber hinwegzugehen,da
sich noch spater Gelegenheit finden wird, die nothwendige Aenderung vorzuuehmeu.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Loö hat
das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Lo8: Meine Herren! Ich habe wiederholt bemerkt,
daß ich zu einem Vergleich in dieser Beziehung bereit bin. Wenn die Staatsregicruug das
als eine oonäitio »ine yu», non ansehen würde, so würde ich mich auch dem Vorschlage des
Herrn Regierungs-Commissars anschließen, aber ich möchte dem Herrn Regierungs-Commisfar
antworten: wir haben im Ausschutz die Frage berathen, und ich gebe dem Herrn Regierungs-
Commisfar vollständig zu, daß, wenn spater ein Bürgermeister, der als er ernannt worden ist,
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in der Bürgermeisterei nicht angesessenwar. sich ein Haus erbaut und sich einen Hansgarten
kauft, dieser dann eigentlichunter die angesessenen Bürgermeister nicht zu rechnen wäre. Aber
der Fall kann vorkommen, daß ein nicht angesessenerBürgermeister wirklich angesessener
Bürgermeister wird, indem er. wie früher schon erwähnt, eine Erbtochter in der Bürgermeisterei
heirathct, die großem Besitz hat, dann ist der Manne thatsächlich augescssencrBürgermeister
und dann würde wohl der Gesichtspunkt zur Anwendung kommen, den wir überhaupt hier
berücksichtigt haben wollen, denn dem Mann kann man gewiß nicht zumutheu, daß er seinen
Besitz in der Gemeinde verlaßt und anderswo einen Posten von gleicher Qualität, wie der, den
er eingenommenhat, annimmt. Das wäre eine Unmöglichkeit,meine Herren, das kann das
Gesetz nicht wollen. Ich würde mich also dem Vorschlage des Herrn Negierungs-Commissars
llccommodiren,wenn nur hier für derartige Fälle auch ein Expediens gefunden würde.

Vice-Landtags- Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Ehuern hat das Wort.
Abgeordneter von Eynern: Meine Herren! Die Bedenken des Herrn von Loö ließen

sich durch die Fassung befeitigen. daß wir statt „fiuden auf cmfüssigeBürgermeister keine
Anwendung" sagten: „Finden auf folche Bürgermeister, die zur Zeit der Wahl ansässigwaren.
keine Anwendung."

Vice-Laudtags-Marschall: Der Herr Geheime Regierungsrath Or. von Bitter
hat das Wort.

Geheimer Regieruugsrath Dr. vou Bitter: Meine Herren! Ich glaube wirtlich, wir
verlieren uns in eine gewisse Kasuistik, die meines Erachtens nicht nöthig ist. Wenn Herr
von Lo« die Bestimmung des Disziplinarisches einsieht, so wird er finden, daß bei einer
Versetzung im Interesse des Dienstes Umzugskostenbewilligt werden müssen. Die Gemeinde
hat damit gewissermaßendie Möglichkeitder Versetzungin der Hand. Liegt der Fall so, daß
ein Bürgermeister, der nachträglich ansässig geworden ist, sich mit der Gemeinde nicht zu stellen
vermag, so wird' er iu der Regel selbst den Wunsch haben, an eine andere Stelle zu geheu.
Hat er aber diesen Wunsch nicht, so kann mau, wie ich meiuc, auf den Umstand, daß er
Besitzer ist, nicht ein so großes Gewicht legen, um thu auf alle Zeiten in einer Stellung, in
welcher er' sich nicht bewährt, zu belassen. Im Ucbrigcu ist es thatsächlichnicht möglich, für
alle etwa vorkommendenFälle in dem Gefctzc Vorsorge zu treffen; man kauu mir bestimmte
Prinzipien aufstellen, und muß einzelne kleine Unzuträglichkeiten, die mit der Ausführung
verbunden sein können, hinnehmen. Derartige Unzuträglichkeitcnlassen sich bei keiner gesetzlichen
Regelung vermeiden.

Vice-Landtllgs-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Loö hat das Wort zur
Geschäftsordnung.

Abgeordneter Freiherr Felix von Loö: Meine Herren! ^ch will auf meinem Antrage
nicht bestehen, ich will ihn zurückziehen,wenn ich auch die Gegeugründe nicht voll anerkenne.

Vice-Landtags-Marfchall: Es hat sich Niemand mehr znm Worte gemeldet, ich
schließe deshalb die Diskussion und ertheile dem Herrn Referenten das Wort znm Schluß.

Landcs-Direktor Klein: Meine Herren! Gegen die Fassung des §. 24. so wie dieselbe
im Ausschuß festgestellt wordeu ist, siud folgende Bedenkenin der Diskussion laut geworden,
welche zum Theil auch zu Anträgen geführt haben. Es wurde zunächstdarauf hingewiesenund
beantragt, daß in dem zweiten Absatz, wo es heißt: „Zn dem Amte des Bürgermeisters sollen
an erster Stelle angesehene Personen in dem Bürgermeistereibezirke,insbesonderegrößere Grund¬
besitzer, berufe» werden" die Worte „insbefondere größere Grundbesitzer" zu löschen seien. Die
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Gründe, welche zu diesem Antrage führten, sollen darin beruhen, daß bei einer Conknrrenzdann
auf den größten Grundbesitzer gesehen werden müßte. Es ist dagegen meines Erachtcns zu¬
treffend hervorgehobenworden, daß es heißt „größere Grundbesitzer", also gauz generell, womit
man angesessene Leute hat bezeichnen wollen, daß keinerleiZwang vorliegt, den größten Grund¬
besitzer zu nehmen, und daß damit eine hinreichendeLatitude für die zu erstattenden Vorschläge
gegeben sei. In dieser Hinsicht dürften nach meinem Dafürhalten die Beschlüsse des Ausschusses,
sowie die Regierungsvorlage unverändert aufrecht zu erhalten fein.

Feiner wurde eine redaktionelle Aenderung angeregt in Abfatz 4, wo es am Schlüsse
heißt, die Zustimmung kann durch den Minister des Innern ergänzt weiden. Man sagte, eine
Zustimmung könne nicht ergänzt weiden. Ich will nicht untersuchen, ob grammatikalisch ein
Bedenken gegen diesen Ausdruck der Borlage obwaltet; es genügt meines Erachtens, daß
derselbe die Sprache des Gesetzes in der Kreisordnung bildet; er findet sich in der Westfälischen
Kreisordnung, er findet sich im Zuständigkeitsgesetz,und will besagen, daß die Zustimmung
des Provinzialrathes, deren der Oberpräsident zur Ablehnung der Vorschläge des Kreisausschusses
bedarf, von dem Minister des Innern ertheilt und damit dasjenige, was bei der Erklärung
des Oberpräsidenteu für die Ablehnung noch fehlte, ergänzt werden kann. Ich glaube, daß
wir hier bei dem Wortlaut, wie er für Westfalen und in den übrigen Gesetzen festgestellt
worden ist, bleiben können. Ein dritter Antrag betrifft das atine», 5, welches bestimmt, daß
der definitiven Ernennung des besoldeten Bürgermeisters eine commissarischeBeschäftigung
vorangehen soll. Man wollte diese commissarische Beschäftigung auch auf die Ehrenbürgermcister
ausdehnen. Es liegt indeß ein Unterschied hier insofern vor, als der Ehrenbürgermeister ja
auf Zeit, auf zwölf Jahre erwählt weiden soll, während der besoldete Bürgermeister auf
Lebenszeit ernannt wird, und man hat im Ausschuß die Probezeit lediglich als Correktiv sür
die Eruennnng auf Lebenszeit eingeführt. Es scheint deßhalb nicht nöthig, dieses Correktiv
auch für die Ehrcubürgermeister einzuführeu, weil hier das Correktiv in der Zeitdauer liegt,
indem Letzterernach einer gewissen Zeitdauer von dem Krcisausfchuß bezw. der Vürgermeisterei-
Bersammlnng nicht vorgeschlagen zu werden braucht, weuu er sich uicht als tauglich erwiesen
hat. Daun wurde, meine Herren, die in dem vorletzten alinsa vorgeschlageneBestimmung
hinsichtlichder Versetzbarkcitder Bürgermeister bemängelt. Von Seiten des Herrn Regierungs-
Commissars wnrde darauf hingewiefen, daß eine Aenderung in dieser Hinsicht überhaupt uicht
augezeigt erscheine, nnd daß man die Bestimmung des Disziplinarisches, wonach der Bürger¬
meister versetzbarsei, wie jeder mittelbare Staatsbeamte, nicht alterircn dürfe.

Es scheint mir aber, als wenn der Herr Regierungs-Commissar hierbei zu wenig
Werth daraus gelegt hat, daß nach dem jetzigen Zustande die Bestimmung der Versctzbarkeit
nicht zur Ausführung gelangen kann, und daß wir erst dadurch, daß wir den §. 2? hinsichtlich
der Pensionskasseannehmen,die Möglichkeitder Versctzbarkeit für die Zukunft schaffen. Wir befinden
uns gewissermaßenin einem Dilemma. Wenn wir den ß. 2? annehmen, — und der Ausschuß
schlägt die Annahme des §. 27 vor — dann wird damit die Möglichkeit der Versctzbarkeit
geschaffen. Lehnen wir die vorgeschlagene Aufhebung der Vcrfetzbarkeitab, fo erschweren wir
dadurch die Annahme des §. 27. Letztereswill aber der Ausschuß in seiner Majorität nicht;
er sagt vielmehr: den §. 2? nehmen wir aus anderen Gründen an, da wir aber damit die
Möglichkeit der Versctzbarkeiteines Bürgermeistes schaffen, so wollen wir andererseits dagegen
Vorsorge treffen, daß eine Versetzung gegen das Interesse der Gemeinde nicht erfolgen kann.
Wenn man die Garantie hätte, daß die Versetzungstets nnr in den Fällen erfolgt, in denen



sie von der Gemeinde gewünschtwird, dann würde das alles nicht su schlimm sein; allein es
sind Fälle denkbar, daß eine Versetzung erfolgt, welche weder dem Bürgermeister noch der
Gemeinde genehm ist. Daß man die Gemeinde dagegen schützen will, das liegt meines Ernchtens
ziemlich nahe und von diesem Gesichtspunkte aus hat der Ausschuß den in Rede stehenden
Zusatz zu dem §, 24 vorgeschlagen. Es wird hierzu uoch eine Beschränkungdahin vorgeschlagen,
daß das n.Unoa ss nur Anwendnng finden soll auf „ansässige"Bürgermeister. Ich habe bereits
im Eingänge gesagt, daß die Schwierigkeit des Begriffes „Anfäfsigkcit" und die Leichtigkeit,
ein Grundstückund damit die Ansässigkeitzu erwerben, Anlaß für den Ausschuß gewesen seien,
diesen Begriff in die Bestimmung nicht aufzunehmen, während prinzipielle Bedenken in dieser
Hinsicht nicht vorgewaltet haben. Es hat sich nach der Ansicht des Ausfchufsesallerdings haupt¬
sächlichum angesessene Bürgermeister gehandelt, deren Versetzbarkcitman ausschließenwollte,
denn wenn Jemand, welcherals größerer Grundbesitzerdas Amt des Bürgermeisters übernommen
hat, versetzt werden soll, su ist das mit anderen Worten eine Absetzung für den Mann, denn er
kann doch nicht sein Grundeigcnthum, was er besitzt, verkaufen, und ohne Weiteres fortziehen.
Einem folchcn Bürgermeister bleibt im Falle der Versetzungnur die Abdankungübrig. Derselbe
würde also ohne Disziplinarverfahren aus dem Amt entfernt werden können uud fo lange
ad nuäum der Behörden stehen, fo lange die Versetzungmöglich wäre.

Weiter ist noch der Antrag gestellt worden, es möge der Ehrenbürgermeister auch auf
Lebenszeit angestellt werden. Dem steht gegenüber, daß überhaupt derartige Ehrenämter in der
Kreisordnung für die östlichen Provinzen nur auf Zeit ausgeübt werden, und daß keiue Veran¬
lassung vorliegt, für die Ehrenbürgermeiftcr hier am Rhein eine Ausnahme zu statuiren. Dann
wnrde noch das Bedenken laut, daß die Pcrsonaluniou durch die Vorlage zu fehr beschränkt
würde. Es wurde hierbei Seitens des Herrn Rcgierungs-Commiffars namentlich darauf
hingewiesen, daß die Pcrsoualuniou in vielen Fällen nothwendig sei, und daß allein im
Regierungsbezirk Düsseldorf 52 Fälle der Personalunion vorkommen, aber ich glaube, meine
Herren, daß gerade der Umstand, daß im RegierungsbezirkDüsseldorf 52 Fülle der Personal¬
union allein vorkommen, ein Motiv ist, eine solche Personalunion in Zukuuft nicht mehr
zuzulassen, denn es bestehen vielfach Klagen, daß diefe Personalunion lediglich zum Vortheile
der Bürgermeister über das Bedürfniß ausgedehnt werde, und -daß fehr viele Gemeinden sich
dadurch in ihren Interessen geschädigt finden. Ich glaube, daß man in dieser Hinsicht die
Ausschußbestimmuugnnr aufrecht erhalten kann. Endlich wurde noch ein Zufatz beantragt,
Wunach die commifsarischeVerwaltung einer Landbürgermeisterei auch eiuem bcuachbarten
städtischen Bürgermeister übertragen werden könne; es seien in dem RegierungsbezirkeDüsseldorf
unter den angeführten Fallen zwölf, wenn ich nicht irre, in denen Stadtbürgermeistcr ländliche
Bürgermeistereien mit verwalten, und diese Möglichkeit dürfe man nicht ausschließe». Diese
Frage ist im Ausfchuß nicht berathen worden, es ist im Ausschuß nur der generelle Ausdruck
»Bürgermeister" gebraucht wurden. Ich bin nicht in der Lage, Namens des Ausschussesciue
Ansicht anssprechen zu können, meine persönlicheAnsicht geht aber dahin, daß es für beide
3älle gestattet werden müsse, denn es handelt sich ja nur um eine commifsarische Verwaltung,
welche jeder Zeit wieder aufgehoben werden kann, wenn sich für die commiffarischverwaltete
Bürgermeisterei ein geeigneter Bürgermeister findet.

Vice-Laudtags-Marschllll: Meine Herren! Wir kommen zur Abstimmung. Das
KliuEa 1 lautet in der Fassung, wie es Ihnen vom Ausfchußvorgeschlagen wird:
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„Für jede Bürgermeistereiwird von dein Oberpräsidentenein Bürgermeister ernannt.
Zu dem Amte des Bürgermeisters sollen an erster Stelle angesehene Personen in dem
Vürgermeistereibczirke,insbesonderegrößere Grundbesitzer,berufen werden."

Hierzu hat Herr von Eynern ben Antrag gestellt,die Worte „insbesonderegrößere Grund¬
besitzer"zu streichen. Meine Herren! Diejenigen, welche für den Antrag des Herrn Abgeordneten
von Eynern sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.)

Der Antrag des Herrn Abgeordneten von Eynern ist abgelehnt, das aliuea ist in der
Fassung des Ausschusses angenommen, «.linoa 2 lautet:

„Das Amt soll zunächst Denjenigen übertragen werden, welche dasselbe als ein
unentgeltlichzu verwaltendesEhrenamt zu übernehmen bereit sind. Ein Bürgermeister
mit Besoldung soll nur angestelltwerden, wenn ein geeigneter Ehrenbürgermeister
nicht zu gewinnen ist,"

Hierzu hat Herr Freiherr von Geyr den Abänderungsantrag gestellt, das alinea 2 so
zu fassen.

„Zu dem Amte sollen zunächst Diejenigen in Vorschlag gebracht werden, bezw. das
Amt soll zunächst Denjenigen übertragen werden, welche dasselbe als ein unentgeltlich
zu verwaltendes Ehrenamt zu übernehmen bereit sind."

DiejenigenHerren, welche dieses ^line», mit dem Vordersatzdes Herrn Freiherrn von Geyr
annehmen wollen, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.)

Es ist die Minorität, das aliuo«. würde also in der Fassung der Vorlage angenommen
sein. DüL 2. iüinL«, lautet in der Vorlage:

„Der unbesoldete Bürgermeister (Ehrenbürgermeister) wird auf die Dauer von 12
Jahren, und der besoldete Bürgermeister auf Lebenszeit ernannt auf Grund von
Vorschlägendes Kreisausschusses, welcher dieser nach Anhörung der Bürgermeisterei-
Versammlung zu machen hat."

Hier beantragte Herr Freiherr von Geyr zu sagen:
„Die unbesoldete,: Bürgermeister(Ehrenbürgermeister),wie die besoldeten Bürgermeister
werden auf Lebenszeiternannt auf Grund von Vorschlägenu. f. w."

DiejenigenHerren, welche dieses 3. a1iu,La in der Fassung des Herrn Freiherrn von Geyr
annehmen wollen, bitte ich, sich zu erheben, die anderen, die es in der Fassung der Vorlage
annehmen wollen, sitzen zu bleiben. (Geschieht.)

Das alinea ist in der Fassung des Ausschusses angenommen.Zu dem 4. aliiwa sind keine
Vorschläge gemacht, ich darf diefes »,Iinü!i wohl als angenommenanfehcn. Das 5. alius», heißt hier:

„Der definitiven Ernennung des besoldetenBürgermeisters soll eine eommissarische
Beschäftigungwährend der Dauer eines Jahres vorangehen."

Hierzu hat Herr von Eynern beantragt, das Wort „besoldeten" zu streichen. Wir wollen
zunächst darüber abstimmen.

(Abgeordnetervon Eynern: Ich ziehe den Antrag zurück.)
Sie ziehen also den Antrag zurück. Das aliue-i lautet weiter:

„Auch im Ucbrigen wird die eommissarischeVerwaltung einer erledigtenVürgermeister-
stelle durch den Obervräsidentcn angeordnet; derselbe hat hierbei, insofern er die
commissarifche Verwaltung einem benachbarten—

hier soll eingefügt werden: „städtischen oder ländlichen" —
Bürgermeister übertragen" u. f. w.
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Das ist die einzige Aenderung, welche hier vorgeschlagen wird. Diejenigen Herren, welche
dieses aliuLll 5 mit dem Zusatz „städtischen oder ländlichen" annehmen wollen, bitte ich, sitzen zu
bleiben. (Geschieht.)

Der Zusatz ist angenommen. Wir kommen nunmehr zu dem 6. alinss.:
„Die Bestimmungenim 8- 87 Nr. 1 des Gesetzes, betreffenddie Dienstvergehender
nicht richterlichen Beamten u. s. w. vom 21. Juli 1852 (G.-S. S. 4U5) finden auf
Bürgermeister keine Anwendung."

Es ist hier von dem Herrn Abgeordneten von Eynern der Vorschlag gemacht worden,
hinter die Worte „finden auf" einzufügen „angesessenen". Herr Freiherr von Los hat einen
Gegenantrag gestellt, den er aber zurückgezogen hat. Der Herr Abgeordnete von Eynern hat
das Wort.

Abgeordnetervon Eynern: Der Herr Abgeordnetevon Loö hat, glaube ich, für sich
den Antrag mit aufgenommen,wie ich ihn gestellthatte.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Lo« hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felix von Loö: Ich habe meinen Antrag Mre zurückgezogen

ohne Begünstigung irgend eines Antrages.
Vice-Landtags-Marschall: Diejenigen Herren, welche dieses alinea mit dem

Zusatz des Herrn Abgeordneten von Eynern „angesessenen"annehmen wollen, bitte ich, sich zu
erheben. (Geschieht.)

Der Antrag ist in der Fassung des Ausschusses angenommen.— Der Herr Abgeordnete
von Eynern hat das Wort zur Geschäftsordnung.

Abgeordneter von Eynern: Ich möchte glauben, daß auch noch über diesen Absatz
allein, ohne Einfügung dieser Worte, abgestimmtwerden muß,

Vice-Landtags-Marschall: Gut, diejenigen Herren, welche das «lins«, in der
Fassung, wie es der Ausschußvorschlägt, annehmenwollen, bitte ich, sitzen zu bleiben. (Geschieht.)

Auch dieses alinea ist angenommen und sind wir nunmehr mit §. 24 fertig, d. h. ich
erkläre den ganzen Paragraph für angenommen. Wir kommen zu §. 25 — H. 26 — tz. 27.
— Der Herr Landes-Direktorhat das Wort.

Landes-Direktor Klein: §. 27 ist der oft besprochenePensions-Paragraph. Es ist
bereits wiederholt auf den Inhalt desselben verwiesen und letzterer hier recapitulirt worden, so
daß ich mich des Verlesens des Paragraphen gegenwärtigwohl enthaltenkann. Aus den Berathungen
des Ausschussesist zu referiren, daß fchliehlich nur zwei Fagen übrig geblieben und, welche
Anlaß zu einer Aenderungder Regierungsvorlagegeboten haben. Die eine Frage betraf Folgendes:
Nach §. 24 kann die Verwaltung mehrerer Bürgermeistereien nur commissarischerfolgen. Es
knüpfte sich hieran die Frage, ob nicht Vorsorge dafür getroffen werden müsse, daß ein Bürger¬
meister, welcher lange Zeit hiudurch eine Nachbarbürgermeistcreicommifsarifch verwaltet habe, bei
seiner Pensionirung nicht blos von der Stelle, wo seine Anstellung eine definitive war, Pension
erhalte, sondern auch von derjenigen Bürgermeisterei, welche er commifsarifchmit verwaltet hat.
Letztereserschien um so nothwendiger,als hier nicht eine commissarische Verwaltung, wie sie sich
sonst findet, wo Jemand eine Zeit lang eine Stelle zum Ausprobireu commissarisch verwaltet,
vorliegt, sondern es ist zu berücksichtigen, daß hier die Stelle überhaupt uicht definitiv dem
Inhaber verliehen werden kann; er verwaltet dieses Amt dauernd, aber in commissarischcr Form.
Die Majorität des Ausschusses war der Ansicht,daß für eine derartige commissarische Verwaltung
des Bürgermeisteramtes eine Pension gewährt werden müsse und wurde eine dahin zielende Zusatz-
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bestimmung zu dem §. 2? angenommen. Die zweite Frage betraf eine Lücke, welche in diesem
Paragraphen, mit Bezug auf den §. 25 der Gemeindeordnung von 1845 gefunden wurde. In
der citirten Gemeindcordnungfür die Nheinprovinz ist nämlich nicht vorgesehen,daß die Pension
ruht oder fortfällt, wenn der pensionirteBeamte irgend ein anderes Einkommenerlangt, das sein
früheres Gehalt übersteigt. Es tauchte das Bedenken auf, ob das Fehlen einer solchenBestimmung
nicht bei der Errichtung einer Provinzial-Pensionskasse und bei den damit sich häufenden Fällen
der Pensionirung schärfer hervortreten werde. Die Majorität des Ausschussesnahm dieses an
und fand angemessen, daß die Bestimmung der Städtordnung, welche jene Frage regelt, auch hier
hcrübergenommenwerde. Hiernach wurden zwei Zusätze zu dem ß. 2? vorgeschlagenund ange¬
nommen, welche folgendermaßenlauten:

„Im Falle einem definitiv angestelltenBürgermeister die commifsarische Verwaltung
einer oder mehrerer benachbarter Bürgermeistereien übertragen wird, ist derselbe
berechtigt, mit den von letzteren bezogenen Diensteinkommen der Pensionskasse beizutreten.
Die Erklärung über den Beitritt ist bei Verlust des Anrechts binnen einem Jahre
nach Uebernahmeder commissarischenVerwaltung abzugeben. Die näheren Bestimmungen
bleiben dem zu erlassendenRegulative vorbehalten."

Es soll nämlich ein Regulativ vom Provinzial-Landtag erlassen werden, welchemder
Minister seine Zustimmung zu ertheilen hat.

„Das Ruhegehalt der pensionirtenGcmeindebcamtenfällt fort oder ruht, insoweit als
der Pensionirte, durch anderweitige Anstellung im Staats- oder Gemeindediensteein
Einkommen,oder eine neue Pension erwirbt, welche mit Zurechnungder ersten Pension
das frühere Einkommenübersteigt."

Meine Herren! Der letztere Zusatz ist wörtlich aus der Städteordnung übernommen
worden. Es wird besser sein, denselben noch zu beschränken, indem kein Anlaß vorliegt, die
Frage der Pensionirung der übrigen Gcmeindebeamtenbei dieser Gelegenheitzu ordnen, denn
von diesen ist ja in dem betreffenden Paragraphen nicht die Rede, sondern nur von den Bürgermeistern.

Endlich, meine Herren, muß ich noch eine Omission berichtigen. Bei dem Druck der
Beschlüsse, welcher in dieser Nacht gemacht werden mußte, ist übersehen worden, daß der Provinzial-
Verwaltungsrath noch eine Aenderung zu dem ß. 27 vorgeschlagenhatte, welche ohne weitere
Diskussion auch die Zustimmung des Ausschussesgefunden hat. Es ist nämlich in alinea 3
bestimmt, daß die Pension zunächst aus den Beiträge» der Beamten bestrittenwerden soll; insofern
die Beiträge der Beamten nicht zureichen, sollen die Landbürgermeistereienund Landgemeinden
nach Verhältniß des jeweiligen pensionsberechtigtenDienstcinkommensmit Beiträgen herangezogen
werden. Nach dem Wortlaute dieser Bestimmung würden diejenigen Gemeinden von der Pensions-
zahluug befreit sein, welche augenblicklich einen Ehrenbürgernleisterangestellt haben, weil sie dann kein
jeweiliges pensionsberechtigtesDimstcinkommenzahlen, dagegen aber möglicherweise aus früherer
Zeit Pensiouen mehrerer Bürgermeister der Kasse aufgebürdet haben. Um dies abzuändern, hatte
der Prouinzilll-Verwaltungsrath vorgeschlagen,daß in den Fällen, in welchen eine Vürgermeister-
stelle im Ehrenamt verwaltet wird, ein singirtesDiensteinkommendurch den Vorstand der Pensions'
kasse festgesetzt werden, und daß gegen die desfallsigeFestsetzung der Rekurs an den Provinzial-
Ausschußstattfinden soll. Die betreffendeBestimmung lautet:

„Wird die Stelle des Bürgermeisters im Ehrenamt verwaltet, so hat die betreffende
Landbürgermeistereinach Maßgabe eines von dem Vorstande der Pensionskassefest¬
zufetzenden fingirten Diensteinkommensbeizutragen.
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Gegen die Festsetzungdes fingirten Diensteinkommens steht der betheiligten
Bürgermeisterei die Beschwerde beim Bezirksausschußoffen."

Im Ganzen werden also drei Aenderungenzu §. 2? vorgeschlagen:erstens die Aenderung
hinsichtlich der Anrechnungdes fiugirten Diensteinkommens, zweitens die Aenderung hinsichtlich
des Zutritts der commissarischen Bürgermeister, welche mehrere Bürgermeistereienverwalten, zur
Pensionskasse,und drittens die Bestimmung, daß die Pension ruht oder fortfällt, wenn ein anderes
Gehalt erworben wird.

Vice-Landtags-Marfchall: Ich eröffnedie Diskussion über den §. 27. Der Herr
Abgeordnetevon Grand-Ny hat das Wort.

Abgeordnetervon Grand-Ny: Ich möchte mir nur eine Frage erlauben. Mir will
scheinen, daß man bei Aufnahme der Bestimmung: „Das Ruhegehalt der vensionirten Gemeinde¬
beamten fällt fort, oder ruht, iufoweit als der Pensionirte durch anderweitigeAnstellung im
Staats- oder Gemeindediensteein Einkommen oder eine neue Pension erwirbt", auch den
Provinzillldienst im Sinne gehabt hat, überhaupt den öffentlichen Dienst. Ich würde deshalb
vorschlagen, daß gesagt würde: „im Staats-, Provinz- oder Gemeindedienste". Ich bin der
Ansicht, daß, wenn die Anstellung eines vensionirten Gemeindcbcamtenim Proviuzialdienste
erfolgt, er ebenfo behandelt werden muß, als wenn er in Gemeindediensteeintritt,

(Der Landtags-Marschall übernimmt den Vorsitz.)
Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFifcher hat das Wort.
AbgeordneterFifcher: Meine Herren! Ich erlaube mir, darauf aufmerksamzu machen,

daß diefer Paragraph gegen die Bestimmungen der Kreisordnung für die Provinz Westfalen eine
Abweichungenthalt, welche für die rheinifchenBürgermeister von fehr weittragender Bedeutung
ist. So viel ich mich erinnere, ist dieser Punkt bisher nicht berührt worden. In dem Kreis-
ordnungscntwurfe heißt es: daß zn-iiuo luco von den betreffendenBürgermeistern die Pensions-
beiträge zur Pensionskassegezahlt werden sollen, während die westfälischeKreisordnungausdrücklich
bestimmt, daß nur die Amtsverbände und die Landgemeindendie Beitrage zur Pensionskasse zu
zahlen haben. Bisher hatte ein rheinischerBürgermeister zu seiner Pension keinen Beitrag zu
zahlen, auch die übrigen Beamten, die unmittelbaren Staatsbeamten haben keinen Beitrag zu
ihrer Pension zu zahlen, ebensowenigdie Provinzialbeamten, auch die Lehrer nicht. Weßhalb
soll jetzt, diese Frage möchte ich stellen, auf einmal der rheinische Bürgermeister allein angehalten
werden, Beiträge zu der zu errichtendenPensionskasseeinzuzahlen. Ich möchte constatiren, daß
dies ein Unterschied ist, der die rheinischenBürgermeister gegenüber den westfälischen Bürger¬
meistern sehr in Nachtheil stellt. Ich kann auch keinen Grund hierfür einfehen, denn ich glaube,
daß die rheinifchenGemeindenwohl ebenfo in der Lage fein werden, die au. Pensionsbeiträge zu
zahlen, wie die westfälischen. Ich möchte also bitten, eine Aenderung dahin zu treffen, daß die
desfallsigenBestimmungen ebenso gefaßt werden, wie es in der Kreisordnung für die Provinz
Westfalen der Fall ist. Ich möchte dafür halten, daß es ein berechtigterAnfvruch der Bürger-
Meister ist, in dieser Beziehung den Bürgermeistern in der Provinz Westfalen gleichgestellt zu
werden. So sehr ich sonst einem Egalisirungssystementgegen bin, möchte ich doch bitten, hier
gleiches Recht für Alle gelteil zu lassen. Ich habe meinen Antrag formulirt.

Landtags-Marfchall: Der Herr Abgeordnete von Grand-Ry hat einen Antrag
gestellt, ich bitte ihn, denselben schriftlich einzureichen. Der Herr Abgeordnete Fischer überreicht
mir folgendenAntrag:

„Der Provinzial-Landtag wolle beschließen, in die vorliegende Kreisordnung und zwar
im §. 2? daselbstwegen der Aufbringung der zur Bestreitung der Pensionszahlungen
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erforderlichenBeiträge die nämlichen Bestimmungenaufzunehmen,wie sie die Kreis¬
ordnung für die Provinz Westfalen enthält.

Nach dieser werden nämlich jene Beiträge lediglich von den Amtsverbänden
und Landgemeinden nach Verhältniß des jeweiligen Betrages des pensionsfähigen
Dienstcinkommensder Beamten aufgebracht."

Herr Geheimrath von Bitter hat das Wort.
Geheimer Ncgierungsrath Dr. von Bitter: Ich will nur gegenüber dem Herrn Vor¬

redner kurz anführen, daß die Bestimmung betreffs der Beiträge der Bürgermeister zur Pensions¬
kasse sich auf Artikel 25 des Gesetzes vom 15. Mai 1856, betreffend die rheinischeGemeinde-
ordnung, gründet, in welchem es ausdrücklich heißt: „Die Bildung einer Provinzial-Pensionskasse
und die Höhe der von den Bürgermeistern zu zahlenden Beiträge bleibt den Beschlüssen
des Provinzial-Landtllges unter Genehmigung des Königs vorbehalten". Bereits in diesem Gesetze
ist somit ausdrücklich vorgesehen,daß die Bürgermeister zu der zu bildenden Pensionskasse beitragen
sollen, und die Regierung hat sich nicht für ermächtigt erachtet, von diesem gesetzlich fixirten
Grundsätzebei definitiverOrdnung der Angelegenheitabzusehen. Sollte, entsprechend dem Antrage
des Herrn AbgeordnetenFischer, anders beschlossenwerden, so wird in weitere Berathung zu ziehen
sein, ob diesem Beschlusse entsprochen mcrdcn kann.

Landtllgs-Marschall: Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.
Abgeordneter Courth: Ich wollte beantragen, in dem 2. alinL«. statt des Wortes

„Anstellung"zu setzen „Beschäftigung". Es könnte fönst scheinen, als ob eine ctatsmäßigeAnstellung
nothwendig wäre, um die Pension fortfallen oder ruhen zu lassen. Es kann ja auch eine
commisfarifche Anstellungin Betracht kommen, welche sich zuweilen sehr lange hinziehenund zur
Umgehung des Gesetzes führen könnte. Ich beantrage daher die Abänderung,

Landtags-Marschall: Ich bitte den Antrag schriftlich einzureichen. Der Herr
AbgeordneteGraf Hoensbroechhat das Wort.

AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Dann müßte es wohl heißen „Anstellung oder
Beschäftigung", denn „Beschäftigung"kann man nicht allein stehen lassen; gegen den Zusatz des
Wortes „Beschäftigung" habe ich nichts einzuwenden, aber alleinstehend, glaube ich, würde das
Wort Bedenkenhaben. Ich würde vorschlagen,daß gesagt wird „Anstellungoder Beschäftigung".

Landtags-Marschall: Ich habe an die Herren Antragsteller eine Frage zu richten.
Herr von Grand-Nh hat den Antrag gestellt,nach dem Worte „Staats-" einzufügen „Provinz-",
fo daß die Worte lauten würden: „Anstellung im Staats-, Provinz- oder Gemeindedicnste". Der
Herr Abgeordnete Courth dagegen hat vorgeschlagen zu sagen „im Staats- oder Communaldienstc".
Es ist die Fassung des Herrn Courth eine weitergehende,und würde ich den Herrn Abgeordneten
von Grand-Nn fragen, ob er nicht feinen Antrag zu Gunsten dieses Antrages des Herrn
AbgeordnetenCourth zurückziehen will. Bei dem Ausdruck„Provinz- oder Gemeindedicnste"ist
der Krcisdienst und Alles, was sonst dazwischen liegt, nicht berücksichtigt.

Abgeordnetervon Grand-Ry: Für den Fall, daß der Ausdruck „Communaldienst" die
Zustimmung des Provinzial-Landtags in dem eben angedeutetenSinne fände, habe ick nichts
dagegen, aber im gewöhnlichen Leben versteht man den Ausdruck nicht so. Ich glaube, daß es
besser wäre zu sagen „im Staats- oder Selbstverwaltungsdienste".

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich glaube, daß das Wort „Communaldienst"
Alles umfaßt, was überhaupt zur Selbstverwaltung gehört, vom ersten Provinzialbeamten bis zum
letzten Beamten der Gemeinde. Ich nehme also an, daß der Antrag von Grand-Ry zurückgezogen ist.
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Es meldet sich Niemand weiter zum Wort, ich schließe die Diskussion, der Herr Landes-Direktor
hat das Schlußwort.

Landes-Direktor Klein: Meine Herren! Ich habe aus der Diskussion Folgendes hervor¬
zuheben. Zu alinLÄ 3 der Regierungsvorlage:

„Insoweit zur Bestreitung der Pensionszahlungen die von den pensionsberechtigten
Beamten zu zahlenden Beiträge nicht ausreichen, wird der fehlende Betrag von den
Landbürgermeistereienund Landgemeindennach Verhältniß des jeweiligen Betrags
des pensionsberechtigtenDiensteinkommensder Beamten erhoben",

ist seitens des Herrn Bürgermeisters Fischer darauf hingewiesen worden, daß in Westfalen die
Amtmänner keinen Veitrag zur Pensionskasse leisten. Das ist richtig, meine Herren, der H. 28
der Kreisordnung für Westfalen lautet:

„Die zur Bestreitung der PensionszahlungenerforderlichenBeiträge werden von den
Umtsverbänden und Landgemeinden nach Verhältniß des jeweiligen Betrages des
pensionsberechtigtenDiensteinkommensder Beamten aufgebracht",

so daß hier eine Divergenz zwischen der westfälischen und der rheinischen Kreisordnung vorliegt.
Den Grund dieser Divergenz hat der Herr Negierungs-Eommissarangeführt. Er hat darauf
hingewiesen, daß in dem Gesetze vom Jahre 1856, welches diese Pensionskassefür die Rhein¬
provinz in Aussicht stellt, schon vorgesehen war, daß für den Fall der Verwirklichungdieser
Pensionskasse Beiträge seitens der Bürgermeisterzu erheben seien, und daß man an diesem Standpunkte
des Gesetzes habe festhalten wollen. Indem ich diesen Ausführungen des Herrn Negierungs-
Eommissarsbeitrete, möchte ich hierbei noch auf eine besondereSchwierigkeitaufmerksammachen,
welche der Fortfall der Beiträge der Bürgermeister zur Folge haben würde. Es ist vom Ausschuh
beschlossen worden, daß die commissarischen Bürgermeister der Pensionskassebeitrcten tonnten
gegen Zahlung eines Beitrages. Wollten Sie nun diese Beiträge der Bürgermeister überhaupt
fortfallen lassen, so würden die Verhältnisseder commissarischen Bürgermeister wieder anderweitig
zu regeln sein, ^denn Sie tonnen doch nicht zweierlei bestehen lassen, einen Theil der Bürgermeister,
der zahlt, und einen anderen Theil, der nicht zahlt.

Hinsichtlich der Beschlüsse des Ausschusses ist zu dem Vorschlage, daß die Pension in
gewissen Fällen ruhen soll, monirt worden, daß hier der Provinzialdienst nicht vorgesehen sei.
Letzteres trifft auch beim Kreisdienstzu, welcherauch nicht genannt ist, und wird es sich deshalb
empfehlen, hier generell zu fagen: „Communaldienst".Meines Erachtenstrifft dies alle Verbände, denn
es werden im Gesetze sowohl der Prouinzialuerband, wie Kreisuerband, wie der Gemeindevcrband
generell als Communalverbändebezeichnet. Es geht dieses aus dem Dotationsgesetzunzweifelhaft
hervor, in welchemdiese Verbände ausdrücklichals Conununalverbande im gesetzlichem Sinne
bezeichnet sind. Weiter will der Abgeordnete Eourth das Wort „Anstellung"durch „Beschäftigung"
ersetzen, weil die Streitfrage entstehen könnte, ob Jemand wirklich angestellt sei oder nicht, während
der Schwerpunkt offenbar darin liege, ob Jemand ein Einkommen von einein solchen Verbände
hat. Sowohl die von dem AbgeordnetenFischer, wie von dem AbgeordnetenEourth angeregten
Fragen sind im Ausschüsse nicht dcbattirt wurden, so daß ich einen bestimmtenAntrag Namens
des Ausschusses zu diesen Anträgen nicht stellen kann. Persönlich halte ich die erste Aenderung
aus den Gründen, welche ich hervorgehobenhabe, nicht für zulässig, wahrend die Anträge des
Herrn Abgeordneten Eourth dein Sinne der Beschlüsse der Commission entsprechenderscheinen.

Landtags-Marsch all: Der Herr AbgeordneteFreiherr von Loö hat das Wort zur
Geschäftsordnung.
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AbgeordneterFreiherr Felix von Loe: Ich habe es vielleicht überhört, ich glaube der
Herr Referent hat den Antrag von Grand-Ny nicht berührt.

Landtags-Marschall: Derselbe ist zurückgezogen.Es liegen mir folgendeAnträge
vor, zunächst zu alinea 3 der Regierungsvorlage der Antrag des Herrn AbgeordnetenFischer:

„Der Provinzilll-Landtllg wolle beschließen, in die vorliegende Kreisordnung und zwar
im §. 27 daselbst wegen der Aufbringung der zur Bestreitung der Pensionszahlungen
erforderlichenBeiträge die nämlichenBestimmungenaufzunehmen, wie sie die Kreis¬
ordnung für die Provinz Westfalen enthält.

Nach diefer werden nämlich jene Beiträge lediglich von den Amtsverbänden
und Landgemeindennach Verhältniß des jeweiligen Betrages des pensionsfähigen
Diensteinkommensder Beamten aufgebracht."

Nachdemwir über diefes Amendement abgestimmt haben, welches übrigens keine For-
mulirung enthält, sondernnur lediglich darauf hinweist, daß der Wortlaut der westfälischenKreis¬
ordnung eingesetzt werden soll, würden wir zu den Zusätzen des Ausschusses kommen und da
zunächst den Abänderungsantrag des Herrn AbgeordnetenCourth zu erledigen haben und sodann
die Zusätze. Der Antrag des Herrn Abgeordneten von Grand-Nv, ist zu Gunsten des Antrags
des Herrn AbgeordnetenCourth zurückgezogen; dies zur Beruhigung für Herrn Freihcrrn von Los.
Sind die Herren mit diefer Fragestellung einverstanden? (Zustimmung.)

^lina 3 des §. 2? lautet:
„Infoweit zur Bestreitung der Pensionszahlungen die von den pensionsberechtigten
Beamten zu zahlenden Beiträge nicht ausreichen, wird der fehlendeBetrag von den
Landbürgermeistereienund Landgemeindennach Verhältniß des jeweiligen Betrags des
pensionsberechtigtenDiensteinkommensder Beamten aufgebracht."

Hierzu ist der Antrag gestellt, diesen Satz ebenso zu formuliren, wie für die Provinz
Westfalen, welcher folgendermaßenlautet:

„Die zur Bestreitung der Pensionszahlungen erforderlichenBeiträge werden von den
Amtsverbänden und Landgemeinden nach Verhältniß des jeweiligen Betrags des
pensionsberechtigtenDiensteinkommensder Beamten aufgebracht."

Der Veitrag der Bürgermeister würde alfo nach dem Antrage des Herrn Abgeordneten
Fifcher wegfallen. Zu den Abfätzen1 und 2 des Paragraphen ist nichts zu bemerken,sie würden
nach der Vorlage der Staatsregierung angenommensein. Bei Abfatz 3 stelle ich den Antrag des
Herrn Abgeordneten Fischer zur Abstimmung und bitte diejenigen, welche dafür sind, sich zu
erheben. (Geschieht.)

Das ist die Minorität, der Antrag ist gefallen.
Ist zu den Absätzen 4 uud 5 eine Bemerkungzu machen? Es meldet sich Niemand zum

Wort, es sind auch diese Absätze angenommen. Wir kommen nunmehr zu den Absätzen, die zu
dem §. 2? vom Prouinzial-Verwaltungsrath und von dem I. Ausschussegemacht worden sind.
Es würde hier zunächst der Abänderungsantrag des Herrn AbgeordnetenCourth zur Abstimmung
kommen müssen. Ich bitte diejenigen,welche dafür sind, statt „Staats- oder Gemeindedicnste"zu
sagen „Staats- oder Communaldienste",um Alles zu umfassen, sich zu erheben. (Geschieht.)

Das ist weitaus die Majorität, dieser Antrag ist angenommen. Ein zweiter Antrag des
Herrn AbgeordnetenCourth geht dahin, in dem Satze „insoweit als der Pensionirte durch ander¬
weitige Anstellungim Staats- oder Communaldienste"hinter dem Worte „Austeilung" einzufügen
„oder Beschäftigung". Wer hierfür ist, den bitte ich sich zu erheben. (Geschieht.)
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Dieser Antrag ist auch angenommen, und nun kommen die Zusätzedes Provinzial-Ver-
waltungsrathes und des I. Ausschusses. Ich bitte diejenigen, welche dafür sind, sich zu erheben,
(Geschieht.)

Der ganze Paragraph ist mit den beiden Veränderungen, die der He.'r Abgeordnete
Courth vorgeschlagen hat, in der Fassung des I. Ausschusses angenommen. Wir kommen zu §, 28.
Ist hierbei etwas zu bemerken? — Es ist nicht der Fall. §. 29. — Auch hier ist Nichts zu
bemerken. Wir kommen zu 8 30. Zu diesem liegen Vorschlägedes I. Ausschusses vor, ich bitte
den Herrn Landes-Direktor dieselben vorzutragen.

LandesdirektorKlein: §. 30 handelt von der Ernennung des Landraths. Es wurden
im Ausschußzu diesem Paragraphen zwei Vorschlägegemacht. Zunächst, meine Herren, soll in
Absatz 2 vor K eine Einschaltunggemacht werden. Es heißt dort:

„Geeignet zur Vekleiduugder Stelle eines Landraths sind diejenigen Personen, welche:
1. die Befähigung zum höheren Verwaltungs- oder Iustizdienste erlangt haben, oder
2. dem Kreise seit mindestenseinem Jahre durch Grundbesitzoder Wohnsitz angehören,

und zugleich mindestenswährend eines vierjährlichenZeitraumes entweder
a) als Referendar im Vorbereitungsdienstebei den Gerichtenund Verwaltungs¬

behörden, oder
K) in Selbstvcrwaltungsämtern des betreffendenKreises, des Bezirkes oder der

Provinz — jedoch nicht lediglich als Stellvertreter oder als Mitglieder von
Kreiscommissionen—

thätig gewesen sind."
Es wird hier vorgeschlagen,gleich hinter b vor den Worten: „in Selbstvcrwaltungs¬

ämtern des betreffendenKreises" den Zusatz einzufügen: „als Ehrenbürgermeister",weil es nach
dem Wortlaute zweifelhaft ist, ob das Amt, welches zur Präsentation für das Landrathsamt
berechtigt,nicht ein im Ehrendiensteverwaltetes Kreisamt sein muß. Es unterliegt aber keinem
Zweifel, daß die Thätigkeit als Ehrenbürgermeisterebenso zur Präsentation für das Landrathsamt
qulllifizirenmuß, weil dasselbe eine noch bessere Vorschule für jenes Amt ist, wie die Mitglied¬
schaft des Kreisllusschusses oder das Amt als Kreisdeputirter. Es wurde deshalb vom Ausschuß
einstimmigder Antrag angenommen, daß hier die Worte „als Ehrcnbürgcrmeister"hinzuzufügen
seien. Sodann wurde im Ausschuß eine Uebergangsbestimmung,welche als §. 101a beigefügt
werden foll, als nothwendigbefunden. Die Kreisordnungfoll nämlich frühestensam 1. April 1888
in Kraft treten. Alsdann dauert es aber immer noch 4 Jahre, bevor cingcfcsscne Personen,
welche dem Kreise durch Wohnsitz oder Grundbesitzangehören, für das Landrathsamt in Vorschlag
gebracht werden können, weil die Mehrzahl dann erst die Bedingung erfüllt haben kann, vier
Jahre in den durch die Krcisordnung erst geschaffenen neuen Ehrenämtern thätig gewesen zu sein.
Um für diese Zwischenzeit die Berufung eingesessener Landräthe nicht zu erschweren,wurde vor¬
geschlagen und beschlossen,eine Übergangsbestimmung wie folgt aufzunehmen:

„Bis zum 1. April 1892 ist der Kreistag befugt, außer den im §. 30 dieses Gesetzes
bezeichneten Personen für die Besetzung eines erledigten Landrathsamtes auch solche
Personen in Vorschlagzu bringen, welche nach den vor dem 1. Januar 188? geltend
gewesenenBestimmungen hierzu präsentirt werden konnten. Diese Vorschrift tritt
sofort in Kraft."

Es steht in der gedruckten Vorlage das Wort „ernannt". Das trifft aber nicht voll¬
ständig zu. „Ernannt" kann augenblicklich Jeder werden, auch Jemand, welcher nicht anfäfsig ist.

13
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Es ist hier aber an diejenigen Personen gedacht, welche vom Kreistage präsentirt werden konnten.
Um diesen Sinn richtig wiederzugeben,ist das Wort „ernannt" durch den Ausdruck „präsentirt"
zu ersetzen.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich stelle diesen Paragraphen und die vom
Ausschuß gestellten Anträge zur Diskussion.— Es meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe
die Diskussion und bringe die Anträge zur Abstimmung, zunächst den zu Absatz 2 des §. 30
vom I. Ausschutz vorgeschlagenen Zusatz hinter d: „als Ehrenbürgermeister". Ich bitte diejenigen
Herren, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
Zu gleicher Zeit ist als ß. 101 a eine Uebergangsbestimmungvorgeschlagen mit der eben

vorgeschlagenen Aenderung, daß es statt „ernannt" heißen soll „vräsentirt". Ich bitte diejenigen
Herren, welche dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Auch dieser Antrag ist einstimmigangenommen.
Wir kommen nunmehr zu §. 31. — Der Herr Landes-Direktorhat das Wort.
Landes-Direktor Klein: Meine Herren! In §. 31 der westfälischen Kreisordnung ist

vorgesehen,daß für kürzere Behinderungsfälle der Kreissekretärals Stellvertreter eintreten kann,
jedoch soll diese Vertretung die Zeitdauer von 14 Tagen in der Regel nicht überschreiten. Dieser
letzte Zusatz fehlt in dem rheinischenEntwurf, Der Ausschuß hat beschlossen, denselben wieder
herzustellen,da kein Grund vorliege, in dieser Beziehung von der westfälischenKreisordnung
abzuweichenund die Vertretung des Landraths durch den Kreissekretär auf längere Zeit zu
begünstigen.

Landtags-Marschall: Ist gegen diesen Zusatz etwas zu bemerken?Wünscht Jemand
das Wort hierzu? — Da das nicht der Fall ist, nehme ich an, daß Sie Alle einverstandensind
und daß dieser Antrag einstimmig angenommen ist. — Es ist dies der Fall. — Wir gehen
weiter zu §. 32. Da ist ein Druckfehler zu berichtigen. — Der Herr Landes-Direktorhat das Wort.

Landes-Direktor Klein: „Vorsitzenderdes Kreistages und des Kreisausschusses"muß es
heißen. Es sind die Worte „des Kreistages" einzuschieben.

Lllndtags-Marschllll: Ist sonst gegen den §. 32 etwas zu bemerken?— Es meldet
sich Niemand zum Wort; ich erkläre auch diesen Paragraphen für angenommen.— Zu §. 33
hat der Herr Landes-Direktor das Wort.

Landes-Direktor Klein: §. 33 setzt die Zahl der Mitglieder des Kreistags fest. Bei
dem Vorschlageder Vorlage, welche der westfälischen Kreisordnung conform ist, ergiebt sich, wie
aus der Tabelle hervorgeht, daß die ärmeren und wenig bevölkertenKreise der Rheinprovinz die
Zahl ihrer Kreistagsmitglieder bedeutenderhöht erhalten, während die größeren, volkreichen Kreise,
namentlich bei den Landgemeinden,hinsichtlich der Zahl ihrer Vertreter eine Verminderungerleiden.
Während gegenwärtig jede Landbürgermeisterei einen eigenen Vertreter zum Kreistage stellt, soll
in Zukunft auch auf zwei Bürgermeistereiennur einer entfallen. So z. B. hat, um einige Fälle
zu erwähnen, der Kreis Eleve gegenwärtig— es wurde gestern die Zahl genannt — 11 Vertreter,
derselbe soll statt dessen in Zukunft 8 bekommen. Ein ähnliches Verhältniß ist im Siegkreise
vorhanden. Ueberhaupt wird bei den großen volkreichen Kreisen das Verhältniß zu Ungunsten
der Landgemeinden verschoben. Der Ausschuß erachtet für wünschenswert!),daß jede größere
Landbürgermeistereiihren eigenen Vertreter erhalte. Um dieses zu erreichen, wurde hier auf die
Kreisordnung für die östlichen Provinzen Bezug genommenund genau dieselbe Bestimmung vor¬
geschlagen,welche sich in der Kreisordnung vom Jahre 1872 für die übrigen Provinzen des
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Staates findet, baß nämlich der Kreistag für eine Zahl von 25000 Einwohnern 25 Mitglieder
haben soll und daß das Steigen nach einem anderen Verhältniß, wie dies in der Vorlage
angegebenist, und zwar so stattzufindenhabe, daß von 25 000 bis 100 000 für jede Vollzahl
von 5000 und für mehr als 100 000 für jede Vollzahl von 10 000 ein Vertreter hinzukomme.
Wenn Sie diefe Zusammensetzungdes Kreistages annehmen, so würde dem Uebelstande, daß
verschiedeneLandbürgermeistereienkeinen eigenen Vertreter erhalten, Abhülfe bereitet werden.
Andererseits hat dieser Vorschlagzwar den Nachtheil,daß er die Grundzahl von 20 auf 25 erhöht,
und da es gegenwärtig fchon fchwer fällt - z. B. für den Kreis Waldbroel, welcher bis jetzt
nur 10 Vertreter hatte — 20 zu finden, so würden die Schwierigkeiten noch erhöht werden,
wenn man bei der Zahl 25 unabänderlichstehen bleiben müsse. Es wurde deshalb im Ausschuh
vorgeschlagen,eine Bestimmung aufzunehmen, wodurch der Provinzial-Landtag ermächtigt wird,
mit KöniglicherGenehmigung die Grundzahl herabzusetzen,so daß dem Bedürfniß der ärmeren
Kreife entsprochen und die Zahl so fixirt werden kann, wie es nach den Verhältnissenmöglich ist.
Im Kreise Meisenheimz. B. wird man schwerlich über 12 Kreistagsabgeordnetehinauskommen,
aber es ist viel besser wenn diese abnormen Verhältnisse in jedem einzelnenFalle durch den
Provinzial-Landtag geregelt werden, als wenn das Gesetz eine einheitliche Norm für die ganze
Provinz unabänderlichaufstellt. Der Vorschlagdes Ausschusses geht also dahin, die Bestimmung
der Kreisordnung für die östlichenProvinzen anzunehmenmit dem Zusätze,daß es dem Provmzml-
Landtage überlassen bleibt, die Zahl der Kreistagsmitglieder mit Allerhöchster Genehmigung
herabzusetzen. ,, ^. < „. „.. «,

Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion.- Es meldet
sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussiionund bringe den Paragraphen mit den vom
I. Ausschußvorgeschlagenen Veränderungen zur Abstimmung. Ich bitte diejenigen Herren, welche
dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Paragraph ist in der Fassung des Ausschusses einstimmigangenommen.
hu tz 34 ist nichts zu bemerken.— Da Niemand das Wort verlangt, erkläre ich den

Paragraphen für angenommen.
«u 3 35 hat der Herr Landes-Direktor das Wort.
Landes-Direktor Klein: Der §. 35 hat im Ausschußzu sehr vielen DiskussionenAnlaß

geboten Dieser Paragraph regelt den Wahlverband der größerenGrundbesitzer. Nach der Vorlage
sollen dem Wahlverbande der größeren Grundbesitzer diejenigen größeren Gewerbetreibenden
hinzutreten,welche in der Klasse ^1. der Gewerbesteuermit dem Mittelsatz veranlagt sind

Ferner wird in der Vorlage bestimmt,daß dem Wahluerbande der größeren Grundbesitzer
diejenigen Grundbesitzerund Gewerbetreibendenangehören sollen, welche ihren Grundbesitz oder
ihren Gewerbebetriebinnerhalb des Genieindebezirkseiner dem Wahlverbande der Städte ange¬
hörenden Stadt besitzen In der westfälischenKreisordnung ist die letztere Bestimmung nicht
enthalten Die Gründe, weshalb in der rheinischenVorlage diese Bestimmung aufgenommen
worden ist sind in den Motiven dahin dargelegt, daß in der Rheinprovinz eine größere Zahl
von Grundbesitzernexistirt, welche innerhalb des städtischen Bannes ihren Besitz haben, aber zu
der Klasse der größeren Grundbesitzernach Besitz und Lebensweise gehören. Es soll dieses daher
rühren dast hier Stadt und Land nicht so scharf geschieden sind, wie es in den östlichen Provinzen
und zum Theil auch in Westfalen der Fall ist. So sind z. B. 128 Grundbesitzervorhanden,
welche mehr als 225 M. Grundsteuer entrichten,deren Besitz innerhalb des Gemeindebezirks emer
dem Wahlverbande der Städte ungehörigen Stadtgemeinde gelegen ist. Diese Grundbesitzer, welche

!3'
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ihrer Beschäftigungnach zur Kategorie der größcreu Grundbesitzerzählen, wollte man nicht aus¬
schließen, um so weniger, als sich unter ihnen vier Rittergüter befinden, die bis jetzt eine
Virilstimme gehabt haben. Gleichzeitigmit den Grundbesitzernsollten auch die größeren Gewerbe¬
treibenden berücksichtigt werden, weil dieselben Gründe für den einen, wie für den anderen Fall
sprechen. Im Ausschußwar die Majorität dafür, daß beide Kategorien, sowohl die Grundbesitzer,
wie die Gewerbetreibenden,nur mit demjenigen Besitz in Betracht kommen könnten, welcher auf dem
platten Lande gelegenist, so daß die 128 größerenGrundbesitzer,sowie die 95 Gewerbetreibenden,
welche ihren Besitz innerhalb eines städtischen Bannes haben, ausgeschlossen sein sollten. Es war
seitens des Prouinzial-Verwaltungsraths hierbei der Antrag eingebrachtworden, daß man den
Rittergütern, die bis jetzt eine Virilstimme gehabt haben, wenigstens das Wahlrecht lassen sollte.
Zur Erreichung dieses Zieles wurde eine anderweitige Fassung vorgeschlagen,wonach in Zukunft
wahlberechtigtsein sollten: die Besitzer der immatrikulirten Rittergüter und alle diejenigen,welche
225 M. Grundsteuer zahlen, so daß die Rittergutsbesitzerdas Wahlrecht erhalten sollten an Stelle
der entzogenen Virilstimme. Der Ausschußhat sich für diefe Abänderung entschieden. Außerdem
wurden bei der Diskussiondieses Paragraphen noch einzelne Anträge gestellt, welche dahin zielten,
gewissen Unzuträglichkeiten,die sich bei der Bildung der hier vorgeschlagenenWahlgruppirung
ergeben könnten. Abhülfe zu bereiten. Es wurde nämlich darauf hingewiesen,daß im Falle ein
Gut, von welchem 225 M.Grundsteuer gezahlt würden, auf der Grenze von zwei Kreisen liege,
alsdann nach der Vorlage der betreffende Besitzer nirgends das Wahlrecht ausüben könne, weil
nach dein Wortlaute der Vorlage die Steuern von dem im Kreise belegenein Besitzthumgezahlt
werden müssen. Wenn der Besitzer also nicht in jedem Kreise 225 M. Grundsteuer zahlt, so ist
ein Wahlrecht für ihn nirgends vorhanden. Zur Rechtfertigung der Regierungsvorlage wurde
hiergegeuhervorgehoben,daß die Steuer, welche gezahlt wird, die Basis der Berechtigungbilde,
und da für jeden Kreis nur von dem Grundcigcnthum, welches im Kreise liegt, Steuer gezahlt
werde, so könne auch nur diese Steuer als Maßstab für die Berechtigungbei der Wahl dieuen,
so'daß hier eine Lücke nicht vorliege. Ein besondererAntrag ist nicht gestellt worden.

Landtags-Marschall: Ich stelle diese Anträge des I. Ausschusses zur Diskussion. -^
Der Herr AbgeordneteFreiherr von Ermatten hat das Wort.

AbgeordneterFreiherr von Ennatten: Meine Herren! Ich möchte bitten, an der Hand
der Tabellen, die vor uns liegen, sich die Folgen dieses Beschlusses einmal näher anzusehen. Sie
werden dann meiner Behauptung Recht geben, daß es Kreise giebt, wo der Wahlverband, der
durch diesen Beschlußentsteht, gar nicht mehr als eine berechtigte Vertretung des Notadlenbesitzes
der Gegend angesehen werden kann. Sie erlauben mir, daß ich auf Mcttmann exemplificire,
weil mir dort die Verhältnisse genau bekannt sind. In Mettmann besteht — der Regierungs¬
vorlage gemäß — der Wahlverband aus 28 Notablen und 3 Herren von der Industrie. Nach
dem Beschlusse des Ausschussesscheidenvon den 28, sage und schreibe, 21 Notabele aus, in
Begleitung eines Herrn von der Industrie, es bleiben 7 notable Grundbesitzerund 2 Industrielle
übrig. Nun vertreten diese 21 ausscheidenden Herren nur ländliche Interessen, welche durch nichts
vom sogenannten platten Lande unterschiedensind. Ihr Besitz wird hier fälschlicher Weife immer
ein städtischer genannt. Nun fällt auf diese ? übrig bleibendenNotablen ein ganz unbedeutender
Steuerbetrag, während derselbe hauptsächlich von den beiden Herren von der Industrie und einem
Forensen getragen wird; ist es nicht sehr fraglich, ob diefe sieben Herren wirklich die Vertreter
des nicht unbedeutendenNotablenbesitzes in Mettmann sind? Ich glaube, solche Mihstände haben
Sie wohl mit dem Beschlußdes Ausschussesnicht erzielen wollen. Ich würde daher bitten, daß
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diejenigen Herren, die sich eingehend im Ausschusse mit dieser Sache besaht haben, zu eiuem
anderen Resultat kommen; sonst würde ich mir erlauben, diesen, Ausschußbeschluß gegenüber den
Antrag zu stellen, die Regierungsvorlage wieder herzustellen! Ich mochte mir auch noch
speziell erlauben, die Herren vom zweiten Stande, die bei dem Beschlusse zugegen gewesen sind,
zu fragen, ob Sie sich einmal die Consequenzen desselben in seiner Beziehung zu §. 38 überlegt
haben, §. 38 handelt von der Zahl der Kreisabgeordneten,Sie sehen dort, daß die Zahl der
Kreistagabgeordnetenvon der Grüße des Wahlverbandes abhängig ist. Also, um wiederum auf
Mettmann zurück zu kommen, die größeren Grundbesitzer von Mettmann wü.den nach der
Regierungsvorlage sechs Kreisdeputirte wählen, nach dem Ausschußbeschluß nur mer, also nehmen
Sie in diesem Kreistag dem Großgrundbesitzzwei Stimmen! Das kann unmöglichIhre Absicht
sein! Noch merkwürdiger gestaltet sich das Verhältniß für denjenigen,der ein bischennäher mit
den Verhältnissenim Kreise bekannt ist. Wie ich Ihnen oben ausgeführt habe, bleiben nach dem
Ausschußvorschlagesieben notable Grundbesitzerund zwei Herren von der Industrie übrig; zwei
oder drei von den sieben sind Forensen. Nun soll, wie Sie hier sehen, Mettmann vier Kreis¬
deputirte bekommen. Wenn die vier Notablen, was Sie gewiß im Gefühle ihrer Würde thun
würden, die Herren von der Industrie majorisiren, so haben Sie nach dem Ausschuhbeschlussed,e
vier geborenen Kreistagabgeordneten gemacht. Sie haben alsdann wieder Virilstnnmen herbei¬
geführt und nur einen Perfoncnwechfeleintreten lassen.

Zu solchen Consequenzen führt der Ausschußbeschluß.Ich bitte Sie daher, meinen Antrag
anzunehmen. (Bravo!)

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.
Abgeordneter von Evnern: Ich möchte den Antrag des Herrn Abgeordneten von

Ermatten unterstützen In Westfalen hat man den städtischen Großgrundbesitzausgeschlossen und
in Eonsequenzdieses Beschlusses auch den Mittelsatz der Klasse ^ I. Nun siuden wir nach den:
Darlegen des Abgeordneten von Ermatten und auch nach den uns zugekommenen Tabellen und
nach den Mittheilungen im Ausschuß, daß es nicht möglich ist, den städtische.! Großgrundbesttz
auszuschließen wenn ein richtiger Wahlverband von Grohgruudbefttzerngebildet werden soll.
Nehmen wir aber den städtischen Großgrundbesitzhinein, so muß auch der Mittelsatz ^ I. wieder
mit eingeführt werden, der in allen Kreisordnungendamit unlöslich zur Bildung des Verbandes
des Gruudbesitzesverbuuden ist. Ich möchte ebenso wie der AbgeordneteFreiherr von Ermatten
die Wiederherstellungder Regierungsvorlage beantragen. <. . . ^

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Los hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felix von Loö: Ich stimme mit den Herrn Abgeordnetenvon

Eimern und von Eynatten vollständig überein. Herr von Grand-Nn hat im Ausschusse dem
Gedanken Ausdruckgegeben, daß wir uns freuen, daß der Grundfatz einer Interessenvertretung
in der Vorlage auch wieder zum Ausdruckgekommen ist, wenn wir auch leider anerkennen mühten,
daß er nicht seine volle Würdigung gefunden habe, wenn wir es auch als eiue Verletzungdes
Prinzips der Interessenvertretung ansehen müßten, daß man den Gewerbebetrieb mit dem
Grundbesitz zu einem Wahlverbande vereinigt, und daß wir es für consequenter gehalten haben
würde,, den, Gewerbebetriebeeinen eigenen Verband zu zugestehen. Ich lebe der Hoffnung, daß
in Zukunft der Gefetzgeberauch noch zu einer folchen richtigerenAusführung diefes Gedankens
kommen wird und habe infofern diefe einstweilige Grundlage als einen Ausgangspunkt zur
Ausführung dieses Gedankensmit Freuden begrüßt. Nachdem wir nun zugeben müssen,daß wir
bei dieser Ausführung, wie sie die anderen Provinzen auch haben, bleiben müssen, halte rch es
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auch, abgesehen von den praktischen Consequenzen,die Herr von Ennatten gezogen hat, für
prinzipiell richtiger, daß die Regierungsvorlage wieder hergestellt wird, denn die Regierungsvorlage
bildet drei Wahluerbände, den Großgrundbesitz,die Städte und die Landgemeinden; zu dem
ersten Wahlverbande legt sie den Gewerbebetriebund den Großgrundbesitz. Da ist kein Grund
vorhanden, die Gemeindegrenzehindurch zu ziehen und hierdurchEinzelne auszuschließen;es ist
richtiger, daß alle, die dem Gewerbebetrieboder dem Großgrundbesitzangehören, gleichviel ob sie
in städtischen oder ländlichen Gemeinden wohnen, diesem Wahlverbande angehören. Deshalb
stimme ich dein Antrage des Freiherrn von Ennatten bei und bitte mit ihm, die Regierungsvorlage
wieder herzustellen. (Bravo!)

Landtags-Mar schall: Der Herr AbgeordneteFliederichs hat das Wort.
AbgeordneterFriederichs: Meine Herren! Ich will einräumen, daß das Prinzip der

strikten Bildung von Interessengruppen durch die Regierungsvorlage durchbrochen wird, indeß ich
stimme trotz dieser Durchbrechungauch voll und ganz der Auffassung des Herrn Abgeordneten
von Ennatten zu. Wir haben es in dieser Hinsicht mit zwei Verletzungen zu thun, nach der
einen Seite hin mit einer Verletzung des Prinzips und nach der anderen Seite hin mit einer
Verletzungsehr großer Interessen, und da ist für mich ganz einfach die Frage: in welcherForm
vollziehen wir die geringste Verletzung,und das geschieht jedenfallsdurch Annahme der Regierungs¬
vorlage; mit dieser verletzen wir die großen Interessen nicht, sondern nur in etwa das Prinzip!
Ich stimme deshalb dem Herrn Abgeordnetenvon Ennatten zu, für die Annahme der Regierungs¬
vorlage.

Lllndtags-Marschall: Es hat Niemand mehr um das Wort gebeten, ich schließe die
Diskussion und bringe den Antrag in der Weise zur Abstimmung, daß ich Diejenigen, welche
gegen den Antrag des Ausschusses sind, sich zu erheben bitte. (Geschieht.)

Das ist die Majorität, der Antrag des Ausschusses ist gefallen und die Regierungsvorlage
wieder hergestellt. Wir kommen zu §. 36. Ist zu demselbenetwas zu bemerken?— Es ist
nicht der Fall. §. 37. — §. 38. — ß. 39. — ß. 40. — §. 41. — §. 42. — Z. 43. —
§. 44. — §. 45. — Zu §. 45 hat der Herr Landes-Direktor das Wort.

Landes-Dircktor Klein: Der §. 45 regelt die Stellvertretung bei Wahlen. Er bestimmt
8rld Nr. 5, daß die Mitglieder regierender Häuser durch ein Mitglied ihrer Familie, oder einen
Vertreter aus der Zahl ihrer Beamten, ihrer Gutspächter, oder der ländlichen Grundbesitzerdes
Kreises sich vertreten lassen können. Dasselbe Recht wird im Z. 99 den Standeshcrren ein¬
geräumt. Der Ausschuß war der Ansicht, daß dieses Recht auch hier an der Stelle, an die es
gehört, zu erwähnen sei und nicht am Schluß der ganzen Vorlage. Er schlägt Ihnen deshalb
vor: in §. 45 sind Nr. 5 nach dem Worte „Häuser" genau dieselbenWorte, die sich in H. 99
finden, einzuschalten,nämlich „und die Mitglieder der ehemals reichsunmittelbarenFamilien", so
daß Nr. 5 lauteu würde:

„Die Mitglieder regierenderHäuser und die Mitglieder der ehemals reichsunmittelbaren
Familien durch ein Mitglied ihrer Familie, oder einen Vertreter aus der Zahl ihrer
Beamten, ihrer Gutspächter oder der ländlichenGrundbesitzerdes Kreises."

Ich glaube, daß dieser Vorschlagdes Ausschusses durchaus correkt ist.
Landtags-Marsch all: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion und gebe dem

Herrn AbgeordnetenCourth das Wort.
AbgeordneterCourth: Ich wollte zu Nr. 2 des Paragraphen eine Bemerkungmachen,

es scheint mir da ein Lapsus vorgekommenzu sein. Es heißt da: „Durch Vertretung tonnen
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sich an den Wahlen betheilen: 2. sonstige juristische Personen, Aktiengesellschaftenund Commandit-
gesellschaften auf Aktien durch einen Pächter oder mit Generalvollmachtversehenen Administrator
eines im Kreise belegenengrößeren Gutes, oder durch einen Vertreter aus der Zahl der länd¬
lichen Grundbesitzerdes Kreises", und nun kommt: „Corporationen sind befugt, sich nach Maßgabe
ihrer Statuten oder Verfassungenvertreten zu lassen." Man sollte, wenn man dies liest, meinen,
das wäre ein Gegensatz, es soll aber offenbar eine Ergänzung sein. Nun sind aber Aktien¬
gesellschaften keine Corporationen, die durch Allerhöchste Verordnung geschaffen weiden, es sind
gesetzliche juristische Personen. Es würde darum wohl correkt sein, wenn man setzte: dieselben
sind befugt :c. Ich denke, das ist die Absicht.

Landtags-Marschllll: Herr Geheimrath von Bitter hat das Wort.
Geheimer Negierungsrath Dr. von Bitter: Ich habe nicht vollständig folgen können,

und daher nicht ganz erfaßt, was der Herr Vorredner gemeint hat. Ich kann daher nur bemerken,
daß der Unterschiedzwischen juristischen Personen im weiteren und Korporationen im engeren
Sinne mit vollem Bewußtsein gemacht worden ist. Bei letzterenhandelt es sich hauptsächlich um
Gemeinden.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.
AbgeordneterCourth: Dann kann ich nicht fassen, weshalb diese juristischen Personen,

Aktiengesellfchaften u. f. w. sich durch den Pächter sollen vertreten lassen können, aber nicht durch
den geordnetenVorstand, während, wie hier steht, Korporationen befugt sind, sich nach Maßgabe
ihrer Statuten oder Verfassungenvertreten zu lassen. Das ist mir eben aufgefallen. Ich dachte,
es wäre gleichbedeutend, während ich doch höre, es solle ein Gegensatz sein.

Landtags-Marschall: Herr Geheimrath von Bitter hat das Wort.
GeheimerRegierungsrath Dr. von Bitter: Für die Unterscheidung ist wohl der Gesichts¬

punkt maßgebend gewesen, daß man die juristischen Personen in nähere Beziehungen mit den
Interessen des Grundbesitzesdurch die Art ihrer Vertreter bringen wollte, während man derartige
Beziehungenbei Gemeindenund Corporationen, welche Grundbesitz haben, von vornherein voraus¬
setzen konnte.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.
AbgeordneterCourth: Dann bescheide ich mich.
LandtllgsMllrschllll: Zu den Absätzen1—4 ist keine Bemerkung zu machen, ich

frage, ob zu dem Vorschlagzu Absatz 5 noch eine Bemerkunggemachtwird. — Es ist nicht der
Fall, ich bringe ihn zur Abstimmung. Diejenigen, die dagegen sind, mögen sich erheben. (Es
erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen. Zu den Absätzen 6 und ? ist Nichts zu
bemerken, zu dem Schlüssedes Paragraphen auch nichts. So ist dieser Paragraph angenommen,
§. ^g __/«. 47 __ z. 48 — §. 40 — §. 50. Zu §. 50 hat der Herr Landes-Direktor das Wort.

Landes-DirektorKlein: Zu §. 50 war beschlossen worden, vorzuschlagen,in alinea 3
m Nr. 2 in dem Satze „durch Wohnsitz oder Grundbesitz angehört", die Worte „oder Grundbesitz"
zu löschen, In Folge des vorhin gefaßten Beschlusses, daß die städtischen größeren Grundbesitzer
und Gewerbetreibendenzu berücksichtigenseien, müssen diese Worte wieder aufgenommenwerden,
«eil sie sich gerade auf diefe größeren städtischen Grundbesitzer und Gewerbe beziehen. Zu §.50
ist noch ein zweiter Beschluß gestern gefaßt worden, welcher beim Druck übersehen worden ist.
Es war nämlichbeschlossenworden einen Zusatz aufzunehmen, der sich auch in der westfälischen
Kreisordnung befindet,und dem §. 50 folgendeFassung zu geben:
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„Wählbar zum Mitgliede des Kreistages bezw. zum Wahlmanu ist 2. in den Wahl-
verbänden der größeren Grundbesitzer,sowie der Landbürgermeistereienein jeder, seit
einem Jahre in dem Kreise angesessene ländliche Grundbesitzer,sowie ein Jeder, welcher
in einer Versammlung dieser Verbände ein Wahlrecht ausübt und seit einem Jahre
dem Kreise durch Wohnsitz oder Grundbesitzangehört, insofern er nicht ein besol¬
detes Amt bekleidet, welches der Aufsicht des Landrathes unterstellt ist.

Dieser letzte Satz, welchergestern vom Ausschuß angenommen worden ist, schließt die
Bürgermeister von der Wahl zum Kreistage und in Folge dessen auch vom Kreisausschusse aus.
Der betreffendeZusatz ist nach vielen Diskussionen und Debatten im Ausschuß angenommenworden.
Ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen, fondern mir vorbehalten, im Schlußwort darauf zurück¬
zukommen, falls in der Diskussion auf die früheren Einwände wieder zurückgegriffen werden sollte.

Landlags-Marschall: Meine Herren! Zunächst habe ich redaktionellzu bemerken, daß
der Vorschlagdes Ausschusses, die Worte „oder Grundbesitz"zn streichen, in Wegfall kommt, wie
es von dem Herrn Referenten ausgeführt worden ist, es würde aber der Zusatz, der sehr wichtiger
Natur ist, zu diskutiren sein, dahin lautend: „insofern er nicht ein besoldetes Amt bekleidet,
welches der Aufsicht des Landrathes uutcrstellt ist." Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion.
Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.

Abgeordnetervon Eynern: In Westfalen sind die Amtmänner von der Theilnahme an
den Kreistagen ausgeschlossen.Es würde ja nun das einfachste sein, wenn wir die gleiche Be¬
stimmung auf die Nheinprovinz übertrügen, aber die Construktion der Gemeindebezirkein der
Nheinprovinz ist doch eine wesentlich andere als in Westfalen. Die städtischenBürgermeister
sind im Wahlverband der Städte für den Kreistag wählbar, und Sie werden mir Alle zugestehen,
daß wir eine ganze Reihe von Stadtkreisen haben, die sich in nichts von Landkreisen unterscheiden.
Wenn die städtischen Bürgermeister in den Kreistag gelangen können, dann, glaube ich, müssen
wir auch den Landbürgermeistern das gleiche Recht zugestehen, sonst würde im Kreistage eine
Differenz zwifchen Stadt und Land hervortreten. Die Landbürgermeistercienwürden glauben,
fchlechter im Kreistage vertreteu zu sein, sie würden glauben, durch die Hinzufügung der städtischen
Bürgermeister würde das Land in den Beschlüssen des Kreistages benachtheiligtbleiben, weil die
Interessen des Landes innerhalb des Kreistages nicht so gut vertreten seien, wie die Interessen
der Städte. Es würde also wesentlich im Interesse der Landgemeindenliegen, wenn Sie diesen
Vorschlag des Ausschusses beseitigten, und einfach zur Regierungsvorlage wieder zurückkehrten,
nach welcher auch die Landbürgermeisterin den Kreistag wählbar sind. Wollen Sie das nicht,
dann müssen Sie jedenfalls, wie ich glaube, im Interesse einer gleichmäßigenVertretung oder
einer gleichmäßigenNichtvertretnngim Kreistage, wie sie es nehmen wollen, auch den städtischen
Bürgermeistern das Wahlrecht für den Kreistag nehmen. Dann ist Licht und Schatten gleichmäßig
vertheilt. Ich möchte zunächst auch hier beautragen, daß die Regierungsvorlage wieder hergestellt
werde. (Sehr richtig!)

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr von Loe hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felix von Los: Meine Herren! Den zuletzt angedeuteten Antrag

des Herrn Abgeordnetenvon Eynern, daß auch die städtischenBürgermeister von dem Passiv¬
wahlrecht ausgeschlossen werden sollen, warte ich ab, und werde, wenn er eingebrachtist, meine
Stellung dazu nehmen. Was den Ausschußautrag aubelangt, so lassen sich viele Gründe
dasür sagen, ich hebe aber nur einen Punkt hervor, den der Herr Abgeordnete von Eynern
berührt hat. Das Verhältniß ist ein wesentlich verschiedenes,die städtischen Bürgermeister sind
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gewählte Bürgermeister und unterstehen der Disziplinargewalt des Landrathes nicht in gleicher
Weise, die Landbürgermeistcr werden ernannt und unterstehender Disziplinargewalt des Land¬
rathes. Meine Herren! Das ist das entscheidende Kriterium, welches hier maßgebendist, wir
wollen im Kreistag und im Kreisausschußkeinen Mann haben, der unter der Disziplinargewalt
des Landrathes steht. Ich bitte Sie daher, den Antrag des Herrn von Eynern abzulehnen.

Landtags-Marschall: Herr Geheimrath von Bitter hat das Wort.
GeheimerNegierungsrath Dr. von Bitter: Meine Herren! Ich habe die kurze Erklärung

abzugeben, daß die Staatsregierung nicht in der Lage ist, sich den Beschlußwegen des Aus¬
schlusses der Bürgermeister von der Wählbarkeit zum Kreistage und zum Kreisausschusse aneignen
zu können. Die Staatsregierung vermag ausreichendeGründe, welche dazu führen könnten,'eine
Klasse von Staatsbürgern in der Wahlberechtigungzu den genanntenKörperschaften zu beschranken,
nicht zu erkennen, und ist im Gegentheil der Ansicht, daß durch eine Beschränkungdieser Art
nur die Entwickelungder Krcisuerbändebcnachtheiligtwerden würde.

Landtags-Marschall: Der Herr Vice-Landtags-Marschallhat das Wort.
Vice-Landtllgs-MarschallFreiherr von Solemacher-Antweiler: Meine Herren! Als

es sich im vorigen Jahre um die Berathung der Kreisordnung für Westfalen handelte, wurde
dieser Antrag, wie er auch für Westfalen angenommenworden ist, nämlich der Zusatz: „sofern
er nicht ein Amt bekleidet, welches der Aufsicht des Landraths unterstellt ist", von.der Königlichen
Staatsregierung gleichfallsbekämpft,und, wie ich gestern fchon im Ausschuhanzuführen die Ehre
hatte, ist die Art, wie der Negicrungs-Commissarden Zusatz hier bekämpft, eine außerordentlich
milde im Gegensatz zu der Energie, die der Minister persönlich damals an den Tag legte, um
diese Sache zu bekämpfen.

(Geheimer Regierungsrath I)r. von Bitter: Das bezog sich auf die Landräthe.)
Er hat es bei dicfer Gelegenheit auch gethan, und, meine Herren, ich kann Ihnen nur

fagen, daß, nachdem die beiden Häuser des Landtages, das Herrenhaus und das Abgeordneten¬
baus, diesen Antrag angenommenhatten, die Negierung ihn einfach auch acceptirte. Also lassen
Sie sich gefälligstdurch diese Erklärung nicht bange machen, sondern halten Sie das Prinzip
hoch, welches die Herren hier auch sonst hochgehalten haben. Wir haben keine Veranlassung, von
dem Prinzip, die Gleichheit mit Westfalen anzustreben, abzugehen. Ich bitte Sie, nach dem
Antrage des Ausschusses zu beschließen.

Landtllgs-Marschall: Der Herr AbgeordneteAdams hat das Wort.
AbgeordneterAdams: Meine Herren! Ich bin im Prinzip auch dafür, daß die besoldeten

Bürgermeister nicht Mitglieder des Kreistages sein sollen. Es sind hierfür so viele wichtige
Gründe angeführt worden, daß es überflüssigist, weitere Grüude anzuführen. Es wird alle dem
Seitens der Staatsregierung hauptsächlichentgegengestellt,daß sie die Information, welche sie
durch die Bürgermeister erhält, bei den Verhandluugen im Kreistage nicht wohl entbehren könne.
Es ist dies wohl zu berücksichtigen, und wir können uns nicht einfach daran halten, daß wir
argumentiren: die Staatsregierung hat Westfalen gegenüberauch zuerst ungeheuerenWiderstand
gegen eine solche Bestimmung geleistet und hat sie uachhcrdoch zugestanden. In Westfalen liegen
die Verhältnisse etwas anders als hier; dort giebt es Ehrenamtmänner in größerer Zahl. Wenn
wir einmal Ehrcnbürgermeisterhaben, dann hat die Staatsregierung durch diese Ehrenbürgermeister,
die im Kreistage sind, die nöthige Information. Man sagt dann vielfach, diese Information
könne auch anderweitig eingeholt werden, es gebe auch andere Leute im Kreise, die diese Ver¬
bältnisse alle kennen; man sagt, der Landrath kann bei dem Bürgermeister sich vorher informiren.

14
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Das ist alles, meine Herren, nur znm Theil richtig; die Detail-Kenntnisseüber viele Dinge hat
nur der Bürgermeister, Es ist daher wünschenswerth, diesen im Kreistage zu haben. Welche
Fragen in dieser Beziehung an den Bürgermeister zu stellen sind, kann vorher nicht immer
beurtheilt werden, und der Landrath kann sich daher nicht vollständig vorher informiren. Es darf
aber die Verhandlung nicht darunter leiden, daß diejenigenPersonen, welche die geeignetsten sind,
Information zu geben, ausgeschlossen werden. Ich sage also, meine Herren, sobald wir die
Ehrenbürgmneister haben, dann sind die Verhältnissemit Westfalen gleich, so lange wir sie nicht
haben, so lange sind die Verhältnissenicht gleich. Wir können also nicht daraus, daß die Königliche
Staatsregicrung es für möglich erachtet, in Bezug auf Westfalen dem Beschlusse zuzustimmen,
auch sofort folgern, daß sie es für möglich erachtet, in Bezug auf die Nheinprouinz, wo die
Verhältnisseiu dieser Beziehung anders liegen, auch zuzustimmen.

Es ist daher meine Meinung, die bereits im Provinzial-Verwaltuugsrath und im Aus¬
schüsse von vielen Seiten getheilt wurde, daß man einen Uebergangszustand schaffen soll, indem
man denjenigenBürgermeistern, welche jetzt wählbar sind, die Wählbarkeit läßt. Es wird allmälig
durch die Wahl vieler Ehrenbürgermeisterder Zustand bei uns eintreten, daß wir auf den Stand¬
punkt kommen,auf dem Westfalen jetzt ist, und für uns auch die Bestimmung getroffenwerden
kann, den besoldeten Bürgermeister ausgeschlossenzu sehen. Diesem Vorschlage,der im Provinzial-
Verwaltungsrathe viel Anklang gefunden hat, ist man im Ausschusse, wie ich vernommen habe,
wesentlich aus dem Grunde entgegengetreten, weil die besoldeten Bürgermeister meistens auf
Lebenszeiternannt sind, und iu Folge dessen den jetzigenBürgermeistern für die ganze Dauer
ihres Amtes und für die Dauer ihres Lebens diefe Befugnis; bliebe und deshalb der Zustand, den
wir herbeiwünschen,daß keine besoldete Vnrgemeistermehr im Kreistage seien, in zu langer Zeit
erst eintrete. Diesem Uebelstande kann aber abgeholfen werden, wenn wir den intermediären
Zustand auf eine bestimmteReihe von Jahren beschränken,und das ist der Gegenstand meines
Abllnderungsantrags. Ich glaube, wenn wir eine Bestimmung dahin treffen, daß während der
ersten zwölf Jahre nach Inkrafttreten dieser neuen Krcisordnung die Bürgermeister, welche jetzt
wählbar sind, auch noch wählbar bleiben, so schaffen wir einen Zustand, der für die Stcmtsregierung
annehmbar ist, sie nicht dazu zwingt, diese Bestimmung als eine unbedingt unannehmbare zu
bezeichnen. Ich erlaube mir daher, den erwähnten Antrag zu stellcu und zwar als Amendement
zu diesem Paragraphen, Ich bitte das Amendement vor dein Zusatz selbst zur Abstimmungzu
bringen, weil vielleicht Mancher seine Zustimmung zu dein Satze, daß die Bürgermeister nicht
wählbar seien, davon abhängig machenmöchte, ob dieser intermediäre Zustand geschaffen wird.
Ich beantrage also folgenden Zusatz zu ß. 50:

„Während der ersten zwölf Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes können diejenigen
Bürgernleister, welche gegenwärtig im Kreistage wählbar sind, noch zu Mitgliedern
des Kreistages gewählt werden."

Ich glaube, meine Herren, daß wir damit an den verschiedenen Bedenkender Vorlage
vorbeikommen. Wir stellen damit im Prinzip für die ganze Dauer der Kreisordnung fest, daß
die besoldeten Bürgermeister nicht gewählt werden können; wir beseitigen aber die Bedenken,
welche die KöniglicheStaatsregicrung hat, daß sie, so lange sie noch keine Ehrenbürgermeisterim
Kreistage hat, nicht die nöthige Information erhält. Wir erreichendamit bei Festhaltung des
Prinzipes einen Uebergangszustaud, der auf keine zu lange Zeit geschaffen wird. Ich würde
sodann für den Fall, daß dieser Antrag augcnommenwürde, redaktionell beantragen, ihn nicht
an dieser Stelle stehen zu lassen, sondern ihn unter die Übergangsbestimmungenals §. 10 Id
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aufzunehmen Ich beantrage sodann eventuell in der fchliehlichen Redaktion die Worte „bezie¬
hungsweisedes Kreisausschusses" hinter das Wort „Kreistages" zuzusetzen. Wenn der Paragraph
nämlich in die Uebergangsbestimmungenaufgenommenwird, so muß er, weil er sich auch auf die
KreisausschUsse bezieht, die Worte „beziehungsweise des Kreisausschusses"enthalten. Ich erlaube
mir, die Antrage zu überreichen,

Landtags -Marsch all: Meine Herren! Es ist von Herrn Adams em Amendement
zu den' 8- 5" eingereichtworden, welches folgendermaßen lautet:

Während der ersten 12 Jahre nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes können die.
jenigen Bürgermeister, welche gegenwärtig in den Kreistag wühlbar sind, noch zu
Mitgliedern des Kreistages gewählt werden.

Ich beantrage sodann für den Fall der Annahme dieser Bestimmung, dieselbe
als 8 101c, unter die Übergangsbestimmung auszunehmen mit Hiuzufügung der
Worte ^„. Kreisausschusscs"hinter dem Worte „Kreistages".

Der Antra also wohl nicht z» diesem Paragraphen gestellt, sondern als Ueber¬
gangsbestimmung. Ne. Herr Abgeordnete Adams hat das Wort

Abgeordneter Adams: Ich hatte den Antrag deshalb so eingebracht, well er seiner
Natur nach zu diesem s 50 bezw. 76 geHort, und für manchen die Zustimmung zu der vollen
Ausmerzung der Bürgermeisterdavon abhängig sein könnte, ob diese Übergangsbestimmung äuge-
nommen wird Deshalb stelle ich den Antrag zu ß. 50, redaetionell wird es aber nachher
richtiger fein, ihn unter die Uebergangsbestimmungenaufzunehmen, weil er eben nur eine
Uebergangsbcftimmnngist. ^. ,<,.«» ^

Landtags -Marschall: Der Herr Abgeordnete Limbonrg hat das Wort.
Abgeordneter Limbonrg: Meine Herren! Ich bin immer gegen Comprumißanträge,

ich bin auch dagegen daß die Herren Bürgermeister Mitglieder der Kreisversammlnng und des
Kreisausschussessein'sollen, und zwar aus praktischenGründen. Ich habe alle Achtnng vor
den Herrn Bürgermeistern, ich habe auch alle Achtuug vor deu Herren Landräthen, aber ich
will keinen Menschen in die Alternative versetzen,zwischen seinem Brot und zwischen der Ver-
läugnung seiner Ueberzeugungdurch seine Abstimmung zu wählen! Wir hatten einen einzigen
Bürgermeister im Kreistage, er hat gegen den Wunsch seines Bezirkes gestimmt - das sind
20 Jahre her - es hat seit jener Zeit kein Bürgermeister mehr un Kreistage gesessen, und
der Kreis besteht noch immer. (Heiterkeit.) , ^ ,^ ..

Das wäre ein schlechter Landrath, der nicht wüßte, wie es in den einzelnen Ortschaften
seines Kreises aussieht, auch ohne den Bürgermeister im Kreistage

Landtllgs-Marschall: Herr Graf von Hoensbroechhat das Wort.
Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Meine Herren! Ich muß ebenso, wie ich es

im Ausschnß gethan habe, mich gegen den Autrag des Herrn College» Adams ausspreche».
Wen» wir im Prinzip der Ansicht sind, daß die Stellung eines Bürgermeisters nicht verträglich
mit der Stellung eines Kreisdcputirtcn ist. so sehe ich. meine Herren, wirklich keinen Grund
ein. warum wir diese Bestimmung nicht annehmen sollen. (Sehr wahr!) , ,, ^

Es kann hier lediglich der praktischeGrund zn 3eathe gezogen werden, ob dadurch,
daß mit einem Male die Bürgermeister aus den Kreistagen furtfallen, praktische Uebelstünde
hervortreten oder nicht. Was den prinzipiellen Grund angeht, so möchte ich noch auf etwas
hiuweifen was ich vergessen habe, daß ein Necht der Bürgermeister auf die Wählbarkeit zum
Kreistage doch keinesfalls vorliegen kann. Von mancher Seite wird die Sache fo dargestellt.

14*
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als würde den Bürgermeistern dadurch, daß man ihnen diese Qualifikation nimmt, ein großes
Unrecht geschehen. An das Unrechtgcschchenist man heut zu Tage su gewöhnt, daß das hier,
was kein Unrecht ist, gar nicht in die Wagschale fallen kann. Was die praktische Frage
angeht, ob durch die Ausschließung der Bürgermeister große Uebclstände entständen oder nicht,
fo liegen die Verhältnisse so, daß man diese Frage nach meiner Ansicht entschieden verneinen
muß. Es ist verschiedentlichschon, auch von dem Herrn College» Limbunrg, auf die Kreise
der Gifel hingewiesenworden, dort sind keine Bürgermeister auf den Kreistagen, und wenn bei
den Elementen, wie sie in der Eifel vorhanden sind, die Herren Bürgermeister auf dcu Kreis¬
tagen entbehrlich sind, so meine ich, stellen Sie den übrigen Kreisen unserer Proviuz ein
w8timoniuni iianpLrtatis aus, wenn Sie sagen: es geht ohne die Bürgermeister nicht. Ich
habe schon gestern im Ausschuß hcrvorgehubeu: Nach dem Eindruck, deu ich bisher als Mitglied
eines Kreistages von der Thätigkeit eines Kreistagmitglicds gewonnen habe, ist es meiner
Ansicht nach kein Kunststück, Mitglied des Kreistages zu sein, und ich möchte glauben, daß
hier kein einziges Krcistagsmitglicd ans der ganzen Versammlung die Frage, weun sie an ihn
gestellt, verneinen würde, ob die Bürgermeister, die Mitglieder seines Kreistages sind, zu
entbehren wären oder nicht. Deshalb bitte ich, das Amendement zu diesem Paragraphen einfach
abzulehucu^uud bei den Commissiunsbeschlüssen zu bleiben.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Eynern hat das Wort.
Abgeordneter von Eynern: Meine Herren! Es handelt sich hier doch nicht nm die

Frage, ob die Landbürgcrmcister als solche Mitglieder des Kreistages sein solle», sondern es
handelt sich darum, ob die Lnndbürgcrmeistcr wählbar sind für den Kreistag. Das ist doch
ein wesentlicherUnterschied. Hält der Wahlverband sie nicht für geeignet, so weiden sie nicht
gewählt. Ich möchte nur deu Verbänden der Landgemeinden eine größere Auswahl von wähl¬
baren Personen geben. Das ist der Zweck dieses Antrages. Dem Herrn von Lo8 möchte ich
noch erwidern, daß ich in keiner Weise die Absicht habe, den Antrag auf Ausschlußder städtischen
Bürgermeister zu stclleu. Ich habe uur gesagt: Wer die ländlichen Bürgermeister vom Kreis¬
tage ausschließen will, deu muß die Couscqucuzdahin führen, daß auch die städtischen Bürger¬
meister vom Kreistage ausgeschlossen werden.

Landtags-Marschall: Der Herr Vice-Landtags-Marschall hat das Wort.
Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Solcmacher-Antweiler: Meine Herren!

Wenn man eine Institution ciuführeu will, so muß mau auch die Möglichkeit gewähren, daß
es wirklich geschehen kann, daß diese Institutiou nachher fuugirt. Sie haben in dem ß. 24
den Ehrcnbürgcrmeister eingeführt. Wir Alle haben die Hoffnung und den Wunsch, daß recht
viele sich zu diesen Stelleu meldeu mögeu. Nun frage ich Sie aber, wenn Sie dem besoldeten
Bürgermeister ganz genau dasselbe stecht einräumten, wie dem Ehrenbürgermeistcr, wie ist es
dann denkbar, daß irgend Jemand noch die Stelle als Ehrenbürgermcister annehmen soll,
wenn der ganze Unterschied darin besteht, daß der besoldete Bürgermeister ein mehr oder
weniger hohes Gehalt bekommt und der Ehrenbürgermeister keines? Ich glaube, meine Herren,
dann würde Jeder denn doch vorziehen, besoldeter Bürgermeister zu werden und entweder die
paar hundert Thaler als wünschenswerthenZuschuß zu deu häuslichen Bedürfnissen zn ver¬
wenden, oder, wenn er das nicht will, dann in einer Weife darüber zu verfügen, die ihm
sympathischerist, als sie einfach nicht zu bekommen.

Er kann sie ja für einen guten Zweck geben, er kann sie dem Verein znr Ncttung des
Siebengebirges geben (Heiterkeit) oder für die Freilegnng des Kölner Domes, er kaun sie auch
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seinem Sekretär geben oder den Armen seiner Gegend, kurz er kann eine Menge der besten
und zweckmäßigsten Verwendungen sür dieses Gehalt finden. Aber ich glaube nicht, daß dann
noch irgend jemand darauf eingehen wird, das Gehalt nicht in Anspruch zu nehmen. Meine
Herren nachdem Sie das Institut der Ehrenbürgermeister eingeführt haben, ist es auch die
nothwendigste und absolutesteLogik, daß Sie das Ehrenrecht der Vertretung im Kreistage und im
Kreisausschuß auch uur dem Ehrenbürgermeisterrcservireu und nicht auch dem besoldeten Bürger¬
meister der für feine Arbeit ein Aeauivalent bekommt, zuwenden. Was uuu die Uebergangs,
bestimmung betrifft, fo tritt hier wieder dasselbe ein. Wenn Sie wirklich jetzt bei der Neu¬
bildung in Folge deren der Kreistag eine größere Bedeutung erhält und em Kreisausschuß
gebildet wird, die Bevölkerung zur Selbstverwaltung heranziehen wollen und Sie legen für
einen mehr oder minder begrenzten Zeitraum den Schwerpunkt immer noch auf den besoldeten
Bürgermeister, fo wird der Zeitpunkt immer ferner gerückt, wo die eigentlicheSelbstverwaltung
der Bevölkerung zur Thätigkeit berufen wird. Außerdem, meine Herren, kann es für die Herren
selbst nichts angenehmes haben, so auf dem Aussterbeetat zu stehen. Meine Herren, wenn
einmal eine Operation vorgenommen werden muß, so nehme man sie kurz und schneidig vor.
und nicht alle Tage ein Stück. Ich will das nicht näher ausmaleil und bitte Sie deshalb
recht dringend, meine Herren, nehmen Sie die Anträge des Ausschusses an.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Sahlcr hat das Wort.
Abgeordneter Sahlcr: Unter den Gründen, die heute hier vorgebrachtsiud, vermisse

ich einen Grund der für mich am meisten maßgebend ist und zwar den Grund, daß. wenn die
Wählbarkeit der Bürgermeister stattfindet und von uuu ab der Kreistag auch Steuern auszu¬
schreiben hat die angestelltenBürgermeister gewissermaßendie Veranlassung sind, daß Steuern
umgelegt werden und deshalb nicht die geeignetenPersonen sind, um die Verautwortung m
dieser Beziehung'ihren Gemeinden gegenüber leicht zu tragen. Es ist viel besser, daß durch die
Gemeindeeingescsseneudie gewerbetreibendenLandbewohner, was es sei. diese Verantwortung
übernommen wird Eine Schwierigkeitin der Vertretung im Kreistage felbst wird dann immer
noch nicht eintreten Ich gehöre auch seit einer Reihe von Jahren einer Kreisvertrctuug an.
in der glaube ich 1 oder 2 Bürgermeister thätig sind; die anderen sind ans der Bevölkerung
genommen und es geht ganz gut. Ich bin der Ueberzeugung, daß. wie jetzt die Verhältnisse
gestaltet werden es für die Landbürgermeister geradezu angenehm sein wird, in dieser Beziehung
nicht das Odium trageu zu müssen, welches in einzelnen Fällen vielleichtauf sie fallen würde.

Land tags-Mar schall: Der Herr AbgeordneteFreiherr von Los hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr Felix von Loe: Meine Herren! Ich freue mich, daß durch

die Worte des Herrn Vorredners es mir gestattet wird, das zu modifiziren. was ich habe
fagen wollen Ich habe nämlich, da die Gegner des Antrags des Ausschussesja vorzugsweise
im dritte» Stande sich befinden, sagen wollen, daß es mir vorkomme, als wenn die Herren
mit den ländlichen Verhältnissen nicht hinreichendbekannt seien und immer der Ansicht wären,
daß wir ans dem Lande gar zn fehr in der Vildnng zurückgeblieben seien. Ich gebe zu. daß
die Fortschritte auf dem Lande mit denen in der Stadt nicht Schritt gehalten haben, aber so
ein bischen aesnnden Menschenverstandund Lokalkenntnissehaben wir bei nns auch, und wir
sind vollständig in der Lage, uns selbst zn verwalten. Ich bin seit einem Vierteljahrhundert
in, Kreistage meines Kreises. Wir haben dort, sowohl im Kreistage, wie in der Commission,
mit Ausnahme eines Rittergutsbesitzers uie eiue» Bürgermeister gehabt, und ich kann versichern.
~- und das werden die Lnndrüthe, die nnscren Kreis geleilet haben, uns bezeuge»- w.r
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haben mit voller Ruhe und Objektivität und vollster Süchkenntniß die Sachen behandelt. Ich
gestehe den Herren vollständig zu, daß wir der Sachkenntniß der Bürgermeister bedürfen.
Deren bedürfen die Landräthe und der Kreistag und die Ausschüsse;aber, meine Herren, diese
fehlen nie, auch weun sie nicht Mitglieder sind. In allen verschiedenen Sachen, die wir im
Kreistage zn behandeln gehabt haben und welche in Zuknnft zu behandeln sind, werden die
Berichte der Bürgermeister vorliegen. Ich führe Ihnen ein Beispiel vor, meine Herren, d. i.
die Einkommenstcuer^Einfchätznngscummission,deren Mitglied ich feit 20 Jahren bin. Da können
wir ohne die Berichte der Bürgermeister nicht fertig werden, sie müssen nns vorliegen und
liegen uns vor, und auf Grund dieser in vielen Füllen sehr sachgemäßennnd in sehr vielen
Fällen sehr der Berichtigung bedürfenden Berichte der Bürgermeister urtheilen wir dann ver¬
möge unserer Kenntniß, nnd ich tann versichern, das; auf diese Weise ganz gewiß das beste
Resultat zu Stande kommt. Das möchte ich den Herren aus den Städten gegenüber gesagt
haben, damit nicht ihre Meinung ganz unerwidert bleibt, als ob wir ohne die Bürgermeister
nicht fertig werden könnten, als ob wir auf dem Lande zu weit zurück feien, um unfere An¬
gelegenheiten felbst verwalten zu können. Wie es in den Kreisen aussieht, ist schuu gesagt
wurden. Gerade in denjenigen Kreisen, von denen man sagen könnte, daß sie die wenigst
geeignetenLente hätten, z. B. Prüm, Daun und Vitburg, befindet sich augenblicklich nicht ein
einziger Bürgermeister im Kreistage. Das beweist, daß es auch außer deu Bürgermeistern
Personen giebt, welche die Kreisangelegcnheiten zu verwalten im Stande sind. Wenn diese es
können, können wir Anderen es auch. Ich bitte deu Antrag des Hcrru von Gynern abzulehnen
uud bei dem Vorschlage des Ausschusseszu bleiben.

Landtags-Marschllll: Der Herr Abgeordnete Friedcrichs hat das Wort.
Abgeordneter Friedcrichs: Meine Herren! Wir haben eben gehört, daß in den

meisten Kreisen kein Bürgermeister im Kreistage sitzt (Widerspruch) oder doch nur sehr wenige.
(Erneuter Widerspruch. Heiterkeit.)

Wie dem auch sei, es mag ein Mißverständniß von meiner Seite vorliegen, ich habe
indeß aus den Gründen sür nnd wider noch nicht die Uebcrzcugnng gewonnen, daß sie den
Wählern gegenüber die Selbstverwaltung radikal durchzuführen beabsichtigen, indem Sie den¬
selben überlassen zn wählen, wen sie wollen. Wollen Sie die Selbstverwaltung aufrichtig
durchführen, fu lassen Sie den Wähler frei in seiner Wahl, ich sehe nicht ein, wie diese
Beschränkung der freien Wahl zur Selbstverwaltung gehört. Ich bitte, diesen Gesichtspunkt
gelten zu lassen und die Beschränkungnicht anzunehmen.

Lnndtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Graf von Hoensbroechhat das Wort.
AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Meine Herren! Ich mochte den Ausführungen

des Herrn Collegen Friederichs doch entgegentreten. Es handelt sich hier darum, ob der Charakter
des Bürgermeisters mit dein Charakter eines ii.reistagZmitgliedesharmonirt oder nicht. Cs ist
vorhin von dem Herrn Commissar der Staatsregiernng als Grund für feiuen Standpunkt
angeführt worden, daß man eine Klasse von Staatsangehörigen nicht von Rechten ausschließen
könne. Das ist eine Regel, aber die Regeln erleiden durch Gesetze vielfache Ausnahmen, und es
ist nothwendig, daß derartige Ausnahmen geinacht werden, weil die Kategorien einzelner Beamten
Charaktere besitzen, die sich für gewisse Anstellungennicht eignen. So ist z. V. analog in der
Gemcindeordnuugeine ganze Reihe von Kategorien ausgeschlossen. In Artikel 14 heißt es:

„Gemeindeverordnetekönnen nicht sein:
1. Diejenigen Beamten und die Mitglieder derjenigen Behörden, durch welche die

Aufsichtdes Staats über die Gemeinden ausgeübt wird;



IN

2. die Gemeindebeamtenmit Ausnahme der Beigeordneten;
8. die Geistlichen,Kirchendiener und Elcmentarlehrer;
4. die richterlichenBeamten, zu denen jedoch die Mitglieder der Handelsgerichteund

der Gewerbegerichte,sowie die Ergänzungs-Friedensrichterhier nicht zu rechuen sind;
5. die Beamten der Staatsanwaltschaft;
6. die Polizcibeamten."

Sie haben hier also in einem Paragraphen allein sechs Kategorien von Staatsbeamten,
die ausgeschlossen sind. Also, meine Herreu, keine Regel ohne Ausnahme; Ausnahmen müssen
eben für einzelneFälle statuirt werden, Ebenso heißt es in dem Gesetzeüber die allgemeine
Landesverwaltung in §. Itt: „Von der Wählbarkeit sind ausgeschlossen:die Oberpräsidenten,die
Regierungspräsidenten, die Vorsteher der königlichenPolizeibehörden, die Landräthc und die
Beamten des Prouinzialuerbandcs" Also, meine Herren, auch hier eine ganze Reihe von Aus¬
nahmen, Mit dem Grunde kommt man also nicht durch. Was sodann die Bemerkung des
Herrn Eollegen Friederichs anlangt, daß das Prinzip der Selbstverwaltung dadurch seinen Ausdruck
finden müsse, daß man auch den Wählern die Freiheit lassen müsse, Jeden zu wählen, wen sie
wollen, so ist diese Freiheit durch die vielen Ausnahmen, die ich Ihnen eben vorgetragen habe,
schon sehr erheblich beschranktworden. Meine Herren! Diese Freiheit ist in sehr vielen Fällen
durchaus theoretisch. Wir Nnd vom Lande, meine Herren, und sind mit den Verhältnissenauf
dem Lande jedenfalls etwas besser bekannt, als die Herren aus der Stadt, wie Sie auf der
anderen Seite mit den städtifchen Verhältnissen besser vertraut sind, das versteht sich. Bei der
Machtstellung,die der Bürgermeister in der Gemeinde hat, bei der Machtstellung,die er in Bezug
aus Steuerveranlagung, auf Heranziehung zum Militärdienst nnd sonst auf allen Gebieten, auf
alle Wünfcheder einzelnenMitglieder der Gemeinde hat, ist die Freiheit des einzelneuWählers
so beschnitten,daß er im einzelnenFalle sich sehr schwer dein Wunsche des Bürgermeisters, wenn
dieser gewählt sein will, entziehen kann. Meine Herren! Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich
Ihnen verschiedene Fälle anführen, daß Mitglieder des Kreistages, welche durchaus tüchtig und
geeignetwaren, denen Jedermann die vollste Qualifikation zuerkennenmuhte und die jahrelang
im Kreistage gesessen hatten, durch die Bürgermeister aus dem Kreistage hinausgedrängt worden
sind. Es ist das auf ganz einfache Weise zugegangen. Das möchte ich den Ausführuugeu des
Herrn Eollegen Friederichs gegenüber bemerkt haben. Ich bitte Sie nochmals dringend, meine
Herren, lehnen Sie alle Anträge, alle Amendementsab und nehmen Sie pure die Beschlüsse des
Ausschusses an.

Landtags-Marschall: Es ist ein Antrag des Herrn Wolters auf Schluß der Debatte
gestellt worden. Es haben sich noch zum Wort gemeldet die Herren Graf Wilderich von Spee,
Schmitzund Fliederichs. (Graf Wilderich von Spee: Ich verzichte!)

Herr Graf Wilderichvon Spee verzichtet. Ich bringe also nun den Antrag auf Schluß
der Debatte zur Abstimmung. Ich bitte diejenigenHerren, die für den Schlich sind, sich zu
erheben. (Geschieht.)

Das ist die Majorität, die Debatte ist geschlossen.Ich gebe zum Schluß dem Herrn
Referenten das Wort.

Landes-Direktor Klein: Meine Herren! Gegen den Beschluß des Ausschusses, die
Bürgermeistervon der Wählbarkeitzum Kreistage uud damit auch vom Kreisausschuß auszuschließen,
sind in der Debatte heute abermals verschiedene Bedenken geltend gemacht worden. Es wurde
zunächst darauf hingewiesen, daß zwischen Westfalen und der Nheinvrovinz in dieser Beziehung
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doch ein wesentlicher Unterschiedobwalte. Die Thätigkeit des rheinischenBürgermeisters unter¬
scheidet sich allerdings von der Thätigkeit eines Amtmanns darin, daß Ersterer das Communal-
vermögen der Gemeinden verwaltet, also mit den Gemeinden viel inniger verbnnden ist, wie dies
beim westfälischen Amtmanne zutrifft. Der Ausschlußdes westfälischen Amtmannes vom Kreistage
könne deshalb noch kein Motiv für die Ausfchließung des rheinischenBürgermeisters bilden. Der
Ausschlußwürde hier das Analogon ergeben, daß die Bürgermeister ^in Städten, welche genau
dieselbenFunktionen haben, wie die Landbürgcrmeister, wählbar bleiben, während die Letzteren
ausgeschlossen seien. Das Argument, welches Herr von Lo8 hiergegen geltend gemacht hat, daß
nämlich der Landbürgermeister,wenn er auch dieselben Funktionen habe, wie der städtische Bürgermeister,
sich dennoch von Letzteremin so weit unterscheide, als er dcrDisciplinar-Befugnitzdes Landrathsunterliege
was bei dem städtischen Bürgermeister nicht der Fall sei, trifft nicht vollständig zu. Auch die
Bürgermeister der nicht eximirten Städte unterliegen der Disciplinargewalt des Landrathes und
sind dennoch zum Kreistage als Mitglieder des Wahlvcrbandes der Städte wählbar.

Man hat ferner darauf hingewiefen,daß rücksichtlich der vorliegenden Frage nicht auf West¬
falen excmvlificirt werden könne, weil zwischen Rheinland und Westfalen der Unterschied bestehe, daß
Westfalen bereits seit längerer Zeit Ehrenamtmänner habe, welche zum Kreistage wählbar blieben,
während der Ausschlußder rheinischen Bürgermeister erst dahin zielen könne, den Ehrenbürgermeister
zu schaffen. Letztereskönne man nicht auf einmal und deshalb müsse man, um einen zu schroffen
Uebergang zu vermeiden, zunächst eine Übergangsperiode schaffen, in welcher der jetzige Bürger¬
meister noch wählbar bleibe. Es ist deshalb von dem Abgeordneten Herrn Adams der Antrag
gestellt worden, eine Übergangsbestimmung als §. 101 d aufzuuchmen,wonach die jetzt wählbaren
Bürgermeister dieses noch für zwei Wahlperioden bleiben sollten. Ein ähnlicher Antrag war
bereits im Provinzial-Verwaltungsrath und im Ausschußgestellt worden. Der letztere Antrag ging
aber weiter. Derselbe wollte die jetzt amtirenden Bürgermeister, welche zur Zeit wählbar sind,
für ihre ganze Amtsdaucr, die mit der Lebenszeit zusammenfällt,wählbar machen. Dieser Antrag
ist allerdings vom Ausschuß abgelehnt worden, während über den Antrag des Herrn Abgeordneten
Adams im Ausschußeine Beschlußfassungnicht stattgefunden hat. Im Prinzip pflichtet auch der
Herr Abgeordnete Adams dem Nusfchluß der Bürgermeister bei, wofür heute noch besondersgeltend
gemachtworden ist, daß in Zukunft der Kreistag das Recht habe, Steuern resp. Kreisabgaben
in weit ausgedehnteremMaße, als dieses heute der Fall sei, zu beschließen. Es könne hierbei
der Fall eintreten, daß der Landrath für den Kreis gewisse Ausgaben zu machen wünsche, die
an und für sich zweckmäßig und wünschenswerthseien, aber die Steuerzahler des Kreises zu sehr
drückten. In solchen Fällen würde es den besoldeten Bürgermeistern dann wohl schwer fallen,
dicfen Wünfchendes Landraths sich zu widerfetzen, und andererseits^ die beschlosseneSteuer der
Bürgermeisterei-Versammlunggegenüber zn vertreten. Es könne dies viel leichter ein eingesessener
Gewerbetreibenderoder Grundbesitzer, der zu dieser Steuer selbst einen bedeutendenBeitrag zu
contribuiren habe. Das waren, meine Heiren, im Wesentlichendie Gründe, welche pro et oontr«,
bei dem H. 50 vorgebracht worden sind und denen ich nichts hinzuzufügenhabe.

Landtllgs-Marfchall: Meine Herren! Wir kommen nunmehr zur Abstimmung, Es
ist also abzustimmen über den Antrag, hier einen Zusatz zu machen: „insofern er nicht ein
besoldetesAmt bekleidet,welches der Aufsicht des Landrathes unterstellt ist." Dazu ist nun ein
Amendemcnt von dem Herrn Abgeordneten Adams eingebracht worden, welches im Falle der
Annahme als §. 101 d zu den Uebergangsbestimmungeneingefügt werden würde. Ich glaube,
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es wird richtig sein, zuerst über das AmendementAdams abzustimmenund, wenn dies fällt,
über den Antrag des Ausschusses.Sind die Herren damit einverstanden?— Der Herr Abgeordnete
von Eynern hat das Wort zur Fragestellung.

Abgeordneter von Eynern: Ich glaubte, es würde zunächst über meinen Antrag auf
Wiederherstellungder Regierungsvorlage abgestimmtwerden.

Landtags-Marfchall: Der Antrag des Ausschusses geht vor; wenn dieser fallt, würde
die Regierungsvorlage von selbst wieder hergestellt werden. Ich bitte also diejenigen Herren, die
für den Antrag Adams sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Das ist die Minorität, der Antrag ist gefallen. Nun bitte ich diejenigenHerren, welche
für den Antrag des Ausschusses sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Das ist die große Majorität, der Antrag des Ausschusses ist mit großer Majorität
angenommen. Der Antrag des Herrn Abgeordnetenvon Eynern ist also gefallen.

Wir kommen nunmehr zu dem §.51 — H. 52. — Der Herr Landes-Direktor hat
das Wort.

Landes-Direktor Klein: Zu §. 52 hat der Ausfchuß befchlossen, eine Aenderunginsofern
eintreten zu lafseu, als anstatt, daß, wie nach der Regierungsvorlage der Fall sein soll, die Wahl
m dem Verbände der Landbürgermeistereienvor den Wahlen des Verbandes der größeren
Grundbesitzer erfolgen, dieses in umgekehrter Reihenfolge geschehen soll, so daß zunächst die
größeren Grundbesitzerund dann die Landbürgermeistereienwählen. Als Grund hierfür hat man
angeführt, daß es zweckmäßiger fei, wenn die kleinerenVerbände zuerst wählen und dann das
Gros, die Verbände der Landbürgermeistereien,die Wahl vollziehen.

Landtags-Marschllll: Meine Herren! Sie haben den Antrag gehört. Herr Geheimer
Negierungsrath Dr. von Bitter hat das Wort.

Geheimer Negierungsrath vi-. von Bitter: Meine Herren! Ich gestatte mir nur kurz
zu bemerken,daß mir der Antrag eine prinzipielle Bedeutung nicht zu haben scheint. Die Vorlage
der Regierung entspricht ihrerseits den jetzt in Geltung befindlichen Kreisordnungen, und ich habe
bisher nicht gehört, daß eine Abweichung für die Nheinvrovinz aus besonderen Bedürfnissen
derselbenherzuleitenwäre. Vielmehr ist nur der prinzipielle Gesichtspunkt geltend gemacht worden,
daß der kleinere Verband der größeren Grundbesitzerdem größeren der Landbürgermeistereien
vorangehen müsse. Um den Vorschlag der Staatsregierung gegenüber motiviren zu können,
wollte ich darum bitten, mir mitzutheilen, ob etwa irgend ein praktischesMoment vorhanden ist,
welches für die Rheinprovinz die beantragte Umstellung nöthig macht. Die Erfahrungen in
anderen Provinzen lassen eine solche nicht nothwendig erscheinen.

Landtags-Marfchall: Es hat sich Niemand mehr zum Worte gemeldet, ich schließe
die Diskussion und ertheile zum Schluß dem Herrn Referenten das Wort.

Landes-Direktor Klein: Meine Herren! Von Seiten des Herrn Vertreters der Königlichen
Staatsregierung ist darauf hingewiesenworden, daß in den übrigen Provinzen die Wahl in der
Reihenfolgestattfinde, wie die Vorlage dieses vorschreibe, und ist sodann hieran die Frage geknüpft
worden ob in der Rheinprovinz befondere Eigenthümlichkeitenvorwalteten, oder Erfahrungen
gemach/ worden feien, welche eine Aenderung erheifchten. In letzterer Hinsicht kann ich nur
erwidern, daß wir zur Zeit noch gar nicht nach der Kreisordnung gewählt haben und deshalb
schon Erfahrungen in dieser Hinsicht nicht machen konnten. Die neu geschaffenen Verbände
existirtenbis jetzt nicht bei uns. Wir haben uns gesagt, prinzipiell ist der Modus, welchen der
Ausschußvorschlägt, richtiger, und da wir eine Kreisordnung für die Nheinvrovinz machen, fo
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haben wir uns auf den Standpunkt gestellt: was prinzipiell das richtigere ist, muß vorgeschlagen
werden. Von diesem Gesichtspunkte aus, kann ich Sie, meine Herren, nur bitten, den Vorschlag
des Ausschusses anzunehmen.

Landtags-Marsch all: Wir kommen zur Abstimmung. Ich bitte diejenigen Herren,
welche gegen den Antrag des Ausschusses sind, sich zu erheben. (Geschieht,)

Der Antrag des Ausschussesist angenommen. Wir kommen zu 8- 53 — 8-54 —
8. 55 — ß. 56 — §. 57 — 8- 58 — 8- 59 — tz- 60 — H. 61 — §. 62. Der Herr Ab¬
geordneteFreiherr Felix von Los hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Los: Meine Herren! Nur eine Frage über einen
Punkt, der mir nicht zweifelhaftist, der aber von verschiedenen Seiten hervorgehobenworden ist.
Der ß. 62 handelt von den Funktionen des Landraths dem Kreistage gegenüber. Ich stelle an
den Herrn Negierungscommissardie Frage, ob der Landrath Stimmrecht im Kreistage hat; meiner
Ansicht nach hat er es nicht, aber ich möchte die Frage aus authentischemMunde beantwortet
haben,

Landtags-Marschllll: Der Herr Geheime Negierungsrath Dr. von Bitter hat das Wort.
Geheimer Negierungsrath Dr. von Bitter: Ich kann nur die Nichtigkeit der Auffassung

des Herrn Vorredners bestätigen.
Landtags-Marschllll: Die Paragraphen sind alle genehmigt bis inclusive H. 62. Ich

nehme an, die Herren melden sich zu den einzelnenParagraphen, die ich aufrufe. — §.63 —
8. 64 — tz. 65 - §. 66 — §. 67 — H. 68 — H. 69 — §. 70. — Nun kommt der Abschnitt
von dem Kreishaushalt. §. 71 — §. 72 — §. 73 — ß. 74. — Von dem Kreisausschusse,seiner
Zusammensetzungund seinen Geschäften in der Kreis-, Communal- und allgemeinen Landes-
uerwllltung. §. 75 — 8- 76 — §. 7? — ß. 78 — ß. 79 — ß. 80 — 8- 81 — H. 82 —
§. 83 — ß. 84 — §. 85 — §. 86. — Jetzt kommt der Abschnittvon den Kreiscommissioncn.
§. 87 — §. 88. - Von den Stadtkreisen. §. 89 — §. 90. — Von der Oberaufsichtüber
die Kreisverwaltung. tz. 91 — §. 92 — 8- 93 — §. 94 — ß. 95 — §. 96. — Von der
Dotation der Kreisverbände. §. 97 — 8> 98. — Siebenter Titel: Besondere Bestimmungen
bezüglichder Mitglieder der ehemals reichsunmittelbarenFamilien. §. 99. Der Herr Landes-
Direktor hat das Wort.

Landes-Direktor Klein: Meine Herren! Der Ausschuß schlägt zu §. 99 vor, als
Position 2 einzuschalten:

„Der Landrath des Kreises Neuwied, bezw. des Kreises Wetzlar, wird nach Anhörung
des Fürsten zu Wied, bezw. der Fürsten zu Solms-Nrnunfcls und zu Solms-Hohen-
solms-Lich,ernannt. Das der Kreisversammlung gemäß H. 30 zustehende Vorschlags¬
recht wird hierdurchnicht berührt."

Das jetzige «linea 2 würde alsdann alinea 3 werden, während alinea 3 bereits in
8. 45 »üb Nr. 5 eingerückt ist. Der Parapraph soll also drei ulinea. behalten und nur der
Unterschiedeintreten, daß der neue Vorschlag als alinea 2 eingeschaltet wird. Das Motiv für
den citirtcn Vorschlag besteht in Folgendem. Wenn auch der KöniglichenStaatsregierung das
Necht nicht bestritten werden kann, die bestehenden Verträge mit den Standesherren im Wege
der Gesetzgebungzu alteriren, so war der Ausschuß doch der Ansicht, daß dies nur geschehen
dürfe unter Gewährung ähnlicher Ohrenvorrechte,welche sich in die neuen Verhältnisseeinreihen
ließen. Da nun den Grafen Stolberg in Sachsen das Necht eingeräumtworden ist, vor Ernennung
des ^nndmths der GrafschaftStolberg gehört zn werden, so war man der Ansicht,daß der gleiche
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Vorzug den Standesherren in Wetzlar und Neuwied nicht versagt werden dürfe, umfomchr als
mit Letzteren Verträge geschlossen worden sind, auf Grund deren sie berechtigt stnd, besondere
Oberbeamten, welche die Funktionen des Landraths im Standesgebiete ausüben, zu ernennen.
Wenn das vertragliche Ernennungsrecht eines eigenen Oberbcamten in Zukunft fortfallen foll, fo
müßte doch die Rücksicht Platz greifen, daß bevor zur Ernennung des Landrathes in Wetzlar und
Neuwicd, welcher zur Zeit gleichzeitig als KöniglicherLandrath und als Fürstlich Wied'scherresp.
Solms-Braunfels'schcr Oberbeamter fungirt, geschritten wird, die Fürsten zu Solms beziehentlich
zu Wied wenigstens gehört werden. Es macht dies gar keine Schwierigkeiten, da sich nach
erstattetem Vorschlage des Kreistages das Anhören der Standeshcrren mit Leichtigkeit ausführeil
läßt, und zwar ohne, daß sich wie die Erfahrung hinsichtlichder Grafschaft Stolberg, wo jene
Vorschrift gehandhabt wird und besteht, bewiesen hat, eine Inconuenienz hinsichtlichder neuen
Kreisordnung ergeben hat.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Graf von Hocnsbroech hat das Wort.
AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Ich wollte den Worten des Herrn Referenten

noch das hinzufügen, daß im Ausfchuh darüber ungeteilte Einmüthigkeit herrschte, daß es eine
nnabweislichePflicht sei, den hier angeführten Mitgliedern des ersten Standes das Wenige, was
hier in diefem Antrage des Ausschusses enthalten ist, zu gewähren für das Viele, was ihnen durch
die gesammten Vorlagen genommenwird. Ich will nicht weiter darauf hinweisen,ich möchte Sie
nur bitten, wie im Ausschuh,so auch hier, dem Vorschlagedes Ausschusses zuzustimmen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.
Abgeordnetervon Eynern: Ich möchte diese Motivirung des Herrn Grafen Hocnsbroech

doch nicht für den ganzen Ausschuhgelten lassen. Ich für meinen Theil habe das nicht als
unabweisbare Pflicht angesehen, sondern für eine Einrichtung oder für eine Fortsetzung eines
Rechtes, das wenn es beibehaltenwürde, dem Staatsinteresse nicht widerstreitet; als eine unab¬
weisbare Pflicht habe ich es denn doch nicht angesehen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteAdams hat das Wort.
AbgeordneterAdams: Meine Herren! Ich bin der gegentheiligen Ansicht, wie Herr

von Eynern und möchte nicht, dah dessen Worte von dieser Seite her unerwidert blieben. Es
handelt sich hier um Rechte,die den betreffendenhohen Herren durch Receffe ausdrücklich bewilligt
worden sind. Man kann ihnen meines Erachtens solche Rechte nicht ohne Weiteres nehmen,
sondern es kann das nur durch eine Vereinbarung mit denselben im Wege des Einverständnisses
geschehen. In derselbenWeise, wie es die Staatsregierung dem Herrn Grasen Stolberg zu
Wernigerodegegenüber auch für Recht befunden hat, ihm diefe Anhörung zn bewilligen, so glaube
ich, wird es auch hier für Recht befunden werden müssen, und nicht blos als eine Courtoisie zu
behandeln sein, daß dieses Anhören über die Vorschlägebetreffs der Vesetzung der Landrathsstellen
in den Kreisen Reuwied und Wetzlar vorher stattfindet.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.
Abgeordnetervon Eynern: Ich habe mich nur gegen die Motivirung verwahrt, welche

der Herr Graf Hocnsbroech der Abstimmungim Ausschüsse unterlegt hat. Er hat gesagt, mit
Einmüthigkeit sei man im Ausschuß der und der Ansicht gewesen. Ich habe andere Motive
gehabt, nicht die des Herrn Grafen Hoensbroech,die mich zu derselben Abstimmunggeführt haben.
Ich habe das nur hervorhebenwollen, damit nicht aus den Worten des Herrn Grafen Hoensbroech
die Folgerung gezogen wird, als wenn meine Motive diefelbengewefcnwären wie die seinigen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteGraf von Hoensbroechhat das Wort.
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AbgeordneterGraf von Hoensbrocch: Dann nehme ich also gegenüber dem Herrn
Abgeordnetenvon Eynern meine Worte ausdrücklich zurück. (Heiterkeit.)

Landtags-Marschall: Meine Herren! Es hat sich Niemandmehr zum Wort gemeldet.
Ich schließe die Diskussionund ertheile dem Herrn Referenten das Schlußwort.

Landes-Direktor Klein: Gegen den Beschluß des Ausschusses ist von keiner Seite auch
nur ein Wort laut geworden. Ueber die Motive wird ja nicht abgestimmt.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich bitte also Diejenigen, die gegen den Antrag
des Ausschusses sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen. Meine Herren! Wir kommen jetzt zu §. 100,
zu den allgemeinen,Uebergangs- und Ausführungsbestimmungen.-^ Es meldet sich Niemand zum
Wort. Der §.100 ist angenommen. — Zu §.101 hat der Herr Landes-Direktor das Wort.

Landes-Direktor Klein: Meine .Herren! Zu §. 101 wird vorgeschlagen,in Absatz 2 in
der vorletztenund letzten Zeile die Worte „des Kreistages und" zu löschen und folgendenPassus
hinzuzufügen:

„Die dem Kreistage durch diefes Gesetz übertragenen Obliegenheitenhat der bisherige
Kreistag wahrzunehmen; lehnt derselbedies ab, so tritt der Landrath in seine Stelle."

Es ist nämlich in dem §. 101 vorgesehen, daß die bei den Wahlen, welche demnächst
vorgenommenwerden sollen, dem Kreistage vorbehaltenen Befugnissevon dem Landrathe wahrge¬
nommen werden sollen. Es wurde im Ausschuß anerkannt, daß allerdings dem Landrathe die
Befugnisse des Kreisausschussesübertragen werden müßten, weil es sich hierbei um ein neues
Organ handelt, welches erst durch die neue Kreisordnung gebildet wird, allein die Obliegenheiten
des Kreistages würde der bisherige Kreistag ebensogut, oder vielmehr besser ausführen können,
als der Landrath; es liege hier kein Grund vor, den Kreistag auszuschließen. Das waren die
Motive des Ausschusses für diefe Aenderungen.

Landtags-Marschall: Der Herr Vice-Landtags-Marschallhat das Wort.
Vice-Landtags-MarschallFreiherr von Solemacher-Antweiler: Meine Herren! Ich

möchte mir erlauben, einen redaktionellenAbänderungsantwg zu stellen. Der Herr Referent hat
Ihnen gesagt, weshalb der Antrag des Ausschusseseingebracht worden ist. Es ist unbedingt
nothwendig, daß die Geschäfte nicht dadurch aufgehalten werden, daß der bisherige Kreistag die
Funktionen, die ihm übertragen werden, lässig ausführt. Da muh eine genaue Bestimmung
getroffenwerden. Der Antrag, wie ihn der Ausschuhvorschlägt, ist in dieser Beziehung vielleicht
nicht genau genug. Es heißt dort: „lehnt derselbedies ab, so tritt der Landrah an seine Stelle."
Ich würde vorschlagen,statt der Worte „lehnt derselbedies ab" zu sagen: „kommt derselbeder
hierauf gerichtetenAufforderung binnen der gestelltenFrist nicht nach, so tritt der Landrath an
seine Stelle." Das würde präciser sein und ist geboten, damit die Geschäfteihre schnelle Erle¬
digung finden.

Landtags-Marschall: Es ist der Antrag eingegangen, den §. 101 in der Fassung,
wie er hier vorliegt, anzunehmen, mit der Aenderung jedoch, daß an Stelle der Wortte „lehnt
derselbedies ab u. s. w." gesetzt wird „kommt derselbe der hierauf gerichteten Aufforderungbinnen
der gestelltenFrist nicht nach, so tritt der Landrath an seine Stelle." Wünscht Jemand das Wort
hierzu? — Es ist nicht der Fall, ich schließe die Diskussion. Der Herr Referent hat das Schlußwort.

Landes-Direktor Klein: Ich halte die Verbesserung, die Herr Freiherr von Solemacher
angegebenhat, für annehmbar.
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Landtags-Marschall: Meine Herren! Wir kommen zur Abstimmung.Ich bitte diejenigen
Herren, welche gegen den Antrag von Solemacher sind,, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen. Ich lasse nnnmehr abstimmen über den ganzen
Paragraphen in der Fassung des Ausschussesmit der Veränderung des Herrn von Solemacher.
Wer dagegen ist, den bitte ich, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Paragraph ist in dieser Fassung einstimmigangenommen.— §. 102. — ß. 103. —
ß. 104. — H. 105. — Ich erkläre hiermit die Kreisordnung in dieser Commissionssitzung in der
Fassung des Ausschusses mit den beschlossenenAmendements für angenommen. Ist gegen das
Wahlreglementetwas zu bemerken? Es ist nicht der Fall, so erkläre ich auch dieses für angenommen.

Nunmehr kommen wir zu dem Entwurf eines Gesetzes über die Einführung der Provinzial-
ordnung vom 29. Juni 1875 in der Nheinprovinz. Der Ausschuß empfiehlt Ihnen die unver¬
änderte Annahme des ganzenGesetzentwurfs,wie er hier vorliegt. Ist zunächst gegen die Ueberschrift
etwas zu bemerken?— (Es ist nicht der Fall.) Artikel 1. - Artikel2. - ß. 10. — §. 11. —
Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.

Abgeordneter Eourth: Hier würde wohl die BemerkungPlatz finden, die ich zu machen
habe. Im ß. 15 der Provinzialordnung heißt es, daß die Abgeordnetender Städte vom Magistrat
und der Stadtverordneten-Verfammlung:c. gewählt werden. Nun haben wir bekanntlichkeinen
Magistrat, und es könnte zweifelhaftsein, ob hier unter Magistrat der Oberbürgermeistermit den
Neigeordnetenzu verstehensei. (Widerspruch.)

Es erscheint mir deßhalb zweckmäßig, Fürsorge zu treffen und den Magistrat hier heraus¬
zubringen, so daß die Wahlen blos von der Stadtverordneten-Versammlung vollzogen würden,
deren Vorsitzender der Oberbürgermeisterist, welcherauch Stimmrecht hat.

Landtags-Marfchall: Der Herr Geheime Negierungsrathvv. von Bitter hat das Wort.
Geheimer Negierungsrath Dr. von Bitter: Meine Herren! Ich erkenne das Bedenken

des Herrn Iustizraths Eourth als begründet an und würde, falls nicht aus der Mitte der Ver¬
sammlung ein bezüglicher Antrag gestellt werden sollte, mich verpflichten,die nothwendige Aenderung
zuständigenOrtes in Anregung zu bringen. Es ist vollkommen richtig, daß in der Nheinprovinz
nach der geltenden Städteordnung die Wahlen zum Provinzial-Landtage lediglich von der Stadt¬
verordneten-Versammlungvorzunehmensind.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Ennern hat das Wort.
Abgeordnetervon Ennern: Ich mochte den Herrn Eourth und den Herrn Negicrnngs-

Commissarersuchen, sich zunächstdoch noch die gesetzlichenBestimmungen anznsehen. Ich glaube
nicht, daß dieser Antrag überhaupt in dieselben hineinpaßt. Der Herr AbgeordneteEourth hat
ganz Recht, meines Wissens haben wir in den Städten der Rheinprovinz augenblicklichkeinen
Magistrat. Nach der Städteordnung hat aber jede Stadt das Necht, sich eine Magistratsverfassung
zu geben, so daß, sobald sich eine Stadt eine Magistratsverfassunggiebt, wozu sie also das vollste
Recht hat, die Bestimmung der Kreisordnung, wie sie hier Herr Eourth vorgelcfen hat, Platz
greift. Ich glaube, daß da, wo keine Magistratsverfassungist, das Stadtverordneten - Eollcgium
unter dem Vorsitz des Oberbürgermeisters als einziges Wahlcollegium besteht, daß darüber der
Wortlaut des Paragraphen keinen Zweifel geben kann.

Landtags-Marfchall: Der Herr Geheime NegierungsrathI)r. von Bitter hat das Wort.
Geheime Negierungsrath Dr. von Bitter: Ich möchte dem Herrn Abgeordneten von

Ennern nur erwidern, daß die zur Diskussion stehende Frage in ß. 48 der Kreisordnung ihre
Beantwortung findet. Es heißt dort:
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„Die Wahl der Kreistagsabgeordnetcn erfolgt in denjenigen Städten, welche für sich
einen oder mehrere Abgeordnete zu wählen haben, durch die Stadtverordneten-
Versammlung, sowie in denjenigen Städten, deren Verwaltung nach Titel VIII. der
Städteordnung vom 15. Mai 1856 geführt wird, durch den Magistrat und die
Stadtverordneten-Versanunlung, welche zu diesem Behufe uuter dem Vorsitze des
Bürgermeisters zu einer Wahlversammlung vereinigt weiden."

Meines Erachtcns würde es zweckmäßig sein, an Stelle des §.15 der Provinzialordnung
einen §.15 einzuschalten, welcherdas, was in dem H. 48 der Kreisordnung vorgesehenist, auch
für die Wahl der Stadtvertreter zum Provinzial-Landtage vorschreibt. Dann ist jeder Zweifel
erledigt.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.
Abgeordnetervon Ennern: Wenn ein solcher Paragraph so eingeschaltet wird, wie es

der Herr Negiernngs- Commissarsoeben vorgeschlagen hat, dann paßt das genau iu die Bestim¬
mungen der RheinischenStädteordnung hinein. Ich habe nur gegeu die Fassung des Antrages
Courth gesprochen.

Landtags-Marschall: Sind Sie mit dem Antrage Courth vorbehaltlichder Redaktion
eiuuerstanden?— Es erfolgt kein Widerspruch,ich erkläre den Antrag für angenommen. Sodann
ist noch zu einem Paragraphen hier, der nicht in der Vorlage steht, wie sie uns hier vorliegt,
von dem Herrn Grafen Hoensbroechdas Wort erbeten. Ich ertheile ihm das Wort.

Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Meine Herren! Ich habe gestern Abend im
Ausschuß zu ß. 17 dcu Antrag gestellt, daß analog dem §. 50 der Kreisordnung, wo, wie
Sie sich erinnern werden, die Wählbarkeit der Bürgermeister zu dem Kreistage ausgeschlossen
wurden ist, in diesem Z. 1? der Provinzialordnung die Nichtwählbarkeit der Laudräthc zum
Provinzial-Landtage ausgesprochenwürde. Hauptsächlichhabe ich diesen Antrag gestellt, weil
ich allerdings die Wählbarkeit des Lcmdraths znm Provinzial-Landtage in Widerspruch stchcud
erachten muß mit dem Prinzip der Selbstverwaltung; auf der anderen Seite war für mich auch
ein Grund, weil wir hier in der Rheinprovinz eine Reihe von Landräthen haben, die von
Hans ans nicht so mit dem Interesse der Provinz verwachsen sind, daß ich sie als geeignete
Vertreter der Provinz hier im Hause ansehen könnte. Der Herr Commissar der Königliche»
Staatsrcgierung hat in der entschiedensten Weise gestern meinem Antrage widersprochenund
hat erklärt, daß bei Annahme dieses Antrages das ganze Gesetz in Frage gestellt würde und
für die Staatsregicrung unannehmbar sei; ebenso hat es der Ausschuß uicht für Recht gefunden,
meinen Antrag anzunehmen. Mit Rücksichtauf diefe thatsächlichenVerhältnisse enthalte ich
mich, diesen Antrag noch einmal zu wiederholen. Ich wollte es aber nicht unerwähnt lassen,
daß der Antrag und im welchem Sinne derselbe gestellt worden sei.

Landtags -Maischall: Es ist kein Antrag gestellt worden. — Der Herr Abge¬
ordnete Limbourg hat das Wort.

AbgeordneteLimbourg: Meine Herren! Ich glaube, die Verhältnisse des Landraths
hier im Provinzial-Landtage nnd des Bürgermeisters im Kreistage sind himmelweit verschieden.
Im Kreistage ist der Landrath der unmittelbare Vorgesetzte des Bürgermeisters und kann einen
Einfluß ausüben, der nicht recht paßt, aber der Provinzial-Landtag ist ganz anders zusammen¬
gesetzt: Der Vorsitzendedes Provinzial-Landtags steht in gar keinem Connex zu dem Laudrath.

Lllndtags-Marschall: Meine Herren! Es ist kein Antrag gestellt worden, worüber
wollen wir noch weiter distutiren? Zum Worte hat sich noch Herr Freiherr von LoL gemeldet,
ich ertheile ihm dasselbe.
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Abgeordneter Freiherr Feli'x von Loö: Ich habe mich nur zum Wort gemeldet, weil
ich den letzten Worten kurz widersprechenwollte. Ich glaube doch, daß die Ausicht des Herrn
Abgeordneten Limbuurg nicht ganz zutreffend ist. Wir wollen eine Selbstverwaltung, die in
der That eine wahre Selbstverwaltung ist. Wenn wir hier in dem Gesetze, welches die Selbst¬
verwaltung betrifft, deu Beamten, die eigentlich doch beaufsichtigt werdcu folleu, wieder eine
Stelle offen halten in den Orgauen, dnrch die sie beaufsichtigt werden sollen, so ist dies eiu
Widerspruch gegcu die Selbstverwaltung. Das ist gestern im Ausschusse richtig hervorgehobcu
worden. Ich stimme dem Herrn Abgeordneten Grafen Hocnsbroech vollständig bei und ich
wollte dies den Worten des Herrn Abgeordneten Limbourg gegenüber betonen. Ich glaube
allerdings, ohne der Befähigung der Herren Landräthe zu uahe zu treten, daß wir hier am
Rhein wüuscheumüsfcu, daß die Herren Landräthe im Provinzial-Landtag jedenfalls mir ganz
vereinzelt vertreten find. Ich hoffe fehr, daß in Zukunft die Wähler darauf Rück¬
sicht nehmen werden, wenn einmal die Wahl stattfinden wird.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich fchließe die Diskussion. Es ist kein
Antrag gestellt wurden, also ist nicht weiter darüber zu verhandeln. Jetzt kommt Artikel III
der Prouinzialordnung. Hierbei ist Nichts zu bemerken. Artikel IV §8. 123, 124, 125, 126.
Artikel V. Es ist zn diesem ganzen Gesetze nichts mehr zu bemerken, ich erkläre dasselbe in
der vorliegenden Fassung für angenommen und damit die Kreis- und Provinzialordnnng in
nnfcrer Plenar-Coinmifsionsfitzungfür erledigt. Die Vorlage geht zurück au den I. Ausschuß
und wird gegen Ende der nächsten Wochewieder in die Plenarsitzung znr definitivenBehandlung
gelangen.

Meine Herren! Die nächste Sitzung ist Morgen früh 11 Uhr. — Der Herr Vice-
Landtags-Maischllll hat das Wort.

Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Solcmacher-Antweiler: Ich würde die
Herren des I. Ausschusses bitteu, Murgeu früh um 10 Uhr recht pünktlich zn einer Sitzung
znfammcntreten zn wollen, weil wir noch eine Stunde Zeit haben, um Verschiedenes zu erledigen.

Landtags-Marsch all: Morgen ist Plenarsitzung. Die Tagesordnung werde ich
noch an Sie gelangen lassen. — Der Herr Abgeordnete Graf Beiffcl hat das Wort.

Abgeordneter Graf von Beiffel: Ich möchte die Herren vom II. Ausschuß bitten,
morgen früh um V2II Uhr im Ausschußzimmer sich zn versammeln, um deu Rest der
Geschäfte uoch zu erledigen.

Landtags-Marschall: Die Sitzung ist geschlossen.
(Schluß der Sitzung ?"/^ Uhr.)


	Seite 59
	Seite 60
	Seite 61
	Seite 62
	Seite 63
	Seite 64
	Seite 65
	Seite 66
	Seite 67
	Seite 68
	Seite 69
	Seite 70
	Seite 71
	Seite 72
	Seite 73
	Seite 74
	Seite 75
	Seite 76
	Seite 77
	Seite 78
	Seite 79
	Seite 80
	Seite 81
	Seite 82
	Seite 83
	Seite 84
	Seite 85
	Seite 86
	Seite 87
	Seite 88
	Seite 89
	Seite 90
	Seite 91
	Seite 92
	Seite 93
	Seite 94
	Seite 95
	Seite 96
	Seite 97
	Seite 98
	Seite 99
	Seite 100
	Seite 101
	Seite 102
	Seite 103
	Seite 104
	Seite 105
	Seite 106
	Seite 107
	Seite 108
	Seite 109
	Seite 110
	Seite 111
	Seite 112
	Seite 113
	Seite 114
	Seite 115
	Seite 116
	Seite 117
	Seite 118
	Seite 119

